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Anlage zur Berechnung Nr. 00000000031723742605 vom 19.01.2018, 17:30 Uhr (Programmversion 7.4.3-Y9000)

Kurziibersicht zum Vorschlag
SecurAL — Berufsunfdhigkeitsversicherung (BV10)

Personliche Daten

Versicherungsnehmer Herr Max Mustermann

Versicherter Herr Max Mustermann

Geburtsdatum 01.01.1988

Beruf Diplom-Betriebswirt (ab 90% Biirotdtigkeit)

Versicherungsbeginn und Ablauf der Versicherung

Versicherungsbeginn 01.02.2018
Ablauf der Versicherung 01.02.2055 — im Alter 67 Jahre
Vertragsdaten

Berufsunfihigkeitsversicherung (BV10)

Berufsgruppe 1++
Leistungsvereinbarung Leistung ab einem Berufsunféhigkeitsgrad von
50 %
Dauern/Schlussalter
Dauern und Schlussalter Beitragszahlungs- Versicherungs- Leistungs- Versicherungs-
dauer dauer dauer') schlussalter
Berufsunfahigkeitsversicherung 37 Jahre 37 Jahre 37 Jahre 67 Jahre
() ab Versicherungsbeginn
Uberschussverwendung
Beitragsverrechnung
Leistung bei Berufsunfihigkeit
garantierte monatliche Rente 1.500,00 EUR
Monatlicher Beitrag
Beitrag zu zahlender Beitrag”
86,36 EUR 67,36 EUR

" Leistungen aus Uberschiissen (Uberschusssitze 2018) konnen nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur
als unverbindliches Beispiel anzusehen. Ausfithrliche Informationen finden Sie in unserem Vorschlag unter ,,Unverbindliche Bei-
spielrechnung*.
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Gute Griinde fiir die ALTE LEIPZIGER Leben

Mai 2017 ALTE LEIPZIGER

ZUKUNFT BEGINNT HEUTE.

ALTE LEIPZIGER Leben —
Ihr ausgewahlter Produktpartner

Unsere Erfahrung fiir IThre Vorsorge

B Einer der idltesten Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit in Deutschland :
B Seit mehr als 185 Jahren zuverlédssiger und unabhingiger Partner in der Altersversorgung
B 90-jéhrige Erfahrung in der Berufsunfihigkeitsabsicherung F\NANZSTARye
B Eines der 10 groBten Lebensversicherungsunternehmen in Deutschland
B Rund 2,4 Mrd. € gebuchte Bruttobeitrige in 2016
B Top-Five-Anbieter in der betrieblichen Altersversorgung
B Viele namhafte Kunden bescheinigen unsere Kompetenz

Unsere Kunden sind unsere Mitglieder — Das Prinzip des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit

B Die Geschiftspolitik richtet sich ausschlielich an den Interessen der Versicherten — unserer Mitglieder — aus.
B Was wir erwirtschaften, kommt allein unseren Mitgliedern zugute.

* % Kk * Kk UNTERNEHMENSQUALITAT ] ) ] )
AUSGEZEICHNET Lebenyversicherer STANDARD & POOR'S Die aktuellsten Ratings finden Sie
MEMRATING RATINGS SERVICES im Internet unter
LV«Unu'a‘r#e-lr;men . SEHR GUT www.standardandpoors.com.
Bilanzjahrginge 2011-2015 B A Ratings sind keine Garantie fiir die
MORGE CN))M - 2 Finanzkraft eines Versicherers oder
N— T . ‘ ALTE LEIPZIGER eine Empfehlung fiir einen Versicherer.
m.:ﬁhmmc auf Cegenseitigieit
- — ASSEKURATA vy |
Mio. Stetiger Ausbau des Eigenkapitals
Sicherheit — bestens fiir die Zukunft aufgestellt 900 -
B Kontinuierliche und tiberdurchschnittliche 800
Sicherheitsmittelausstattung 700 —MEigenkapital
B Kapitalanlagen in Hohe von rund 22,6 Mrd. € 600
B Ausgezeichnete Sicherheitslage von verschiedenen 500
namhaften Ratingagenturen bestétigt 400

B Zusitzliche Sicherheit fiir unsere Kunden:
Mitglied im Sicherungsfonds fiir Lebens-
versicherer (Protektor AG)
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Im Fokus unseres Handelns: Die Zufriedenheit unserer Kunden

B Hohe Produktflexibilitét fiir Ihre individuellen Wiinsche
B Unsere Produkte wurden von namhaften Ratingagenturen mehrfach ausgezeichnet.

ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a. G.
Alte Leipziger-Platz 1 - 61440 Oberursel - Privatkunden Vertriebsunterstiitzung pv 551.07-05.2017
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Gute Griinde fiir SecurAL ALTE LEIPZIGER

ZUKUNFT BEGINNT HEUTE.

(BV10)

Berufsunfiahigkeitsschutz

Der Gesetzliche Schutz reicht vorne und hinten nicht. Denn der Staat hat die Anspriiche fiir alle nach 1960
Geborenen drastisch gekiirzt. Sie bekommen - wenn tiberhaupt - nur noch die sogenannte
Erwerbsminderungsrente, die zum Leben meist nicht ausreicht. Die hier entstandene Liicke kann durch
eine private Berufsunfahigkeitsversicherung geschlossen werden.

Flexible Tarifgestaltung * % % % k

. . . e 1 AUSGEZEICHNET
B Vereinbarung einer Dynamik moglich

® Auch bei mehrfachem Widerspruch entféllt das Anpassungsrecht nicht
B Individuelle Gestaltungsmoglichkeiten fiir die Bediirfnisse des Kunden

RATING =
Berufsunfahigkeit
Gesamt-Rating

MORGEN 5
COMORGEN Ji&

B Einschluss einer garantierten Rentensteigerung moglich g ‘
o ersicherung a.G.
® BU-Schutz in vielen Berufen bis 67 Jahre moglich & S50 1700

Franke Bornberg‘

BU Komfort
B Verzicht auf abstrakte Verweisung in allen Berufsgruppen — auch bei hervorragend 5

dauerhaftem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben s - g;'?;::::rf:uh:l"g

B Keine Beitragserh6hung — auch wenn sich Thre Lebensumstinde verandern | ™™™ ™% I
(z.B. bei Berufswechsel)

B Recht auf Uberpriifung der Berufsgruppe nach einem Berufswechsel

B Priifung finanzielle Angemessenheit bei Dynamik erst ab 40.000 € jahrlicher BU-Rente

B Keine vorvertragliche Anzeigepflicht zwischen Antragsstellung und Versicherungsbeginn

B Stundung oder Teilstundung der Beitridge fiir maximal 24 Monate — zinslos bei Arbeitslosigkeit,
Elternzeit, Pflegebediirftigkeit oder Erwerbsminderung

B Kein Leistungsausschluss bei Verkehrsdelikten

B Sehr umfangreiche, kostenfreie Nachversicherungs- und Ausbaugarantien

Optimale Bedingungen

WEICNESE (1,1)

Im Test:

74 Berufs-
unfahigkeits-
versicherungen
Ausgabe
07/2017
www.test.de

Professionelle Leistungsabwicklung

m Uber 90-jihrige Erfahrung in der Berufsunfihigkeitsabsicherung
B Eigene Abteilung mit medizinisch ausgebildetem Personal zur

17DK61

Leistungspriifung
B Keine Meldefristen bei Berufsunfihigkeit
MW Leistung immer ab Eintritt der Berufsunfahigkeit — auch riickwirkend
B Keine zeitliche Befristung bei Anerkenntnis der Berufsunfihigkeit
B Servicegarantie: Priifung der eingereichten Unterlagen innerhalb von 10 Arbeitstagen

ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a. G. - Alte Leipziger-Platz 1 - 61440 Oberursel - www.alte-leipziger.de
Privatkunden Vertriebsunterstiitzung - 06171-66 2030 - leben @alte-leipziger.de pv 552.05-07.2017
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Geschiiftspartner \.’

Leistungsbeispiele ALTE LEIPZIGER

November 2017
ZUKUNFT BEGINNT HEUTE.

Berufsunfahigkeit kann jeden treffen!
»Jeder 4. wird berufsunfahig«*

Ursachen fiir Berufsunfihigkeit

Sonstige Erkran} 8%

Erkrankungen des
B ates 19%

Q <<che Brkrank
o y
20%
‘ Psychische Erkrank 27%
Unfallfolgen 12%
Herz- und GefiRerkrank 8%

Leistungsbeispiele Berufsgruppe 1++

Selbstandiger Kinderarzt, Alter 47
v 2%

Depressionen - A
In seiner eigenen Praxis beschiftigte der Kinderarzt zwei Vollzeitkrifte und einen \#

Azubi. Aufgrund schwerer Depressionen konnte er seinen Beruf nicht mehr ausiiben.

-

A~

Seine Praxis musste er verkaufen. %)
Monatliche BU-Rente 3.380 €
Restlaufzeit 13 Jahre

Unternehmensberater, Alter 48

Morbus Parkinson
Der Unternehmensberater war an Morbus Parkinson erkrankt. Nach Zunahme der
Schiibe und deren Intensitéit war es ihm nicht mehr moglich, seinen Beruf weiterhin

auszuiiben.
Monatliche BU-Rente 2.000 €
Restlaufzeit 12 Jahre

* Quelle: Eigene Ableitung aus DAV 19971 iiberpriift 2012 durch die DAV

ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a. G. - Alte Leipziger-Platz 1 - 61440 Oberursel - www.vermittlerportal.de
Privatkunden Vertriebsunterstiitzung - 06171 66-2030 - partner @alte-leipziger.de pv428.03-11.2017
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Berechnung Nr. 00000000031723742605 vom 19.01.2018, 17:30 Uhr (Programmversion 7.4.3-Y9000)

Produktinformationsblatt
(gemélB VVG-Informationspflichtenverordnung — VVG-InfoV)

Die folgenden Informationen sollen IThnen einen ersten Uberblick iiber die vorgeschlagene Versicherung geben.
Sie sind nicht abschlieBend. Weitere Informationen konnen Sie unserem Vorschlag, den beigefiigten Versiche-
rungsbedingungen und den weiteren Unterlagen entnehmen. Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsgrund-
lagen sorgfiltig.

Die in unseren Unterlagen verwendeten méinnlichen Bezeichnungen gelten entsprechend fiir weibliche Personen.

1. Art des angebotenen Versicherungsvertrages

Berufsunfihigkeitsversicherung (BV10)
Der angebotene Vertrag ist eine Versicherung mit Leistungen bei Berufsunfahigkeit.
Bedingungen Grundlage sind die fiir Thre Versicherung geltenden Bedingungen, die Sie der Uber-
sicht der zum Versicherungsvorschlag gehdrenden Unterlagen entnehmen kénnen.

2. Versicherte Risiken

Versicherter Herr Max Mustermann
Geburtsdatum 01.01.1988
Beruf Diplom-Betriebswirt (ab 90% Biirotétigkeit)

Leistung bei Berufsunfiihigkeit Bei Eintritt der Berufsunfahigkeit des Versicherten werden ab einem Berufsunfihig-

keitsgrad von 50 % folgende Leistungen gewdhrt:

Beitragsbefreiung und

garantierte monatliche Berufsunfihigkeitsrente 1.500,00 EUR

Die Berufsunfahigkeitsleistungen werden gewéhrt solange die Berufsunfahigkeit

besteht, jedoch ldngstens bis zum Ende der Leistungsdauer.

Ggf. kénnen noch Leistungen aus der Uberschussbeteiligung fillig werden.

Weitere Angaben zu den versicherten Leistungen und zur Uberschussbeteiligung

finden Sie

m inunserem Vorschlag in den Abschnitten Berufsunfahigkeitsversicherung und
Erlduterungen und Hinweise sowie

m inden §§ 7, 10 und 12 der Allgemeinen Bedingungen.

Begriff der Berufsunféhigkeit Der in den §§ 8 und 10 der Allgemeinen Bedingungen verwendete Begriff der Be-
rufsunfahigkeit stimmt nicht mit dem Begriff der Berufsunfahigkeit oder der Er-
werbsminderung im sozialversicherungsrechtlichen Sinne oder dem Begriff der
Berufsunfahigkeit im Sinne der Versicherungsbedingungen in der Krankentagegeld-
versicherung {iberein.

3. Beitrag und Kosten

Monatlicher Beitrag Beitrag  zu zahlender Beitrag”

Ab Versicherungsbeginn Berufsunfahigkeitsversicherung 86,36 EUR 67,36 EUR
Die Beitragszahlung endet nach 37 Jahren.

Hinweise zur Beitragszahlung Beim zu zahlenden Beitrag handelt es sich um den durch Uberschiisse verminderten
Beitrag .
Der monatliche Beitrag wird zu Beginn eines jeden Monats fillig, erstmals zum
Versicherungsbeginn.

Der erste Beitrag (Einlosungsbeitrag) ist unverziiglich nach Abschluss des Vertrages
zu zahlen, jedoch nicht vor dem Versicherungsbeginn. Alle weiteren Beitrage (Fol-
gebeitrdge) sind jeweils zum Falligkeitstag zu zahlen. Sorgen Sie bitte fiir die Er-
laubnis zum Beitragseinzug (SEPA-Lastschriftmandat) rechtzeitig fiir ausreichende
Deckung auf Ihrem Konto.

" Leistungen aus Uberschiissen (Uberschusssitze 2018) konnen nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur
als unverbindliches Beispiel anzusehen. Ausfithrliche Informationen finden Sie in unserem Vorschlag unter ,,Unverbindliche Bei-
spielrechnung*.

Produktinformationsblatt - Seite 1 von 4
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Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit A I.T E I. E I PZ IG E R

Berechnung Nr. 00000000031723742605 vom 19.01.2018, 17:30 Uhr (Programmversion 7.4.3-Y9000)

Verspitete Zahlung/Nichtzahlung Wenn der Einlosungsbeitrag schuldhaft nicht oder nicht rechtzeitig eingezogen wer-

Weitere Angaben

den kann, kdnnen wir vom Vertrag zuriicktreten. Auflerdem sind wir dann im Versi-
cherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet.

Wenn ein Folgebeitrag nicht oder nicht rechtzeitig eingezogen werden kann, erhal-
ten Sie eine Mahnung mit einer Zahlungsfrist von mindestens 2 Wochen. Begleichen
Sie den Beitragsriickstand nicht innerhalb der gesetzten Frist, entfdllt oder vermin-
dert sich Thr Versicherungsschutz.

Weitere Angaben dazu finden Sie in den §§ 18 und 19 der Allgemeinen Bedin-
gungen.

Kosten
Abschluss- und Vertriebskosten

Ubrige einkalkulierte Kosten

Anderung der Kosten

Zusitzliche Kosten, Steuern
und Gebiihren

Abschluss- und Vertriebskosten dienen einerseits der Deckung von Aufwendungen,
die der Versicherer im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung, insbesondere fiir
die Erstellung der Vertragsunterlagen, sowie fiir die Verkaufsunterlagen hat. Auf3er-
dem soll der Aufwand Thres Beraters gedeckt werden, der sich stindig iiber den
Markt informiert und Produktvergleiche vornimmt, um Thnen eine fachkundige
Beratung auf der Grundlage einer individuellen Versorgungs- und Risikoanalyse
bieten zu konnen.
m Fiir den Abschluss und Vertrieb der Versicherung fallen einmalig zu Versiche-
rungsbeginn 925,37 EUR an.
Diese Kosten werden nicht gesondert in Rechnung gestellt, sondern sind bereits in
den Beitrag einkalkuliert.
Ausfiihrliche Informationen zur Verrechnung der Abschlusskosten finden Sie in
§ 20 der Allgemeinen Bedingungen.
Daneben werden iibrige Kosten (z.B. fiir die Verwaltung und Betreuung Thres Ver-
trages wihrend der Vertragslaufzeit) berechnet, die ebenfalls bei der Kalkulation der
Beitrdge und Leistungen bereits beriicksichtigt sind:
jéhrlicher jéhrliche davon
Beitragsaufwand iibrige Kosten Verwaltungskosten
m ab 01.02.2018
fiir 37 Jahre 1.036,32 EUR 197,16 EUR 107,52 EUR
m Fiir Rentenleistungen im Leistungsfall betragen die Kosten jéhrlich 2,00 EUR pro
100,00 EUR jahrliche Rente (ausschlieBlich Verwaltungskosten).
Weitere Informationen dazu finden Sie in § 20 der Allgemeinen Bedingungen.
Alle zuvor genannten Kosten beriicksichtigen den bei Vertragsabschluss vereinbar-
ten Beitragsaufwand.
Durch kiinftige Vertragsédnderungen kénnen sich die dargestellten Kosten erhdhen
oder verringern.

Fiir folgende, von Thnen verursachte, zusitzliche Verwaltungsaufwande kénnen wir
Ihnen die durchschnittlich entstehenden Kosten als pauschale Gebiihr gesondert in
Rechnung stellen:

m Fristsetzung bei Nichtzahlung von Folgebeitrdgen 5,00 EUR
m Riickldufer im Lastschriftverfahren 6,50 EUR
m Einrichtung eines Stundungskontos 7,50 EUR
m Verrechnung von riickstédndigen oder gestundeten Beitrdgen 7,50 EUR
m Einrichtung eines Ratenzahlungsplans zur Tilgung von

gestundeten Beitrigen 7,50 EUR

Die Hohe der Gebiihren kann sich wiahrend der Vertragslaufzeit &ndern.

Weitere Informationen dazu finden Sie in § 21 der Allgemeinen Bedingungen.
Dariiber hinaus fallen — abgesehen von einer eventuellen Besteuerung der Versiche-
rungsleistungen (siehe ,,Allgemeine Steuerinformation‘) — keine weiteren Kosten,
Steuern und Gebiihren an.

" Leistungen aus Uberschiissen (Uberschusssitze 2018) konnen nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur
als unverbindliches Beispiel anzusehen. Ausfithrliche Informationen finden Sie in unserem Vorschlag unter ,,Unverbindliche Bei-

spielrechnung*.

Produktinformationsblatt - Seite 2 von 4
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Sonstige Kosten Es fallen keine sonstigen Kosten an.

4. Leistungsausschliisse

Die folgenden Angaben sind nicht abschlieBend.

Grundsétzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhéngig davon, wie es zur Berufs-
unfihigkeit gekommen ist. Dennoch gibt es einige wenige Ausnahmen, z.B. bei
kriegerischen Ereignissen, absichtlicher Selbstverletzung, versuchter Selbsttétung,
vorsétzlicher Ausfithrung oder strafbarem Versuch eines Verbrechens oder Verge-
hens, bei Herbeifithrung der Berufsunfahigkeit des Versicherten durch eine wider-
rechtliche Handlung des Versicherungsnehmers und Berufsunfahigkeit durch Strah-
len infolge Kernenergie.

Néhere Informationen dazu finden Sie in § 11 der Allgemeinen Bedingungen und in
§ 4 der Bedingungen fiir den vorldufigen Versicherungsschutz.

5. Pflichten bei Vertragsabschluss und Folgen der Verletzung

Bei der Antragstellung sind alle in Verbindung mit dem Versicherungsantrag ge-
stellten Fragen wahrheitsgemaf3 und vollstdndig zu beantworten (vorvertragliche
Anzeigepflicht).

Bei unwahren oder unvollstandigen Angaben kénnen wir je nach Verschulden vom
Vertrag zurlicktreten, ihn kiindigen, anpassen oder anfechten. Das kann sogar zur
Folge haben, dass wir keine Versicherungsleistungen erbringen miissen.

Néhere Informationen dazu — insbesondere auch zu den Rechtsfolgen bei Nichtbe-
achtung — finden Sie in den §§ 2 und 3 der Allgemeinen Bedingungen sowie in der
Belehrung zur Anzeigepflichtverletzung.

6. Pflichten wiihrend der Vertragslaufzeit und Folgen der Verletzung

Wihrend der Vertragslaufzeit sind uns Anderungen, die das bestehende Vertragsver-
héltnis betreffen, z.B. Anderungen des Namens, der Postanschrift oder auch der
Bankverbindung bei Einzug der Beitrdge im Lastschriftverfahren, mitzuteilen.
Fehlende Informationen konnen den reibungslosen Vertragsablauf beeintréchtigen.
Néhere Informationen dazu — insbesondere auch zu den Rechtsfolgen bei Nichtbe-
achtung — finden Sie in den §§ 4, 5, 18 und 19 der Allgemeinen Bedingungen.

7. Pflichten bei Eintritt des Versicherungsfalls und Folgen der Verletzung

Der Eintritt des Versicherungsfalls (Berufsunfdhigkeit des Versicherten) ist uns
unverziiglich anzuzeigen.

Wenn Leistungen aus dem Versicherungsvertrag beansprucht werden, sind die von
uns geforderten Unterlagen einzureichen — das sind z.B. eine Darstellung der Ur-
sache fiir den Eintritt der Berufsunfahigkeit, ausfiihrliche Arztberichte iiber Ursache,
Beginn, Art, Verlauf und voraussichtliche Dauer des Leidens sowie {iber den Grad
der Berufsunfahigkeit, Unterlagen iiber den aktuellen Beruf des Versicherten, seine
Stellung und Tétigkeit und iiber eingetretene Verdnderungen, bei Berufsunfahigkeit
infolge Pflegebediirftigkeit zusétzlich eine Bescheinigung iiber Art und Umfang der
Pflege.

Solange nicht alle Verpflichtungen erfiillt sind, kdnnen wir keine Versicherungsleis-
tungen erbringen.

Nihere Informationen dazu — insbesondere auch zu den von uns geforderten Unter-
lagen und den Rechtsfolgen bei Nichtbeachtung — finden Sie in den §§ 10, 13, 15
und 16 der Allgemeinen Bedingungen.

" Leistungen aus Uberschiissen (Uberschusssitze 2018) konnen nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur
als unverbindliches Beispiel anzusehen. Ausfithrliche Informationen finden Sie in unserem Vorschlag unter ,,Unverbindliche Bei-
spielrechnung*.
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8. Beginn und Ende des Versicherungsschutzes

Versicherungsbeginn 01.02.2018 (12 Uhr)
Weitere Angaben zum Beginn des Versicherungsschutzes finden Sie in § 1 der All-
gemeinen Bedingungen.
Ablauf der Versicherung 01.02.2055 (12 Uhr) — im Alter 67 Jahre
Dauern und Schlussalter Beitragszahlungs- Versicherungs- Leistungs- Versicherungs-
dauer dauer dauer” schlussalter
Berufsunfahigkeitsversicherung 37 Jahre 37 Jahre 37 Jahre 67 Jahre

() ab Versicherungsbeginn

9. Kiindigungsmaoglichkeiten

Kiindigung durch den Versicherer

Beitragsfreistellung

Sie konnen Thre Versicherung jederzeit zum Ende eines Monats ganz oder teilweise
in Textform kiindigen.

Bei Kiindigung erhalten Sie den Riickkaufswert — sofern vorhanden. Es wird eine
Stornogebiihr erhoben, die bei der Berechnung des Riickkaufswertes bereits bertick-
sichtigt ist.

Ausfiihrliche Informationen zur Kiindigung finden Sie in den §§ 25 und 12 der All-
gemeinen Bedingungen.

Wir kénnen die Versicherung nur kiindigen, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen oder die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzen.

Anstelle einer Kiindigung konnen Sie die Beitragsfreistellung der Versicherung
beantragen, sofern die festgelegte Mindestleistung erreicht wird.

Ausfiihrliche Informationen zur Beitragsfreistellung finden Sie in § 23 der Allge-
meinen Bedingungen.

" Leistungen aus Uberschiissen (Uberschusssitze 2018) konnen nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur
als unverbindliches Beispiel anzusehen. Ausfithrliche Informationen finden Sie in unserem Vorschlag unter ,,Unverbindliche Bei-

spielrechnung*.

Produktinformationsblatt - Seite 4 von 4



-
i?biﬁs%fl‘lsfczlllefflll; auf Gegenseitigkeit A I_T E I_ E I PZ IG E R

Berechnung Nr. 00000000031723742605 vom 19.01.2018, 17:30 Uhr (Programmversion 7.4.3-Y9000)

Informationen iiber den Versicherungsvertrag
(gemélB VVG-Informationspflichtenverordnung — VVG-InfoV)

Die folgenden Informationen sollen IThnen einen ersten Uberblick iiber die vorgeschlagene Versicherung geben.
Sie sind nicht abschlieBend. Weitere Informationen konnen Sie unserem Vorschlag, den beigefiigten Versiche-
rungsbedingungen und den weiteren Unterlagen entnehmen. Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsgrund-
lagen sorgfiltig.

Thr Versicherer

ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit

Anschrift Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel

E-Mail/Internet leben@alte-leipziger.de/www.alte-leipziger.de

Rechtsform Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

Sitz Oberursel (Taunus)

Handelsregister Amtsgericht Bad Homburg v.d.H. HRB 1583

Hauptgeschiftstatigkeit Die Gesellschaft betreibt die Lebensversicherung in allen ihren Arten einschlieBlich

der Kapitalisierungsgeschifte und der Geschéfte der Verwaltung von Versorgungs-
einrichtungen geméafl dem vom Vorstand aufgestellten Gesamtgeschéftsplan. Sie
bietet Versicherungsschutz im In- und Ausland nach Maflgabe der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie in § 2 der Satzung der ALTE LEIPZIGER Le-
bensversicherung auf Gegenseitigkeit.

Wesentliche Merkmale und Bedingungen Ihrer Versicherung

Versicherungsart Berufsunfahigkeitsversicherung (BV10)

Versicherungsdauer Angaben zur Versicherungsdauer finden Sie in unserem Vorschlag im Abschnitt
Berufsunfahigkeitsversicherung.

Bedingungen Die fiir Ihre Versicherung geltenden Bedingungen kénnen Sie der Ubersicht der zum
Versicherungsvorschlag gehorenden Unterlagen entnehmen.

Leistungen Angaben zu Art, Umfang und Félligkeit der versicherten Leistungen finden Sie

m in unserem Vorschlag in den Abschnitten Berufsunféhigkeitsversicherung und
Erlduterungen und Hinweise sowie

m inden §§ 7 und 10 der Allgemeinen Bedingungen.

Angaben zur Erfiillung und zur Beanspruchung der versicherten Leistungen finden

Sie in den §§ 13 und 17 der Allgemeinen Bedingungen.

Begriff der Berufsunfahigkeit Der in den §§ 8 und 10 der Allgemeinen Bedingungen verwendete Begriff der Be-
rufsunfahigkeit stimmt nicht mit dem Begriff der Berufsunféhigkeit oder der Er-
werbsminderung im sozialversicherungsrechtlichen Sinne oder dem Begriff der
Berufsunfahigkeit im Sinne der Versicherungsbedingungen in der Krankentagegeld-
versicherung iiberein.

Beitrag

Beitragshohe Angaben zur Hohe des Beitrages (Gesamtpreis der Versicherung) finden Sie in unse-
rem Vorschlag im Abschnitt Monatlicher Beitrag.

Beitragszahlungsweise monatlich

Zahlung Fir die Beitragszahlung ist eine Erlaubnis zum Beitragseinzug (SEPA-Lastschrift-

mandat) erforderlich.

Fiir die Rechtzeitigkeit der Zahlung geniigt es, wenn Sie fristgerecht alles getan
haben, damit der Beitrag bei uns eingeht.

Angaben zur Erfiillung und sonstige Regelungen zur Beitragszahlung finden Sie in
§ 18 der Allgemeinen Bedingungen.

Informationen iiber den Versicherungsvertrag geméfl VVG-InfoV - Seite 1 von 4



-
i?biﬁs%fl‘lsfczllle!?flll; auf Gegenseitigkeit A I_T E I_ E I PZ IG E R

Berechnung Nr. 00000000031723742605 vom 19.01.2018, 17:30 Uhr (Programmversion 7.4.3-Y9000)

Kosten

Angaben zu den Kosten Threr Versicherung finden Sie im Produktinformationsblatt.

Grundsitze und MaBstiibe fiir die Uberschussermittlung und -beteiligung

Wir beteiligen Sie und die anderen Versicherungsnehmer an den Uberschiissen, die

jahrlich bei unserem Jahresabschluss festgestellt werden.

Uberschiisse entstehen dann, wenn die Anzahl der Leistungsfille und die Kosten

niedriger sind, als bei der Tarifkalkulation angenommen. Weitere Uberschiisse stam-

men aus den Ertrdgen der Kapitalanlagen.

Thre Versicherung erhilt einen jihrlichen Uberschussanteil. AuBerdem werden Sie

an den Bewertungsreserven angemessen beteiligt.

Ausfiihrliche Informationen dazu finden Sie in § 12 der Allgemeinen Bedingungen.
Weitere Informationen Weitere Informationen zur Uberschussbeteiligung, zur Uberschussverwendung und

zur mdglichen Hohe der Uberschussleistungen finden Sie in unserem Vorschlag.

Zustandekommen des Vertrages und Versicherungsbeginn

Der Vertrag kommt zustande, indem Sie einen Antrag auf Abschluss einer Versiche-
rung bei uns stellen und wir diesen Antrag annehmen.

Ihr Versicherungsschutz beginnt mit Zugang des Versicherungsscheins, wenn Sie
den ersten oder einmaligen Beitrag (Einlosungsbeitrag) gezahlt haben und kein Wi-
derruf erfolgt. Vor dem im Versicherungsschein angegebenen Beginn der Versiche-
rung besteht jedoch — abgesehen von einem ggf. vereinbarten vorlaufigen Versiche-
rungsschutz — noch kein Versicherungsschutz.

Widerrufsrecht

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie konnen Ihre Vertragserklarung innerhalb von 30 Tagen ohne Angabe von Griinden in Textform (z.B. Brief, Fax,
E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschlief3-
lich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Beleh-
rung jeweils in Textform erhalten haben.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist geniigt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an die
m ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G., Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel,

Fax: 06171 24434, E-Mail: leben@alte-leipziger.de.
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrags, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor
dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfillt,
diirfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich beispielsweise um einen Betrag in Hohe von 1/360 des
Jahresbeitrags bzw. 1/30 des Monatsbeitrags multipliziert mit der Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz
bestanden hat. Die Hohe des Beitrags entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen. Den gegebenenfalls vorhandenen
Riickkaufswert einschlieBlich der Uberschussanteile nach § 169 des Versicherungsvertragsgesetzes zahlen wir Ihnen
aus. Die Erstattung zuriickzuzahlender Betrdge erfolgt unverziiglich, spatestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass
empfangene Leistungen zuriickzugewihren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind.
Haben Sie Thr Widerrufsrecht nach § 8 Versicherungsvertragsgesetz wirksam ausgetibt, sind Sie auch an einen mit
dem Versicherungsvertrag zusammenhingenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhingender Vertrag liegt
vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines
Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe
darf weder vereinbart noch verlangt werden.
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Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdriicklichen Wunsch sowohl von Thnen als auch von uns
vollstindig erfiillt ist, bevor Sie Thr Widerrufsrecht ausgeiibt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

Kiindigung

Garantierte Leistungen

Informationen zu den Kiindigungsmdglichkeiten Ihrer Versicherung finden Sie im
Produktinformationsblatt.

Informationen zur Hohe der garantierten Leistungen bei Kiindigung enthélt der
,,Verlauf der garantierten Leistungen® in unserem Vorschlag.

Beitragsfreistellung

Garantierte Leistungen

Beitragsreduzierung

Anstelle einer Kiindigung kdnnen Sie die Beitragsfreistellung der Versicherung
frithestens zum néchsten Beitragsfilligkeitstermin beantragen. Dabei wird die Versi-
cherung in eine beitragsfreie Versicherung mit herabgesetzten Leistungen umgewan-
delt.

Wenn die Berufsunfahigkeitsrente nicht die Mindestrente in Hohe von monatlich
50,00 EUR erreicht, erlischt die Versicherung und ihr Riickkaufswert wird ausge-
zahlt.

Ausfiihrliche Informationen zur Beitragsfreistellung finden Sie in § 23 der Allge-
meinen Bedingungen.

Informationen zur Hohe der garantierten Leistungen bei Beitragsfreistellung enthélt
der ,,Verlauf der garantierten Leistungen® in unserem Vorschlag.

Neben der Beitragsfreistellung besteht die Mdglichkeit der Beitragsreduzierung. Der
kiinftige (zu zahlende) Beitrag muss mindestens 25,00 EUR betragen und die herab-
gesetzten Leistungen miissen die bereits genannten Mindestleistungen erreichen.

Steuerliche Behandlung der Versicherung

Die Beitrége fiir diese Berufsunfahigkeitsversicherung kdnnen im Rahmen der
Hochstbetriage fiir Vorsorgeaufwendungen nach § 10 Abs. 4 EStG als Sonderausga-
ben steuerlich geltend gemacht werden.

Die Renten aus der Berufsunfahigkeitsversicherung sind als zeitlich begrenzte Leib-
renten (abgekiirzte Leibrenten) mit dem so genannten Ertragsanteil nach § 55
EStDV als sonstige Einkiinfte zu versteuern.

Einmalige Kapitalleistungen sind generell einkommensteuerfrei.

Ausfiihrliche Informationen zur steuerlichen Behandlung Threr Versicherung finden
Sie in unserer ,,Allgemeinen Steuerinformation®.

Gesetzlicher Sicherungsfonds

Um die Anspriiche unserer Kunden jederzeit erfiillen zu konnen, achten wir auf eine
ausgewogene Mischung und Streuung der Kapitalanlagen. Rein spekulative Anlagen
werden nicht getétigt. Dariiber hinaus besteht zur Absicherung der Anspriiche aus
Threr Versicherung ein gesetzlicher Sicherungsfonds (siehe §§ 124 ff. Versiche-
rungsaufsichtsgesetz), der bei der Protektor Lebensversicherungs-AG, Wilhelmstra-
Be 43 G, 10117 Berlin, www.protektor-ag.de, errichtet ist. Im Sicherungsfall wird
die Aufsichtsbehdrde die Vertrége auf den Sicherungsfonds iibertragen. Geschiitzt
von dem Fonds sind die Anspriiche der Versicherungsnehmer, der Versicherten, der
Bezugsberechtigten und sonstiger aus dem Versicherungsvertrag begiinstigter Perso-
nen. Die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. gehort diesem Sicherungs-
fonds an.
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Beschwerdestellen

Sollten Sie einmal Grund zur Beschwerde haben, wenden Sie sich bitte an die
m ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G.,

Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel.
Dartiber hinaus kdnnen Sie sich mit einer Beschwerde auch an die Aufsichtsbehorde
wenden.
m Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

— Bereich Versicherungen —

Graurheindorfer Strafie 108, 53117 Bonn
Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. Damit
ist fiir Sie als besonderer Service die Mdglichkeit er6ffnet, den unabhéngigen und
neutralen Ombudsmann in Anspruch zu nehmen, wenn Sie mit einer Entscheidung
einmal nicht einverstanden sein sollten. Entscheidungen des Ombudsmannes gegen
uns sind bis zu einer Grenze von 10.000 EUR verbindlich.
m Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

Telefon 0800 3696000, Telefax 0800 3699000

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Internet: www.versicherungsombudsmann.de
Wenn Sie Thren Vertrag online abschlieBen bzw. abgeschlossen haben
(beispielsweise per E-Mail), steht Thnen auch die von der Europaischen Kommission
eingerichtete Plattform zur Online-Streitbeilegung zur Verfligung.
m Plattform zur Online-Streitbeilegung

Internet: ec.europa.eu/consumers/odr/
Die Beschwerde bei den genannten Stellen ist fiir Sie kostenfrei. Die Mdglichkeit
der Inanspruchnahme des Rechtswegs bleibt von der Beschwerde unberiihrt.

Anwendbares Recht und zustindiges Gericht

Anwendbares Recht
Zustindiges Gericht

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Fiir Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gerichtliche

Zusténdigkeit nach unserem Sitz Oberursel (Taunus). Ist der Versicherungsnehmer

eine natiirliche Person, ist auch das Gericht seines Wohnsitzes zustandig.

Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer miissen

m bei einer natiirlichen Person bei dem fiir ihren Wohnsitz zustdndigen Gericht,

m bei einer juristischen Person bei dem fiir ihren Sitz oder ihre Niederlassung zu-
standigen Gericht

erhoben werden.

Ausfiihrliche Informationen dazu finden Sie in § 6 der Allgemeinen Bedingungen.

Sprachen
Die Versicherungsbedingungen und die weiteren Informationen iiber den Versiche-
rungsvertrag gemafl VVG-InfoV sind in deutscher Sprache verfasst. Die Kommuni-
kation wahrend der Laufzeit des Vertrages erfolgt in deutscher Sprache.
Giiltigkeitsdauer

Die zur Verfiigung gestellten Informationen und Berechnungen gelten fiir einen
Versicherungsbeginn im Jahr 2018 unter der Voraussetzung, dass der Antrag zu
normalen Bedingungen angenommen wird. Fiir andere Versicherungsbeginnjahre
andert sich das Alter des Versicherten und somit auch die berechneten Leistungen
und Beitrdge. Aulerdem liegen der Berechnung die derzeit giiltigen Tarife zugrun-
de. Sofern der Versicherungsbeginn in der Zukunft liegt, konnen wir nicht garantie-
ren, dass diese Tarife dann noch Giiltigkeit haben.
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Unser Vorschlag im Uberblick
Secur AL — Berufsunfihigkeitsversicherung (BV10)

Personliche Daten

Versicherter Herr Max Mustermann
Geburtsdatum 01.01.1988
Monatlicher Beitrag
Versicherungsbeginn 01.02.2018
Monatlicher Beitrag Beitrag zu zahlender Beitrag”
Berufsunfahigkeitsversicherung 86,36 EUR 67,36 EUR
Leistung bei Berufsunfahigkeit
Berufsunfahigkeitsschutz Berufsunfahigkeitsrente
garantierte monatliche Berufsunfihigkeitsrente 1.500,00 EUR

Summe Threr abgesicherten Berufsunfihigkeitsrenten

zu Versicherungsbeginn 666.000,00 EUR
Fir die Ermittlung der insgesamt abgesicherten Berufsunféhigkeitsrenten
haben wir angenommen, dass die Berufsunfahigkeit nach Zahlung des ersten
Beitrages eintritt und bis zum Ende der Leistungsdauer besteht.
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* Leistungen aus Uberschiissen (Uberschusssitze 2018) kénnen nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur
als unverbindliches Beispiel anzusehen. Ausfiihrliche Informationen finden Sie unter ,,Unverbindliche Beispielrechnung®.
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Secur AL — Berufsunfihigkeitsversicherung (BV10)

Personliche Daten

Versicherungsnehmer

Versicherter
Geburtsdatum

Herr Max Mustermann

Herr Max Mustermann
01.01.1988

Versicherungsbeginn und Ablauf der Versicherung

Versicherungsbeginn
Ablauf der Versicherung

01.02.2018
01.02.2055 — im Alter 67 Jahre

Berufsunfihigkeitsversicherung (BV10)

Vertragsdaten

Beruf
Leistungsvereinbarung
Beitragszahlungsdauer
Versicherungsdauer
Versicherungsschlussalter
Leistungsdauer
Uberschussverwendung

Diplom-Betriebswirt (ab 90% Biirotdtigkeit) (Berufsgruppe: 1++)
Leistung ab einem Berufsunfahigkeitsgrad von 50 %

37 Jahre

37 Jahre

67 Jahre

37 Jahre ab Versicherungsbeginn

vor Eintritt der Berufsunfahigkeit

m Beitragsverrechnung

nach Eintritt der Berufsunféhigkeit

m Rentenzuwachs

Leistung bei Berufsunfihigkeit garantierte monatliche Berufsunfihigkeitsrente 1.500,00 EUR
Monatlicher Beitrag

Ab Versicherungsbeginn Beitrag zu zahlender Beitrag”
Berufsunfahigkeitsversicherung 86,36 EUR 67,36 EUR

Die Beitragszahlung endet nach 37 Jahren.
Beim zu zahlenden Beitrag handelt es sich um den durch Uberschiisse ver-
minderten Beitrag.

Unverbindliche Beispielrechnung

Entstehung der Uberschiisse

Damit die garantierten Leistungen auf jeden Fall gezahlt werden konnen,
haben wir die Beitrdge unter vorsichtigen Annahmen zum Verlauf der Leis-
tungsfille kalkuliert. Auch fiir Kosten und kiinftig erzielbare Kapitalertrage
haben wir Sicherheiten beriicksichtigt.

Durch weniger Leistungsfille, geringere Kosten und hohere Kapitalertriage
als bei der Beitragskalkulation angenommen, entstehen im Allgemeinen
Uberschiisse, die wir in Form der Uberschussbeteiligung an Sie weitergeben.

* Leistungen aus Uberschiissen (Uberschusssitze 2018) kénnen nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur
als unverbindliches Beispiel anzusehen. Ausfiihrliche Informationen finden Sie unter ,,Unverbindliche Beispielrechnung®.
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Hohe der Uberschiisse nicht garantiert

Beteiligung an den Bewertungsreserven

Prognosen iiber die Entwicklung der Uberschussbeteiligung sind iiber einen
langeren Zeitraum nicht moéglich, da weder der Verlauf der Leistungsfille,
noch die Entwicklung der Kosten oder die Zinsénderungen am Kapitalmarkt
liber die gesamte Versicherungsdauer vorhersehbar sind.

Die angegebenen Leistungen aus der Uberschussbeteiligung basieren auf
einer unverbindlichen Beispielrechnung mit den fiir 2018 festgesetzten Uber-
schusssitzen. Dabei wurde vereinfachend unterstellt, dass diese Uberschuss-
sdtze wihrend der gesamten Versicherungsdauer unverédndert bleiben. Sie
haben deshalb nur hypothetischen Charakter. Wir konnen nicht garantieren,
dass Uberschiisse in dieser Hohe tatsichlich anfallen.

Bewertungsreserven sind vorhanden, wenn der Marktwert der Kapitalanlagen
iiber dem Wert liegt, mit dem die Kapitalanlagen nach den Vorschriften des
Handelsgesetzbuchs bewertet werden.

Sie werden nach einem verursachungsorientierten Verfahren an den Bewer-
tungsreserven beteiligt. Aufgrund von Schwankungen des Kapitalmarktes
und der damit verbundenen Schwankungen der Bewertungsreserven, kann
die Beteiligung hoher oder niedriger ausfallen, aber auch ganz entfallen.

Erlauterungen und Hinweise

Berufsunfihigkeitsversicherung

Garantierte Leistung

Beitragszahlung

Berufsgruppe

Uberschussleistung

Wird der Versicherte wihrend der Versicherungsdauer berufsunfahig im
Sinne unserer geltenden Bedingungen, werden ab einem Berufsunfahigkeits-
grad von 50 % folgende Leistungen gewahrt:

m Die Beitragszahlung entfdllt.

m Die Berufsunfihigkeitsrente wird gezahlt.

Berufsunfahigkeit liegt vor, wenn sie voraussichtlich mindestens 6 Monate
ununterbrochen andauert.

Die Berufsunfahigkeitsleistungen werden gewéhrt, solange die Berufsunfa-
higkeit besteht, jedoch ldngstens bis zum Ende der Leistungsdauer. Diese
endet 37 Jahre nach Versicherungsbeginn.

Die Beitragszahlung endet bei Tod des Versicherten, spétestens bei Ablauf
der Versicherung.

Die Beitriige und Uberschussleistungen der Berufsunfihigkeitsversicherung
gelten nur dann, wenn der von Thnen ausgeiibte Beruf zu den Berufen der
Berufsgruppe 1++ gehort.

Sollte Ihr Beruf einer anderen Berufsgruppe angehoren, ergeben sich andere
Beitrige und Uberschussleistungen.

m vor Eintritt der Berufsunfahigkeit:

Der jihrliche Uberschussanteil betrigt derzeit 22,00 % des Beitrages fiir die
Berufsunfahigkeitsversicherung.

Dieser Uberschuss wird mit dem Beitrag verrechnet, dadurch ergibt sich ein
niedrigerer zu zahlender Beitrag. Bei einer Anderung des Uberschussanteils
andert sich auch der zu zahlende Beitrag.

AuBerdem werden Sie an den Bewertungsreserven beteiligt. Diese Beteili-
gung wird bei Beendigung des Vertrages fillig.

m nach Eintritt der Berufsunfahigkeit:

Die Berufsunfahigkeitsrente erhoht sich durch den Rentenzuwachs jeweils
zum Beginn des folgenden Versicherungsjahres um 1,85 % der Vorjahres-
rente — im ersten Jahr gegebenenfalls anteilig.

* Leistungen aus Uberschiissen (Uberschusssitze 2018) kénnen nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur
als unverbindliches Beispiel anzusehen. Ausfiihrliche Informationen finden Sie unter ,,Unverbindliche Beispielrechnung®.
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Auch wihrend der Leistungszeit werden Sie fortlaufend an den Bewertungs-
reserven durch einen erhdhten jéhrlichen Uberschussanteil (derzeit 0,10 % —
im genannten Uberschusssatz bereits enthalten) beteiligt.

Garantiezins Bei den garantierten Leistungen ist bereits ein Garantiezins von 0,90 % jéhr-
lich beriicksichtigt, dies ist der Hochstzinssatz geméal § 2 der Deckungsriick-
stellungsverordnung.

Versicherungsverliufe Weitere Informationen, insbesondere auch iiber den Verlauf der Leistungen

bei Kiindigung unter Beriicksichtigung der kiinftigen Uberschussbeteiligung,
enthalten unsere Versicherungsverldufe, die wir IThnen auf Wunsch gerne zur
Verfiigung stellen.

Giiltigkeit Die zur Verfiigung gestellten Informationen und Berechnungen gelten fiir

einen Versicherungsbeginn im Jahr 2018 unter der Voraussetzung, dass der
Antrag zu normalen Bedingungen angenommen wird. Fiir andere Versiche-
rungsbeginnjahre dndert sich das Alter des Versicherten und somit auch die
berechneten Leistungen und Beitrdge. Aulerdem liegen der Berechnung die
derzeit giiltigen Tarife zugrunde. Sofern der Versicherungsbeginn in der
Zukunft liegt, kdnnen wir nicht garantieren, dass diese Tarife dann noch
Giiltigkeit haben.

* Leistungen aus Uberschiissen (Uberschusssitze 2018) kénnen nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur
als unverbindliches Beispiel anzusehen. Ausfiihrliche Informationen finden Sie unter ,,Unverbindliche Beispielrechnung®.
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Verlauf der garantierten Leistungen bei Kiindigung

Datum Riickkaufswert Stornogebiihr
(nach Abzug der (bereits
Stornogebiihr) beriicksichtigt)
EUR EUR
31.01.2019 418,97 0,00
31.01.2020 723,49 112,18
31.01.2021 893,58 348,95
31.01.2022 1.056,21 580,76
31.01.2023 1.209,69 806,46
31.01.2024 1.537,78 1.025,19
31.01.2025 1.855,10 1.236,73
31.01.2026 2.161,75 1.441,17
31.01.2027 2.458,42 1.638,95
31.01.2028 2.744,63 1.829,75
31.01.2029 3.018,45 2.012,30
31.01.2030 3.276,95 2.184,63
31.01.2031 3.517,70 2.345,13
31.01.2032 3.737,80 2.491,87
31.01.2033 3.934,58 2.623,05
31.01.2034 4.104,24 2.736,16
31.01.2035 4.241,90 2.827,93
31.01.2036 4.341,85 2.894,57
31.01.2037 4.398,81 2.932,54
31.01.2038 4.408,45 2.938,97
31.01.2039 4.365,07 2.910,05
31.01.2040 4.262,88 2.841,92
31.01.2041 4.106,18 2.737,45
31.01.2042 3.900,74 2.600,49
31.01.2043 3.646,55 2.431,03
31.01.2044 3.337,39 2.224,93
31.01.2045 2.979,20 1.986,13
31.01.2046 2.572,66 1.715,11
31.01.2047 2.126,80 1.417,86
31.01.2048 1.652,86 1.101,91
31.01.2049 1.164,78 776,52
31.01.2050 685,98 457,32
31.01.2051 247,64 165,09
31.01.2052 0,00 0,00
31.01.2053 0,00 0,00

* Leistungen aus Uberschiissen (Uberschusssitze 2018) kénnen nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur
als unverbindliches Beispiel anzusehen. Ausfiihrliche Informationen finden Sie unter ,,Unverbindliche Beispielrechnung®.
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Berechnung Nr. 00000000031723742605 vom 19.01.2018, 17:30 Uhr (Programmversion 7.4.3-Y9000)
Datum Riickkaufswert Stornogebiihr
(nach Abzug der (bereits
Stornogebiihr) berticksichtigt)
EUR EUR
31.01.2054 0,00 0,00
Darstellung Im Verlauf sind die garantierten Riickkaufswerte dargestellt, die bei Kiindi-

gung des gesamten Vertrages zum jeweiligen Termin ausgezahlt werden.
Werte aus der Uberschussbeteiligung sind nicht enthalten.
Die angegebenen Werte gelten nur solange keine Leistungen fallig werden.

Stornogebiihr Die ausgewiesene Stornogebiihr wurde bei der Berechnung der Riickkaufs-
werte bereits berticksichtigt.

* Leistungen aus Uberschiissen (Uberschusssitze 2018) kénnen nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur
als unverbindliches Beispiel anzusehen. Ausfiihrliche Informationen finden Sie unter ,,Unverbindliche Beispielrechnung®.
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Berechnung Nr. 00000000031723742605 vom 19.01.2018, 17:30 Uhr (Programmversion 7.4.3-Y9000)

Verlauf der garantierten Leistungen bei Beitragsfreistellung

Datum Beitragsfreie
monatliche
Berufsunfahig-
keitsrente
EUR
31.01.2019 0,00
31.01.2020 0,00
31.01.2021 50,52
31.01.2022 59,96
31.01.2023 69,02
31.01.2024 88,25
31.01.2025 107,18
31.01.2026 125,85
31.01.2027 144,34
31.01.2028 162,67
31.01.2029 180,79
31.01.2030 198,61
31.01.2031 216,05
31.01.2032 233,05
31.01.2033 249,53
31.01.2034 265,38
31.01.2035 280,44
31.01.2036 294,49
31.01.2037 307,35
31.01.2038 318,81
31.01.2039 328,59
31.01.2040 336,33
31.01.2041 342,07
31.01.2042 345,88
31.01.2043 347,44
31.01.2044 345,81
31.01.2045 340,50
31.01.2046 330,18
31.01.2047 313,37
31.01.2048 287,64
31.01.2049 248,67
31.01.2050 189,26
31.01.2051 95,24
31.01.2052 0,00
31.01.2053 0,00

* Leistungen aus Uberschiissen (Uberschusssitze 2018) kénnen nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur
als unverbindliches Beispiel anzusehen. Ausfiihrliche Informationen finden Sie unter ,,Unverbindliche Beispielrechnung®.
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Berechnung Nr. 00000000031723742605 vom 19.01.2018, 17:30 Uhr (Programmversion 7.4.3-Y9000)
Datum Beitragsfreie
monatliche
Berufsunfahig-
keitsrente
EUR
31.01.2054 0,00
Darstellung Im Verlauf sind die garantierten beitragsfreien Leistungen dargestellt, die bei

Leistungen bei Beitragsfreistellung

Stornogebiihr

Beitragsfreistellung des gesamten Vertrages zum jeweiligen Termin gelten.
Werte aus der Uberschussbeteiligung sind nicht enthalten.
Die angegebenen Werte gelten nur solange keine Leistungen fillig werden.

Bei Beitragsfreistellung wird die Versicherung in eine beitragsfreie Versiche-
rung mit herabgesetzten Leistungen umgewandelt.

Wenn die beitragsfreie Leistung der Hauptversicherung nicht die festgelegte
Mindestleistung erreicht, erlischt die Versicherung und ihr Riickkaufswert
wird ausgezahlt.

Beitragsfreie Leistungen werden im Verlauf nur dargestellt, wenn die Min-
destleistung erreicht wird.

Bei Beitragsfreistellung wird die gleiche Stornogebiihr erhoben wie bei Kiin-
digung (siehe Verlauf der garantierten Leistungen bei Kiindigung); diese
wurde bei der Berechnung der beitragsfreien Leistungen bereits beriicksich-
tigt.

* Leistungen aus Uberschiissen (Uberschusssitze 2018) kénnen nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur
als unverbindliches Beispiel anzusehen. Ausfiihrliche Informationen finden Sie unter ,,Unverbindliche Beispielrechnung®.

Unser Vorschlag - Seite 8 von 8



N 4

i?biﬁs%fl‘lsfczllle!?flll; auf Gegenseitigkeit A I_T E I_ E I PZ IG E R

Satzung der
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit

Druck-Nr. vo 13 — 05.2017 / Stand: 6. Mai 2017

Inhaltsverzeichnis

Praambel

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§ 1 Name, Rechtsform, Sitz
§ 2 Zweck der Gesellschaft
§ 3 Geschiftsgebiet

§ 4 Mitgliedschaft

§ 5 Bekanntmachungen

§ 6 Gerichtsstand

II. ORGANE DER GESELLSCHAFT

§ 7 Organe

1. DIE MITGLIEDERVERTRETUNG

§ 8 Zusammensetzung, Wahl und Amtsdauer
§ 9 Ort, Zeit und Einberufung

§ 10 Aufgaben

§ 11 Geschiftsordnung

2. DER AUFSICHTSRAT

§ 12 Zusammensetzung, Wahl und Amtsdauer
§ 13 Aufgaben
§ 14 Geschiftsordnung

3. DER VORSTAND

§ 15 Bestellung

§ 16 Vertretungsbefugnis
§ 17 Aufgaben

§ 18 Geschiftsordnung

4. DER BEIRAT

§ 19 Berufung
§ 20 Aufgaben
§ 21 Geschiftsordnung

Seite 1 von 54



N 4

ieltlbl;ﬁstfrlsl:czhle?fnl; auf Gegenseitigkeit A I_T E I_ E I PZ IG E R

III. RECHNUNGSWESEN

§ 22 Geschiftsjahr

§ 23 Jahresabschluss

§ 24 Vermogensanlagen

§ 25 Riickstellungen, Riicklagen und Uberschussverwendung

§ 26 Deckung von Fehlbetrigen

IV. SATZUNGSANDERUNG, ANDERUNG UND EINFUHRUNG ALLGEMEINER
VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN

§27

V. AUFLOSUNG

§ 28

VI. UBERTRAGUNG DES VERSICHERUNGSBESTANDES

§29

Seite 2 von 54



ALTE LEIPZIGER
Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit

N 4

ALTE LEIPZIGER

Priaambel

Die Gesellschaft ist 1830 als juristische Person des gemeinen Rechts unter dem Namen »Lebensversicherungs-
Gesellschaft zu Leipzig« gegriindet worden. Sie trat 1868 als Genossenschaft unter das Konigl. Sachsische Ge-
setz von 1868, die Juristischen Personen betreffend, und wurde 1907 ein Versicherungsverein auf Gegenseitig-
keit nach dem Reichsgesetz liber die privaten Versicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901 unter der Firma
»Leipziger Lebensversicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit (Alte Leipziger)«.

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Name, Rechtsform, Sitz

(1) Die  Gesellschaft  fiilhrt die  Firma
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung auf Gegen-
seitigkeit. Sie ist ein Versicherungsverein auf Gegen-
seitigkeit im Sinne des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes.

(2) Die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung auf
Gegenseitigkeit  bildet  zusammen  mit  der
HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitig-
keit einen Gleichordnungskonzern.

(3) Der Sitz der Gesellschaft ist Oberursel (Taunus).

§ 2 Zweck der Gesellschaft

(1) Die Gesellschaft betreibt die Lebensversicherung
in allen ihren Arten, einschlieBlich der Kapitalisie-
rungsgeschifte und der Geschéifte der Verwaltung von
Versorgungseinrichtungen geméfl dem vom Vorstand
aufgestellten Gesamtgeschéftsplan. Sie bietet Versi-
cherungsschutz im In- und Ausland nach MalBigabe der
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, und zwar
fiir die Mitglieder nach dem Grundsatz der Gegensei-
tigkeit.

(2) AuBerdem iibernimmt sie die Versicherung gegen
feste Beitridge bis zu 10 vom Hundert ihrer gesamten
Beitragseinnahme auch fiir Nichtmitglieder.

(3) Die Gesellschaft kann in der Lebensversicherung
auch die Riick- und Mitversicherung betreiben.

(4) Dariiber hinaus darf die Gesellschaft Versiche-
rungs- und Bausparvertrige und den Erwerb von In-
vestmentanteilen vermitteln sowie sonstige Geschéfte
vornehmen, die im engen wirtschaftlichen Zusammen-
hang mit dem Versicherungsbetrieb stehen.

(5) Die Gesellschaft kann zur Erreichung des Unter-
nehmenszweckes Zweigniederlassungen errichten,
andere Bestinde ibernehmen und die Geschifte ande-
rer Versicherungsunternehmen fortfiihren oder ver-
walten. Sie ist weiter berechtigt, sich an Lebensversi-
cherungsunternechmen oder Unternehmen anderer Art,

deren Gegenstand mit dem Zweck der Gesellschaft im
wirtschaftlichen Zusammenhang steht, zu beteiligen,
insbesondere an solchen, die Bank- und sonstige Fi-
nanzdienstleistungen anbieten. Desgleichen kann sie
selbststandige Versicherungsunternechmen oder damit
unmittelbar zusammenhédngende andere Wirtschafts-
unternehmen erwerben oder neu errichten.

§ 3 Geschiftsgebiet
Das Geschiftsgebiet ist das In- und Ausland.

§ 4 Mitgliedschaft

(1) Mitglieder der Gesellschaft (Vereinsmitglieder)
sind die natiirlichen und nicht natiirlichen Personen,
die einen Versicherungsvertrag nach § 2 dieser Sat-
zung nach den Grundsétzen der Gegenseitigkeit mit
der Gesellschaft abgeschlossen haben.

(2) Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Abschluss
eines Versicherungsvertrages. Sie endet, wenn das
Versicherungsverhéltnis zwischen der Gesellschaft
und dem Mitglied erlischt.

(3) Der Versicherungsvertrag gegen festen Beitrag
gemél § 2 Absatz 2 der Satzung begriindet keine Mit-
gliedschaft in der Gesellschaft.

(4) Die Verpflichtungen der Mitglieder bestimmen
sich nach den Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen, die den Versicherungsverhiltnissen zugrunde
liegen. Zur Erfiillung der Versicherungsverpflichtun-
gen erhebt die Gesellschaft jeweils im Voraus fillige,
einmalige oder wiederkehrende Beitrige.

(5) Ubernimmt ein Dritter mit Genehmigung der Ge-
sellschaft ganz oder teilweise die Rechte und Pflichten
des Versicherungsnehmers, so wird er anstelle oder
neben dem bisherigen Versicherungsnehmer Vereins-
mitglied.

(6) Fiir alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet

den Glaubigern gegeniiber nur das Gesellschaftsver-
mogen.

(7) Eine zusitzliche Haftung oder Nachschusspflicht
der Mitglieder fiir irgendwelche Verbindlichkeiten der
Gesellschaft ist ausgeschlossen. Entstandene Versi-

Seite 3 von 54



ALTE LEIPZIGER
Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit

N 4

ALTE LEIPZIGER

cherungsanspriiche diirfen — ausgenommen im Falle
der Auflosung der Gesellschaft — nicht gekiirzt wer-
den.

§ 5 Bekanntmachungen

Alle Bekanntmachungen, zu denen die Gesellschaft
nach Gesetz oder Satzung verpflichtet ist, werden im
Bundesanzeiger veroffentlicht.

§ 6 Gerichtsstand

Der allgemeine Gerichtsstand ist Oberursel (Taunus).

II. Organe der Gesellschaft

§ 7 Organe

(1) Organe der Gesellschaft sind:
1. Die Mitgliedervertretung

2. Der Aufsichtsrat

3. Der Vorstand

(2) Die Mitgliedervertreterversammlung wéhlt die
Mitglieder der Mitgliedervertretung. Die Mitglieder-
vertretung wéhlt die Mitglieder des Aufsichtsrats,
soweit diese nicht als Aufsichtsratsmitglieder der Ar-
beitnehmer nach dem Drittelbeteiligungsgesetz zu
wihlen sind. Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder
des Vorstands.

1. Die Mitgliedervertretung

§ 8 Zusammensetzung, Wahl und Amtsdauer

(1) Die Mitgliedervertretung vertritt als oberstes Or-
gan der Gesellschaft die Gesamtheit der Mitglieder.
Sie besteht aus mindestens 20 und hdchstens 30 Mit-
gliedervertretern; ihr konnen hochstens drei Mitglie-
der angehoren, die keine natiirlichen Personen sind.

(2) Wahlbar zum Mitgliedervertreter ist jedes volljah-
rige Mitglied, soweit nicht eine Einschrankung gemél
Absatz 3 vorliegt. Wiahlbar sind auch Mitglieder, die
keine natiirlichen Personen sind.

(3) Natiirliche Personen sind zum Mitgliedervertreter
nur wihlbar, wenn sie zu Beginn ihrer Amtszeit das
70. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Mitglieder
des Aufsichtsrats, des Vorstands und des Beirats einer
Gesellschaft im ALTE LEIPZIGER — HALLESCHE
Konzern sind nicht wéhlbar. Ferner konnen nicht ge-
wahlt werden Personen, die seitens einer Gesellschaft
im ALTE LEIPZIGER — HALLESCHE Konzern oder
von anderen Versicherungs-, Finanzdienstleistungs-,
oder Vermittlungsunternehmen Gehalt, Provisionen,

Courtagen, sonstiges Entgelt oder geldwerte Vorteile
aus selbststéndiger oder nichtselbststindiger Tatigkeit
erhalten. Ausgenommen davon sind Vergiitungen und
Nebenleistungen fiir die Tétigkeit als Mitgliederver-
treter im ALTE LEIPZIGER — HALLESCHE Kon-
zern.

(4) Die Wahl der Mitgliedervertreter erfolgt auf die
Dauer von bis zu sechs Jahren, wobei die Dauer bei
der Wahl von der Mitgliedervertreterversammlung
festgelegt wird. Das Amt endet mit dem Schluss der
letzten ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung,
die sich aus der jeweiligen Amtszeit ergibt. Die Amts-
zeit beginnt sofort mit Annahme der Wahl. Wieder-
wahl ist zuldssig.

(5) Das Amt eines Mitgliedervertreters erlischt durch
Ablauf der Amtszeit, durch Riicktritt oder durch Ein-
tritt eines die Wahlbarkeit ausschlieBenden Umstands.

§ 9 Ort, Zeit und Einberufung

(1) Die ordentliche Mitgliedervertreterversammlung
findet alljahrlich innerhalb der ersten acht Monate des
Geschiftsjahres statt.

(2) Den jeweiligen Ort der Mitgliedervertreterver-
sammlung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
und den Zeitpunkt bestimmt der Vorstand im Einver-
nehmen mit dem Aufsichtsrat.

(3) Die Mitgliedervertreterversammlung wird vom
Vorstand durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger
einberufen. Die Bekanntmachung muss Ort, Zeit und
Tagesordnung der Mitgliedervertreterversammlung
enthalten. Die Einberufungsfrist betrigt mindestens
dreiflig Tage vor dem Tage der Mitgliedervertreterver-
sammlung.

(4) Bei der Bekanntmachung der Tagesordnung sind
die gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Insbeson-
dere sind

a) vorgeschlagene Satzungsdnderungen mit dem

Wortlaut bekanntzumachen;

b) bei Wahlen zum Aufsichtsrat die gesetzlichen Vor-
schriften anzugeben, nach denen sich der Auf-
sichtsrat zusammensetzt;

¢) zu jedem Gegenstand der Tagesordnung vom Vor-
stand und vom Aufsichtsrat, zur Wahl von Auf-
sichtsratsmitgliedern nur vom Aufsichtsrat, in der
Bekanntmachung Vorschlige zur Beschlussfas-
sung zu machen.

(5) AuBerordentliche Mitgliedervertreterversammlun-
gen sind vom Vorstand oder vom Aufsichtsrat immer
dann einzuberufen, wenn es die Belange der Gesell-
schaft erfordern. Ferner muss eine aullerordentliche
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Mitgliedervertreterversammlung einberufen werden,
wenn mindestens ein Drittel der Mitgliedervertreter
unter Angabe des Zwecks und der Griinde die Einbe-
rufung beim Vorstand schriftlich beantragt. Fiir die
Einberufung und Abhaltung auBlerordentlicher Mit-
gliedervertreterversammlungen gelten die Bestim-
mungen fiir ordentliche Mitgliedervertreterversamm-
lungen gleichermalien.

§ 10 Aufgaben

(1) Die Rechte und Pflichten der Mitgliedervertreter-
versammlung bestimmen sich nach Gesetz und Sat-
zung. Insbesondere hat die Mitgliedervertreterver-
sammlung folgende Aufgaben:

a) Entgegennahme des Jahresabschlusses, des Lage-
berichts und des Berichts des Aufsichtsrats;

b) Feststellung des Jahresabschlusses, sofern sich
Vorstand und Aufsichtsrat fiir die Feststellung
durch die Mitgliedervertreterversammlung ent-
schieden haben oder der Aufsichtsrat den Jahresab-
schluss des Vorstands nicht billigt;

c) Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des
Aufsichtsrats;

d) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Auf-
sichtsrats, soweit sie nicht als Aufsichtsratsmitglie-
der von den Arbeitnehmern gewéhlt werden;

e) Festsetzung der Vergiitung fiir den Aufsichtsrat;
f) Beschlussfassung iiber die Anderung der Satzung;

g) Beschlussfassung iiber die Kapitalaufnahme gegen
Gewihrung von Genussrechten und Erméchtigung
des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
iiber die Zeichnungs- und Ausgabebedingungen zu
entscheiden;

h) Beschlussfassung iiber alle Angelegenheiten, fiir
die Vorstand und Aufsichtsrat nach dem Gesetz
und der Satzung nicht zustandig sind,

i) Beschlussfassung liber die Umwandlung oder Auf-
16sung der Gesellschatft;

j) Beschlussfassung iiber die Ubertragung des Versi-
cherungsbestandes auf ein anderes Unternehmen;

k) Wahl der Mitgliedervertreter und Widerruf ihrer
Bestellung. Die Bestellung kann widerrufen wer-
den, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Der Wi-
derruf ist wirksam, bis seine Unwirksamkeit
rechtskriftig festgestellt ist.

(2) Beschliisse der Mitgliedervertreterversammlung
werden grundsétzlich mit einfacher Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen gefasst.

(3) Beschliisse der Mitgliedervertreterversammlung
iiber Satzungsdnderungen bediirfen einer Mehrheit
von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.

(4) Beschliisse der Mitgliedervertreterversammlung
gemall Absatz 11) und Absatz 1)) bediirfen einer
Mehrheit von drei Vierteln der amtierenden Mitglie-
dervertreter.

§ 11 Geschiftsordnung

(1) Den Vorsitz in der Mitgliedervertreterversamm-
lung fiihrt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder des-
sen Stellvertreter oder bei deren Verhinderung der am
langsten ununterbrochen der Mitgliedervertretung
angehdrende anwesende Mitgliedervertreter. Unter
mehreren Anwértern entscheidet das hohere Lebensal-
ter, bei gleichem Lebensalter das Los. Der Vorsitzen-
de leitet die Mitgliedervertreterversammlung und be-
stimmt die Reihenfolge der Gegenstinde der Tages-
ordnung sowie die Art und Form der Abstimmung,
sofern die Mitgliedervertreterversammlung nichts
anderes beschliefit.

(2) Antrage zur Erweiterung der Tagesordnung der
Mitgliedervertreterversammlung kdnnen von mindes-
tens einem Fiinftel der Mitgliedervertreter unter Bei-
fligung einer Begriindung oder einer Beschlussvorlage
gestellt werden. Diese Antrige miissen dem Vorstand
mindestens 24 Tage vor der Mitgliedervertreterver-
sammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht
mitzurechnen.

(3) Gegenantrage von Mitgliedervertretern zu Gegen-
stainden der Tagesordnung werden allen Mitglieder-
vertretern unverziiglich bekannt gemacht, sofern sie,
verbunden mit ihrer Begriindung, mindestens 14 Tage
vor dem Tage der Mitgliedervertreterversammlung
der Gesellschaft zugegangen sind. Der Tag des Zu-
gangs ist nicht mitzurechnen.

(4) Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichts-
rats sollen mit beratender Stimme an der Mitglieder-
vertreterversammlung teilnehmen.

(5) Jede ordnungsgemil einberufene Mitgliederver-
treterversammlung ist vorbehaltlich § 10 Absatz 1 1)
und Absatz 1 j) beschlussfihig, wenn mindestens die
Halfte der bestellten Mitgliedervertreter anwesend ist.
Im Falle der Beschlussunfahigkeit der Mitgliederver-
treterversammlung ist unverziiglich eine weitere Mit-
gliedervertreterversammlung einzuberufen. Diese ist
ohne Riicksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglie-
dervertreter beschlussfahig.

(6) Bei Abstimmungen gilt Stimmengleichheit als
Ablehnung. Tritt bei einer Wahl Stimmengleichheit
ein, ist die Wahl zu wiederholen. Bei erneuter Stim-
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mengleichheit entscheidet das vom Vorsitzenden zu
ziehende Los.

(7) Das Stimmrecht kann — auBer bei nicht natiirlichen
Personen — nicht durch Bevollméichtigte ausgeiibt
werden.

(8) Die Beschliisse der Mitgliedervertreterversamm-
lung sind in einer notariellen Niederschrift festzuhal-
ten.

(9) Die Mitgliedervertreter erhalten eine Vergiitung.
Die Hilfte hiervon wird nur bei Teilnahme an den
Mitgliedervertreterversammlungen gezahlt. Der Ver-
giitungszeitraum beginnt nach einer ordentlichen Mit-
gliedervertreterversammlung und endet mit dem
Schluss der ordentlichen Mitgliedervertreterversamm-
lung des Folgejahres. Wird das Mandat innerhalb
eines Verglitungszeitraums aufgenommen oder been-
det oder erfolgt eine Teilnahme nicht an allen Mitglie-
dervertreterversammlungen, wird die Vergiitung an-
teilig gezahlt. Die Hohe der Vergiitung wird vom Vor-
stand im Einvernechmen mit dem Aufsichtsrat festge-
setzt. Sie erhalten dariiber hinaus Ersatz ihrer Fahrt-
kosten sowie Tage- und Ubernachtungsgelder. Eine
gef. zu entrichtende Umsatzsteuer wird erstattet.

(10) Soweit das Gesetz einer Minderheit Rechte ge-
wahrt, stehen sie einer Minderheit von einem Fiinftel
der Mitgliedervertreter zu.

(11) Die Vereinsmitglieder konnen Vorschlidge fiir die
Wahlen zur Mitgliedervertretung und Antrdge, die
nicht Fragen der Geschéftsfiihrung betreffen, zur Be-
schlussfassung durch die Versammlung der Mitglie-
dervertreter beim Vorstand einbringen und ein Ver-
einsmitglied zur miindlichen Begriindung in die Ver-
sammlung entsenden, wenn die Vorschlidge oder An-
trige von mindestens einhundert Vereinsmitgliedern
unterzeichnet sind.

2. Der Aufsichtsrat

§ 12 Zusammensetzung, Wahl und Amtsdauer

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus neun Personen, die
nicht als Mitglied des Aufsichtsrats oder des Vor-
stands eines anderen Lebensversicherungsunterneh-
mens tétig sein sollen; Ausnahmen konnen zugelassen
werden. Die von der Mitgliedervertreterversammlung
gewihlten Personen diirfen nicht fiir die Gesellschaft
titig sein. Zwei Drittel sind von der Mitgliedervertre-
terversammlung und ein Drittel von den Arbeitneh-
mern gemdl den Bestimmungen des Drittelbeteili-
gungsgesetzes zu wihlen.

(2) Die Wahl erfolgt auf die Dauer von vier Jahren in
der Weise, dass das Amt mit dem Schluss der vierten,

auf die Wahl folgenden ordentlichen Mitgliedervertre-
terversammlung endet. Die Mitgliedervertreterver-
sammlung kann ein Aufsichtsratsmitglied fiir eine
kiirzere Amtsdauer bestellen. Wiederwahl ist zuldssig.

§ 13 Aufgaben

Die Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats bestimmen
sich nach Gesetz und Satzung. Insbesondere obliegen
dem Aufsichtsrat folgende Aufgaben:

a) Beratung und Uberwachung der Geschiftsfiihrung;

b) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des
Vorstands und Regelung ihrer Dienstverhéltnisse
und Beziige;

¢) Vertretung der Gesellschaft bei Rechtsgeschiften
und Rechtsstreitigkeiten mit amtierenden und aus-
geschiedenen Vorstandsmitgliedern;

d) Priifung und Billigung des Jahresabschlusses, des
Lageberichts und der Uberschussverwendung so-
wie Berichterstattung an die Mitgliedervertreter-
versammlung;

e) Anderungen oder Erginzungen der Satzung auf
Verlangen der Aufsichtsbehorde sowie Anderun-
gen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen;

f) Bestimmung und Beauftragung des Abschlussprii-
fers;

g) Bestellung und Abberufung des Treuhdnders fiir
das Sicherungsvermogen sowie des Stellvertreters;

h) Bestellung und Abberufung des Verantwortlichen
Aktuars;

i) Zustimmung zur Einfiihrung oder Anderung der
Allgemeinen Versicherungsbedingungen gemél
der Erméchtigung in § 17 Absatz 4 dieser Satzung;

j) Zustimmung zur Ubernahme von Versicherungsbe-
stainden anderer Versicherungsunternehmen;

k) Bestimmung der Arten von MalBnahmen, die nur
mit seiner Zustimmung vorgenommen werden
diirfen;

1) Zustimmung zur Ernennung von Prokuristen;

m) Behandlung von Beschwerden der Mitglieder ge-
gen Entscheidungen des Vorstands.

§ 14 Geschiftsordnung

(1) Der Aufsichtsrat wihlt aus seiner Mitte den Vor-
sitzenden und dessen Stellvertreter; diese Wahl gilt
fiir die Dauer der Amtszeit der Gewahlten. Endet ei-
nes dieser Amter, so ist fiir den Ausgeschiedenen eine
Ersatzwahl unverziiglich erforderlich.
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(2) Der Vorsitzende, bei seiner Verhinderung der
Stellvertreter, beruft die Sitzungen des Aufsichtsrats
ein und leitet sie.

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfahig, wenn mindes-
tens zwei Drittel seiner Mitglieder, darunter der Vor-
sitzende oder dessen Stellvertreter, anwesend sind.
Abwesende Aufsichtsratsmitglieder konnen durch
schriftliche Stimmabgabe an der Beschlussfassung des
Aufsichtsrats und seiner Ausschiisse teilnehmen. Die
schriftliche Stimmabgabe kann durch ein anderes
Aufsichtsratsmitglied iberreicht werden.

(4) Die Beschliisse des Aufsichtsrats werden mit ein-
facher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei
seiner Nichtteilnahme an der Beschlussfassung oder
Verhinderung die Stimme seines Stellvertreters.

(5) Schriftliche, fernmiindliche oder andere vergleich-
bare Formen der Beschlussfassungen des Aufsichts-
rats und seiner Ausschiisse sind nur zuldssig, wenn
keines seiner Mitglieder diesem Verfahren wider-
spricht.

(6) Der Aufsichtsrat kann durch Beschluss einzelne
seiner Aufgaben Ausschiissen iibertragen, soweit es
das Gesetz zuldsst. Die Verantwortlichkeit des gesam-
ten Aufsichtsrats wird dadurch nicht beriihrt. Auf-
sichtsratsausschiisse sind beschlussfiahig, wenn min-
destens drei Mitglieder an der Beschlussfassung teil-
nehmen. Absatz 4 gilt entsprechend.

(7) Uber alle Sitzungen des Aufsichtsrats sind Nieder-
schriften anzufertigen, die der Vorsitzende, bei seiner
Verhinderung der Stellvertreter, zu unterzeichnen hat.

(8) Bei Bedarf nehmen die Mitglieder des Vorstands
an den Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Aus-
schiisse teil. Sie werden durch den Vorsitzenden des
Aufsichtsrats dazu geladen. Der Aufsichtsrat und sei-
ne Ausschiisse entscheiden, ob zur Beratung {iber
einzelne Tagesordnungspunkte weitere Personen hin-
zugezogen werden.

(9) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten fiir ihre
Tétigkeit eine jahrliche Vergiitung. Die Hohe wird
von der Mitgliedervertreterversammlung festgesetzt.
Die Verteilung obliegt dem Aufsichtsrat. Die Mitglie-
der des Aufsichtsrats erhalten dariiber hinaus fiir ihre
Tétigkeit Ersatz ihrer Fahrtkosten sowie Tage- und
Ubernachtungsgelder. Die fiir die Beziige zu entrich-
tende Umsatzsteuer wird gesondert erstattet.

(10) Erkldrungen des Aufsichtsrats werden namens
des Aufsichtsrats durch den Vorsitzenden oder im
Falle seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter
abgegeben.

(11) Auf Vorschlag des Aufsichtsrats kann die Mit-
gliedervertretung dem ausgeschiedenen Vorsitzenden
des Aufsichtsrats in Anerkennung seiner Verdienste
um das Wohl der Gesellschaft auf Lebenszeit den
Titel »Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats« verleihen.

3. Der Vorstand

§ 15 Bestellung

(1) Der Vorstand, der aus mindestens zwei Personen
zu bestehen hat, wird vom Aufsichtsrat bestellt. Der
Aufsichtsrat kann sowohl ordentliche als auch stell-
vertretende Vorstandsmitglieder bestellen.

(2) Der Aufsichtsrat bestimmt die Anzahl der Mitglie-
der des Vorstands und deren Bestellungszeitraum, der
hochstens fiinf Jahre betrdgt. Eine wiederholte Bestel-
lung oder Verlingerung der Amtszeit, jeweils flr
hochstens flinf Jahre, ist zuléssig.

(3) Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum
Vorsitzenden des Vorstands oder zum Sprecher des
Vorstands ernennen.

§ 16 Vertretungsbefugnis

Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied
in Gemeinschaft mit einem Prokuristen.

§ 17 Aufgaben

(1) Die Rechte und Pflichten des Vorstands bestim-
men sich nach Gesetz und Satzung.

(2) Dem Vorstand obliegt die Leitung des Geschéfts-
betriebs. Er vertritt die Gesellschaft gerichtlich und
auBergerichtlich.

(3) Der Vorstand ernennt die Prokuristen. Er bedarf
hierzu der Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Wider-
ruf von Prokuren erfolgt durch den Vorstand.

(4) Der Vorstand ist gemdl § 27 dieser Satzung er-
maéchtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Allge-
meine Versicherungsbedingungen einzufiihren oder zu
andern.

(5) Der Vorstand informiert die Mitgliedervertreter in
jeder ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung
iber Satzungsdnderungen gemill § 13 e) sowie iiber
die Einfiihrung oder Anderung der Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen gemall § 13 1) dieser Satzung.

§ 18 Geschiftsordnung

(1) Der Aufsichtsrat erldsst eine Geschéftsordnung fiir
den Vorstand.
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(2) Die Beschliisse des Vorstands werden mit einfa-
cher Stimmenmehrheit gefasst. Sofern ein Vorstands-
mitglied zum Vorsitzenden des Vorstands ernannt ist,
gibt bei Stimmengleichheit seine Stimme den Aus-
schlag, wenn der Vorstand aus mehr als zwei Perso-
nen besteht. Ndheres kann der Aufsichtsrat durch Be-
schluss regeln.

4. Der Beirat

§ 19 Berufung
(1) Ein Beirat kann gebildet werden.

(2) Die Mitglieder des Beirats werden auf Vorschlag
des Vorstands vom Aufsichtsrat berufen.

§ 20 Aufgaben

Der Beirat soll die Geschiftsentwicklung der Gesell-
schaft fordern.

§ 21 Geschiftsordnung

(1) Der Vorstand erldsst im Einvernehmen mit dem
Aufsichtsrat eine Geschiftsordnung fiir den Beirat.
Sie enthdlt Bestimmungen zur Zusammensetzung,
Berufung, Amtsdauer, Einberufung und zur Teilnah-
me an den Sitzungen, zu den Aufgaben und zur inne-
ren Ordnung.

(2) Die Mitglieder des Beirats erhalten fiir ihre Tatig-
keit eine Vergiitung, die der Vorstand im Einverneh-
men mit dem Aufsichtsrat festsetzt. Sie erhalten dar-
tiber hinaus fiir ihre Téatigkeit Ersatz ihrer Fahrtkosten
sowie Tage- und Ubernachtungsgelder. Die fiir die
Beziige zu entrichtende Umsatzsteuer wird gesondert
erstattet.

III. Rechnungswesen

§ 22 Geschiiftsjahr

Das Geschéftsjahr der Gesellschaft ist das Kalender-
jahr.

§ 23 Jahresabschluss

(1) Der Vorstand hat den Jahresabschluss und den
Lagebericht, die nach den gesetzlichen und den von
der Aufsichtsbehdrde erlassenen Vorschriften zu er-
stellen sind, fiir das vergangene Geschiftsjahr inner-
halb der vorgeschriebenen Frist aufzustellen und dem
Abschlusspriifer vorzulegen.

(2) Nach Priifung durch den Abschlusspriifer hat der
Vorstand Jahresabschluss, Lagebericht und Priifungs-
bericht unverziiglich dem Aufsichtsrat vorzulegen und

zugleich den Vorschlag fiir die Uberschussverwen-
dung zu unterbreiten.

§ 24 Vermogensanlagen

(1) Das Vermogen der Gesellschaft ist nach den ge-
setzlichen Vorschriften und den Richtlinien der Auf-
sichtsbehdrde anzulegen.

(2) Zur Uberwachung des Sicherungsvermdgens sind
ein Treuhédnder und ein Stellvertreter des Treuhdnders
zu bestellen. Die Vorschriften der §§ 128 bis 130
VAG und die hierauf bezogenen aufsichtsbehordli-
chen Anordnungen finden entsprechende Anwendung.

§ 25 Riickstellungen, Riicklagen und Uberschuss-
verwendung

(1) Die Gesellschaft hat in ihrem Jahresabschluss die
nach den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen
Riickstellungen und Riicklagen zu bilden.

(2) Von dem sich nach Zuweisung zu den erforderli-
chen Riickstellungen ergebenden Rohiiberschuss ein-
schlieBlich Direktgutschrift im Sinne der gesetzlichen
Bestimmungen des VAG in Verbindung mit den fiir
die Uberschussverwendung mafBgeblichen Verordnun-
gen sind jahrlich mindestens 5 vom Hundert der Ver-
lustriicklage (§ 193 VAGQG) zuzufiihren, bis diese 20
vom Hundert der durchschnittlichen gebuchten Brut-
tobeitrage der letzten drei Geschéftsjahre erreicht oder
nach Inanspruchnahme wieder erreicht hat, soweit
dadurch die Mindestzufithrung zur Riickstellung fiir
Beitragsriickerstattung nicht tangiert wird. Der ver-
bleibende Rohiiberschuss ist, soweit er nicht zur Bil-
dung anderer Gewinnriicklagen verwendet wird, der
Riickstellung fiir Beitragsriickerstattung zuzufiihren.

(3) Uberschussanteile werden nur an Versicherungen
ausgeschiittet, die zur Zeit der Ausschiittung noch in
Kraft sind.

(4) Die Uberschussbeteiligung der Versicherten rich-
tet sich nach den gesetzlichen Vorschriften, insbeson-
dere § 153 VVG, und den vertraglichen Vereinbarun-
gen mit dem Versicherungsnehmer. Sie kann vom
Vorstand auch mit Wirkung fiir bestehende Versiche-
rungsverhéltnisse gedndert werden, soweit die gesetz-
lichen Vorschriften und die vertraglichen Vereinba-
rungen Anderungen zulassen. Das Versicherungsun-
ternehmen ist dariiber hinaus zu einer anderen Ver-
wendung der Riickstellung fiir Beitragsriickerstattung
nach Maligabe des § 139 VAG in seiner jeweils gel-
tenden Fassung berechtigt.
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§ 26 Deckung von Fehlbetrigen

Schlief3t ein Geschiftsjahr mit einem Verlust ab, so ist
der Fehlbetrag, soweit er nicht aus anderen Gewinn-
riicklagen gedeckt werden kann, der Verlustriicklage
(§ 193 VAG) zu entnehmen.

IV. Satzungsinderung, Anderung und Einfiihrung
Allgemeiner Versicherungsbedingungen

§27

(1) Zu allen Anderungen der Satzung ist die Genehmi-
gung der Aufsichtsbehorde erforderlich. Sie sind nach
Genehmigung zur Eintragung beim Handelsregister
anzumelden und satzungsgeméal bekannt zu machen.

(2) Satzungsdnderungen wirken fiir und gegen alle
Mitglieder. Sie treten mit der Eintragung in das Han-
delsregister in Kraft. Von diesem Zeitpunkt an wirken
Satzungsédnderungen auch fiir bestehende Versiche-
rungsvertrige.

(3) Der Aufsichtsrat ist erméchtigt, die Satzung fiir
den Fall zu dndern, dass die Aufsichtsbehérde Ande-
rungen bzw. Ergénzungen verlangt. Er ist ferner er-
michtigt, solche Anderungen vorzunehmen, die nur
die Fassung betreffen.

(4) Der Vorstand ist erméchtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats Allgemeine Versicherungsbedingungen
einzufiihren oder zu #ndern. Uber die Einfijhrung und
Anderung von Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen unterrichtet der Vorstand die Mitgliedervertre-
tung.

(5) Wird eine Bestimmung in Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen durch hdchstrichterliche Entschei-
dung oder durch bestandskriftigen Verwaltungsakt fiir
unwirksam erklart, kann sie vom Vorstand mit Wir-
kung fiir gekiindigte und bestehende Versicherungs-
verhiltnisse gemiB § 164 VVG ersetzt werden. Uber
diese Anderungen unterrichtet der Vorstand die Mit-
gliedervertretung.

V. Auflésung

§28

(1) Die Gesellschaft ist aufzuldésen, wenn in einer
ausdriicklich zu diesem Zweck einberufenen Mitglie-
dervertreterversammlung eine Mehrheit von drei Vier-
teln der amtierenden Mitgliedervertreter die Auflo-
sung beschlieBt. Der Antrag auf Auflosung muss ent-

weder vom Vorstand, vom Aufsichtsrat oder von ei-
nem Drittel der Mitgliedervertreter der Mitgliederver-
treterversammlung gestellt sein. Der Beschluss bedarf
der Genehmigung der Aufsichtsbehdrde.

(2) Die zwischen den Mitgliedern und der Gesell-
schaft bestehenden Versicherungsverhiltnisse erlo-
schen mit dem Zeitpunkt, der im Auflosungsbeschluss
festgelegt ist, frithestens jedoch mit Ablauf von vier
Wochen nach Wirksamwerden des Aufldsungsbe-
schlusses. Die bis zum Erloschen entstandenen Versi-
cherungsanspriiche werden durch die Auflosung nicht
beriihrt.

(3) Die Abwicklung geschieht durch den Vorstand,
sofern die Mitgliedervertreterversammlung nicht an-
dere Personen zu Abwicklern bestellt.

(4) Nach der Auflosung ist das Vermogen der Gesell-
schaft zunédchst zur Befriedigung aller vorhandenen
Verbindlichkeiten einschlieBlich bereits bestehender
Versicherungsanspriiche zu verwenden. Reicht das
Vermogen nicht zur Befriedigung aller Versiche-
rungsanspriiche aus, so sind diese verhiltnisméBig zu
kiirzen. Verbleibt ein Uberschuss, so wird er zuguns-
ten der Mitglieder verwendet.

VI. Ubertragung des Versicherungsbestandes

§ 29

Die Mitgliedervertreterversammlung kann auch die
Ubertragung des gesamten Versicherungsbestandes
mit allen Aktiven und Passiven auf ein anderes Versi-
cherungsunternehmen beschliefen. Der Antrag auf
Ubertragung muss entweder vom Vorstand, vom Auf-
sichtsrat oder von einem Drittel der Mitgliedervertre-
ter der Mitgliedervertreterversammlung gestellt sein.
Der die Ubernahme des Versicherungsbestandes
durch ein anderes Versicherungsunternechmen begriin-
dende Vertrag muss bei der Beschlussfassung vorlie-
gen. Die Beschlussfassung bedarf der Mehrheit von
drei Vierteln der amtierenden Mitgliedervertreter.

Letzte Anderung der Satzung genehmigt durch Verfii-
gung der Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsauf-
sicht vom 19.06.2017,

Geschiftszeichen: VA 22-1 5002-1007-2017/0001.
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Allgemeine Bedingungen fiir die Berufsunfihigkeitsversicherung
(Tarife BV10 und BV11)

Druck-Nr. pm 2300 - 06.2017

Inhaltsverzeichnis

A. VERTRAGLICHE GRUNDLAGEN

§ 1 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

§ 2 Was miissen Sie beachten, wenn Sie den Antrag stellen?

§ 3 Welche Folgen hat es, wenn Sie uns Angaben verschweigen?

§ 4 Welches Recht gilt fiir Ihren Vertrag und wie miissen Mitteilungen erfolgen?
§ 5 Was miissen Sie beachten, wenn sich Thre Anschrift oder IThr Name dndert?

§ 6 Wo sind gerichtliche Klagen einzureichen?

B. LEISTUNGEN UND EINSCHRANKUNGEN

§ 7 Welche Leistungen erbringen wir, wenn der Versicherte berufsunfihig wird?
§ 8 Wann gilt der Versicherte als berufsunfdhig und wann nicht?

§ 9 Was gilt, wenn Sie Leistungen wegen Arbeitsunfahigkeit vereinbart haben?
§ 10 Was gilt, wenn der Versicherte pflegebediirftig wird?

§ 11 In welchen Féllen leisten wir nicht?

C. UBERSCHUSSE UND BEWERTUNGSRESERVEN

§ 12 Wie erhdhen sich die Leistungen durch Uberschiisse und Bewertungsreserven?

D. AUSZAHLUNG VON LEISTUNGEN

§ 13 Was miissen Sie beachten, wenn Sie eine Leistung aus diesem Vertrag erhalten mdchten?
§ 14 Wann teilen wir Thnen mit, ob wir leisten?

§ 15 Was miissen Sie beachten, wahrend wir leisten?

§ 16 Welche Folgen hat es, wenn Sie Ihre Pflichten verletzen?

§ 17 Wer erhilt die Leistungen?

E. BEITRAGE UND KOSTEN

§ 18 Wie miissen Sie Thre Beitrige zahlen?
§ 19 Was geschieht, wenn wir einen Beitrag nicht rechtzeitig einziehen konnten?
§ 20 Welche Kosten sind in Thren Beitrédgen enthalten?

§ 21 Welche Kosten konnen wir zusitzlich erheben?

F. UBERBRUCKUNG VON ZAHLUNGSSCHWIERIGKEITEN

§ 22 Wie konnen Sie Thre Beitrage befristet aussetzen (Stundung)?
§ 23 Wie konnen Sie Thre Beitrdge stoppen?
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G. GESTALTUNGSMOGLICHKEITEN

§ 24 Welche Gestaltungsmoglichkeiten haben Sie nach Abschluss des Vertrags?

H. KUNDIGUNG DES VERTRAGS

§ 25 Wann konnen Sie Thren Vertrag kiindigen und welche Folgen hat dies?

ANHANG: ERKLARUNGEN VON FACHBEGRIFFEN
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

diese Bedingungen regeln das Vertragsverhiltnis zwischen dem [—] Versicherungsnehmer und uns. Wenn Sie
die Versicherung beantragt haben, sind Sie Versicherungsnehmer und unser Vertragspartner. Die in den Bedin-
gungen festgelegten Rechte und Pflichten betreffen Sie als Versicherungsnehmer. Wir verwenden nur die méinn-
liche Schreibweise. Der Text wird dadurch iibersichtlicher und versténdlicher.

ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G.
Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel

Wichtiger Hinweis:

Damit Sie die Bedingungen leichter verstehen konnen, erklaren wir Fachbegriffe im Anhang. Alle Fachbegriffe,
die wir dort erkldren, haben wir mit dem Zeichen [—] gekennzeichnet. Teilweise verwenden wir statt Fachbe-
griffen leichter verstindliche Worter, zum Beispiel Beitrags-Stopp statt Beitragsfreistellung. Wir erwahnen im
folgenden Text auch den Fachbegriff, damit Sie den Fachbegriff in anderen Unterlagen besser wiedererkennen

konnen. In anderen Unterlagen finden Sie eventuell nur den Fachbegriff.

A. VERTRAGLICHE GRUNDLAGEN

§ 1 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

(1) Der Vertrag kommt zwischen Ihnen und uns zu-
stande, wenn:

— wir lhren Antrag durch eine Annahmeerklarung
annehmen oder

— Sie unser Angebot durch eine Annahmeerklarung
in [—] Schriftform annehmen.

Ab diesem Zeitpunkt beginnt der Versicherungs-
schutz. Wenn im [—] Versicherungsschein ein spéte-
rer Zeitpunkt als Beginn des Vertrags genannt ist,
beginnt Thr Versicherungsschutz zu diesem spéteren
Zeitpunkt.

Bitte beachten Sie: Sie haben nur dann Versicherungs-
schutz, wenn Sie den ersten Beitrag rechtzeitig zahlen.
Mehr dazu finden Sie in § 18 und § 19.

(2) Wenn wir mit Thnen einen vorldufigen Versiche-
rungsschutz vereinbart haben, gelten dafiir die Rege-
lungen in Absatz 1 nicht. Die Regelungen fiir den
vorldufigen Versicherungsschutz finden Sie in den
zusétzlichen Bedingungen.

§ 2 Was miissen Sie beachten, wenn Sie den An-
trag stellen?

(1) Wenn Sie einen Antrag stellen oder ein Angebot
anfordern, miissen Sie unsere Fragen richtig und voll-
stindig beantworten (Anzeigepflicht). Unsere Fragen
stellen wir in [—] Textform. Wir fragen nach Umstén-
den, die fiir den Abschluss und den Inhalt des Ver-
trags besonders wichtig sind. Diese nennen wir [—]
gefahrerhebliche Umstdnde. Fin solcher Umstand
kann zum Beispiel der Zustand Threr Gesundheit sein.

Wir versichern Sie im Vertrauen darauf, dass Sie un-
sere Fragen richtig und vollstdndig beantworten.

Auch nachdem Sie den Antrag gestellt oder ein Ange-
bot angefordert haben, kdnnen neue gefahrerhebliche
Umstidnde hinzukommen. Die neuen gefahrerhebli-
chen Umsténde miissen Sie uns dann nicht von selbst
nachmelden. Wir kdnnen aber nach weiteren gefahrer-
heblichen Umsténden fragen, nachdem Sie den Antrag
gestellt oder ein Angebot angefordert haben. Dann
miissen Sie unsere Fragen ebenfalls richtig und voll-
standig beantworten. Unser Fragerecht zu neuen ge-
fahrerheblichen Umstidnden endet, wenn der Vertrag
zustande gekommen ist. Mehr dazu finden Sie in § 1
Absatz 1.

(2) Wenn wir eine andere Person versichern sollen,
muss auch diese die Fragen richtig und vollstindig
beantworten.

§ 3 Welche Folgen hat es, wenn Sie uns Angaben
verschweigen?

Im Folgenden informieren wir Sie, unter welchen
Bedingungen wir

— vom Vertrag zuriicktreten,
— den Vertrag kiindigen,
— den Vertrag anpassen oder

— den Vertrag wegen [—] arglistiger Tauschung
anfechten konnen.

Bitte beachten Sie: Die folgenden Regelungen gelten
auch, wenn der [—] Versicherte die Anzeigepflicht
verletzt.

Riicktritt
(1) Wenn Sie [—] gefahrerhebliche Umstinde falsch
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angegeben haben, verletzen Sie die Anzeigepflicht.
Wir kénnen dann vom Vertrag zuriicktreten.

Bitte beachten Sie: Wir konnen nicht vom Vertrag
zuriicktreten, wenn

— Sie uns nachweisen, dass Sie weder [—] vorsitz-
lich noch [—] grob fahrldssig falsche Angaben
gemacht haben.

— Sie zwar grob fahrléssig falsche Angaben gemacht
haben, uns aber Folgendes nachweisen: Wir hitten
Ihren Antrag zu anderen Bedingungen angenom-
men, wenn Sie die Umstéinde richtig angegeben
hitten.

(2) Wenn wir vom Vertrag zuriicktreten, endet Thr
Versicherungsschutz. Wenn zum Zeitpunkt des Riick-
tritts bereits der [—] Versicherungsfall eingetreten ist,
bleiben wir zur Leistung verpflichtet. Dazu miissen
Sie uns nachweisen, dass folgende Bedingungen er-
fiillt sind:

Der verschwiegene Umstand war nicht die Ursache
dafir, dass

— der Versicherungsfall eingetreten ist oder festge-
stellt wurde,

— die Leistungspflicht festgestellt wurde,

— die Leistungspflicht im zugesagten Umfang ange-
fallen ist.

Kiindigung

(3) Wenn wir nicht zuriicktreten kdnnen, kdnnen wir
den Vertrag kiindigen. Dazu miissen wir eine Frist
von einem Monat einhalten. Wir verzichten auf dieses
gesetzliche Kiindigungsrecht, wenn Sie die Anzeige-
pflicht unverschuldet verletzt haben.

(4) Wenn Sie Thre Anzeigepflicht [—] fahrldssig ver-
letzt haben, gilt folgende Ausnahme: Wir kdnnen den
Vertrag nicht kiindigen, wenn Sie uns Folgendes
nachweisen:

Wir hétten den Vertrag auch dann geschlossen, wenn
wir die verschwiegenen Umsténde gekannt hitten. Ein
verschwiegener Umstand kann zum Beispiel eine
Krankheit sein.

Vertragsanpassung

(5) Wenn wir den Vertrag nicht kiindigen und nicht
vom Vertrag zuriicktreten, fithren wir den Vertrag zu
anderen Bedingungen fort. Und zwar zu den Bedin-
gungen, zu denen wir den Vertrag geschlossen hétten,
wenn wir von den verschwiegenen Umstédnden ge-
wusst hitten. Die neuen Bedingungen gelten riickwir-
kend ab Beginn des Vertrags.

Wenn Sie die Anzeigepflicht unverschuldet verletzt
haben, verzichten wir auf die gesetzliche Mdglichkeit
den Vertrag anzupassen.

Sie konnen den Vertrag innerhalb eines Monats frist-
los kiindigen, wenn

— wir den Beitrag um mehr als 10 % dafiir erhohen,
dass wir das neue Risiko iibernehmen, oder

— wir Thnen keinen Versicherungsschutz fiir den
Umstand anbieten, den Sie uns verschwiegen ha-
ben.

Die Frist beginnt, nachdem Sie unsere Mitteilung iiber
die Anpassung des Vertrags erhalten haben. Wir wer-
den Sie in unserer Mitteilung auf Thr Recht zur Kiindi-
gung hinweisen.

Ausiibung unserer Rechte

(6) Geltend machen konnen wir unsere Rechte zum
Riicktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsanpassung
nur unter folgender Bedingung: Wir haben Sie in einer
gesonderten Mitteilung in [—] Textform auf die Fol-
gen einer Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen.
Wir miissen unsere Rechte innerhalb eines Monats
geltend machen. Die Monatsfrist beginnt zu dem Zeit-
punkt, zu dem wir festgestellt haben, welche Rechte
wir geltend machen kdnnen. Wenn wir unsere Rechte
ausiiben, miissen wir die Umstinde angeben, auf die
wir unseren Riicktritt, unsere Kiindigung oder Ver-
tragsanpassung stiitzen. Wir konnen nachtriglich wei-
tere Griinde angeben, solange die Monatsfrist nicht
verstrichen ist.

In folgenden Fillen kdnnen wir nicht vom Vertrag
zurlicktreten, ihn kiindigen oder anpassen:

— Wir kannten den Umstand, den Sie verschwiegen
haben.

— Es war uns bekannt, dass Thre Angabe falsch war.

— Es sind bereits fiinf Jahre vergangen, seitdem wir
den Vertrag geschlossen haben. Dies gilt nicht,
wenn innerhalb dieser fiinf Jahre ein [—] Versi-
cherungsfall eingetreten ist. Dann kénnen wir un-
sere Rechte auch nach Ablauf dieser Frist ausiiben.
Wenn Sie die Anzeigepflicht [—] vorsétzlich oder
[—] arglistig verletzt haben, verlingert sich die
Frist auf zehn Jahre.

Anfechtung

(7) Wenn Sie die Anzeigepflicht [—] arglistig verlet-
zen, konnen wir den Vertrag anfechten. Dann erlischt
der Vertrag von Anfang an und wir erbringen keine
Leistungen. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherte
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die Anzeigepflicht verletzt, ohne dass Sie davon wuss-
ten.

Leistungserhohung

(8) Wenn Sie den Umfang der Versicherung spéter
erh6hen, gilt Folgendes: Wir konnen fiir den erhdhten
Teil des Vertrags die zuvor genannten Rechte erneut
geltend machen. Die in Absatz 6 genannten Fristen
beginnen fiir den geénderten Teil ab dem Zeitpunkt
der Erh6hung erneut zu laufen.

Folgen des Riicktritts / der Anfechtung / der Kiin-
digung

(9) Wenn wir vom Vertrag zuriicktreten oder ihn an-
fechten, endet Ihr Versicherungsschutz. Wir zahlen
Ihnen dann weder einen Riickkaufswert, noch erstat-
ten wir die Beitrdge. Wenn wir kiindigen, gehen wir
wie bei einem Beitrags-Stopp vor (§ 23). Sie zahlen in
diesem Fall keine Beitridge mehr.

§ 4 Waelches Recht gilt fiir Thren Vertrag und wie
miissen Mitteilungen erfolgen?

(1) Thr Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepu-
blik Deutschland.

(2) Alle Mitteilungen zu diesem Vertrag miissen in
[—] Textform erfolgen, sonst miissen diese nicht be-
achtet werden. Nach Threm Tod diirfen wir unsere
[—] Erklarungen an eine der folgenden Personen schi-
cken:

— den [—] Begiinstigten oder

— den Inhaber des [—] Versicherungsscheins, wenn:
ein Begilinstigter nicht vorhanden ist oder wir sei-
nen Aufenthalt nicht ermitteln kdnnen oder

— eine von [hnen bevollméchtigte Person.

§ 5 Was miissen Sie beachten, wenn sich Ihre
Anschrift oder Ihr Name édndert?

Wenn sich Thre Anschrift dndert, miissen Sie uns dies
[—] unverziiglich mitteilen. Tun Sie dies nicht, kann
dies in folgendem Fall nachteilig fiir Sie sein: Wir
senden Thnen [—] Erkldrungen zum Vertrag mit ein-
geschriebenem Brief an Ihre letzte uns bekannte An-
schrift. Drei Tage danach gilt die Erkldrung als bei
Ihnen zugegangen. Dasselbe gilt, wenn Sie Thren Na-
men éndern.

Wenn Sie planen, sich ldngere Zeit im Ausland aufzu-
halten, benennen Sie uns bitte einen Bevollméchtig-
ten. An diesen Bevollméichtigten werden wir dann
unsere an Sie gerichteten Erkldrungen senden.

§ 6 Wo sind gerichtliche Klagen einzureichen?

(1) Sie konnen eine Klage gegen uns erheben bei dem
zusténdigen Gericht des Bezirks:

— in dem wir unseren Sitz haben,
— in dem Sie Thren Wohnsitz haben oder

— in dem Sie sich gewohnlich aufhalten, wenn Sie
keinen festen Wohnsitz haben.

Fiir [—] juristische Personen gilt: Es ist auch das Ge-
richt zusténdig, in dessen Bezirk die juristische Person
ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat.

(2) Wir konnen eine Klage gegen Sie erheben bei dem
zustindigen Gericht des Bezirks:

— in dem Sie Thren Wohnsitz haben oder

— in dem Sie sich gewohnlich aufhalten, wenn Sie
keinen festen Wohnsitz haben.

Fiir [—] juristische Personen gilt: Es ist das Gericht
zustidndig, in dessen Bezirk die juristische Person
ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat.

(3) Wenn Sie Ihren Wohnsitz oder Thren gewdhnli-
chen Aufenthalt ins Ausland verlegen, sind fiir Klagen
die deutschen Gerichte zusténdig.

B. LEISTUNGEN UND EINSCHRANKUNGEN

§ 7 Welche Leistungen erbringen wir, wenn der
Versicherte berufsunfihig wird?

(1) Sie konnen folgende Leistungen fiir den Fall ver-
einbaren, dass der [—] Versicherte berufsunfihig
wird:

— Befreiung von der Zahlung der Beitrige:
Sie miissen keine Beitrdge mehr zahlen.

— Rente:
Wir zahlen eine Berufsunfihigkeitsrente am An-
fang eines jeden Monats. Sie konnen bei Abschluss
des Vertrags auch eine andere Zahlungsweise wih-
len, wenn Sie keine Leistungen wegen Arbeitsun-
fahigkeit vereinbart haben.

— Garantierte Steigerung der Rente:
Die Berufsunfihigkeitsrente erhoht sich jéhrlich
um einen festen Prozentsatz, wahrend der Versi-
cherte berufsunféhig ist. Die Rente steigt zu Be-
ginn eines jeden [—] Versicherungsjahrs. Wenn
der Versicherte nicht mehr berufsunfahig ist, zah-
len Sie wieder die gleichen Beitrdge wie vor der
Berufsunféhigkeit. Wenn der Versicherte spéter
erneut berufsunfahig wird, zahlen wir die zuletzt
erreichte Berufsunfahigkeitsrente weiter. Bisherige
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Erhohungen aus der garantierten Steigerung der
Rente bleiben also erhalten. Kiinftig erhoht sich die
Rente weiter. Dafiir berechnen wir den vereinbar-
ten Prozentsatz auf die zuletzt erreichte Rente.
Dazu zidhlen auch der erreichte Rentenzuwachs
(siche § 12 Absatz 6) und die Erhohungen durch
die [—] Dynamik.

— FEinmalige [ eistung:
Wenn der Versicherte zum ersten Mal berufsunfa-
hig wird, erhalten Sie einen einmaligen Betrag.
Ausnahme: Im letzten Jahr der Dauer des Versi-
cherungsschutzes zahlen wir nur einen Teil dieses
Betrags. Pro verbleibenden Monat zahlen wir ein
Zwolftel des einmaligen Betrags.

(2) Wenn der [—] Versicherte wiahrend der Dauer
dieses Vertrags berufsunfdahig wird, erbringen wir die
vereinbarten Leistungen. Der Versicherte gilt auch als
berufsunfahig, wenn er pflegebediirftig wird. Mehr
dazu finden Sie in § 10. Ihre personlichen Vertragsda-
ten finden Sie in Threm [—] Versicherungsschein.
Personliche Vertragsdaten sind zum Beispiel:

— Hohe der Leistungen
— Beginn und Ende des Vertrags.

Die garantierten Leistungen berechnen wir mit folgen-
den [—] Rechnungsgrundlagen:

— dem [—] Rechnungszins von 0,9 % pro Jahr und

— unseren Annahmen zum Eintritt des versicherten
[—] Risikos.

Zusitzlich zu den garantierten Leistungen erhalten Sie
Leistungen aus Uberschiissen. Mehr dazu finden Sie
in § 12.

Beginn und Ende der Leistungen

(3) Unsere Leistungen beginnen zum Anfang des Mo-
nats, nachdem der [—] Versicherte berufsunfihig
geworden ist. Wenn wir die Leistungen erst spéter
zusagen, leisten wir riickwirkend.

Unsere Leistungen enden, wenn

— der Versicherte nicht mehr berufsunfahig ist,
— der Versicherte stirbt oder

— die vereinbarte [—] Leistungsdauer endet.

(4) Sie konnen eine [—] Karenzzeit vereinbaren. In
diesem Fall zahlen Sie einen geringeren Beitrag. Wir
zahlen dann die Rente erstmals zum Anfang des Mo-
nats, nachdem die Karenzzeit endet. Bedingung: Der
[—] Versicherte war wahrend der Karenzzeit ununter-
brochen berufsunfdhig und ist dies auch noch nach
dem Ende der Karenzzeit. Die Karenzzeit gilt nur fiir

die Rente. Die anderen Leistungen nach Absatz 1
erhalten Sie bereits zum Anfang des Monats, nachdem
der Versicherte berufsunfihig geworden ist. Wenn der
Versicherte wihrend der Dauer des Versicherungs-
schutzes erneut berufsunfdhig wird, rechnen wir die
bereits zuriickgelegte Karenzzeit an. Folgende Bedin-
gungen miissen hierflir erfiillt sein:

— Der Versicherte wird innerhalb von 24 Monaten
erneut berufsunfahig.

— Die erneute Berufsunfihigkeit hat dieselbe Ursa-
che.

Bitte beachten Sie: Eine Karenzzeit konnen Sie nicht
mit der garantierten Steigerung der Rente verbinden.

(5) Sie konnen eine [—] Leistungsdauer vereinbaren,
die langer ist als die Dauer des Versicherungsschut-
zes. In folgenden Féllen zahlen wir unsere Leistungen
iiber das Ende des Versicherungsschutzes hinaus bis
zum Ende der Leistungsdauer:

— Der [—] Versicherte ist weiter berufsunfahig.

— Der Versicherte ist nach dem Ende des Versiche-
rungsschutzes erneut wegen der urspriinglichen
Ursache berufsunfihig. Dies gilt, wenn wir in der
Zwischenzeit keine Leistungen mehr erbracht ha-
ben, weil der Versicherte nicht mehr berufsunfahig
war. Bitte beachten Sie: Die Mitwirkungspflichten
in § 13 gelten erneut.

Hilfestellungen

(6) Wéhrend der gesamten Dauer Ihres Vertrags bera-
ten und unterstiitzen wir Sie auf Wunsch gerne. Wir
geben Auskiinfte zu Threm Versicherungsschutz allge-
mein und wenn Sie Leistungen beanspruchen. Wir
erlautern Thnen zum Beispiel, welche Bedingungen
Sie erfiillen miissen, um Leistungen zu erhalten. Wir
helfen Thnen auch dabei, sich wieder in den Beruf
einzugliedern. AuBerdem unterstiitzen wir Sie, wenn
Sie Fragen dazu haben:

— Wie und wann wir die Leistungen priifen,

— wie Sie die bisherige berufliche Tatigkeit beschrei-
ben konnen,

— welche Unterlagen Sie einreichen miissen, um die
gesundheitliche Beeintrichtigung nachzuweisen,

— welche Ansprechpartner geeignet sind, um MaB-
nahmen fiir die medizinische und berufliche Reha-
bilitation zu ergreifen,

— wie Selbstindige ihren Betrieb umorganisieren
konnen.

Seite 15 von 54



ALTE LEIPZIGER
Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit

N 4

ALTE LEIPZIGER

Beitrige wihrend der Priifung der Leistungs-
pflicht

(7) Bis wir entschieden haben, ob wir leisten oder
nicht, miissen Sie die Beitrdge weiter zahlen. Wenn
wir leisten, zahlen wir Thnen zu viel gezahlte Beitrdge
zuriick. AuBlerdem verzinsen wir die zu viel gezahlten
Beitridge, die wir nach Threm Antrag auf Leistung
erhalten haben. Der Zinssatz betrigt 2 % pro Jahr.

Alternativ konnen Sie beantragen, dass Sie solange
keine Beitrdge zahlen, bis wir iiber die Leistung ent-
schieden haben. Fiir diese Stundung miissen Sie keine
Zinsen zahlen. Wenn wir Ihren Antrag auf Leistung
annehmen, brauchen Sie die gestundeten Beitridge
nicht nachzahlen. Dies gilt fiir den Zeitraum fiir den
wir die Leistung riickwirkend anerkennen.

Wenn Sie unsere Leistungspflicht gerichtlich priifen
lassen,

— verzinsen wir zu viel gezahlte Beitrdge oder
— stunden wir Thre Beitrédge zinslos,
bis das Gericht rechtskriftig entschieden hat.

Wenn wir Thren Antrag auf Leistung ablehnen, miis-
sen Sie die gestundeten Beitrdge nachzahlen. Dies
konnen Sie wie folgt tun:

— Sie zahlen sofort in einem Betrag oder

— Sie zahlen innerhalb von hochstens 48 Monaten in
gleichen monatlichen Raten. Sie konnen fiir die
Raten auch eine andere Zahlungsweise wéhlen.
Eine einzelne Rate muss mindestens 25 EUR be-
tragen. Wéhrend dieser 48 Monate erheben wir
keine Zinsen.

Sie konnen die Beitrdge auch mit dem [—] Deckungs-
kapital verrechnen, sofern dies in ausreichender Hohe
vorhanden ist. Wir ziehen dann die gestundeten Bei-
trige vom Deckungskapital ab. Dadurch verringern
sich die versicherten Leistungen aus diesem Vertrag.

Weltweiter Schutz im Beruf und in der Freizeit

(8) Sie haben weltweit Versicherungsschutz, sowohl
im Beruf als auch in der Freizeit. Sie miissen uns nicht
informieren, wenn sich bei dem [—] Versicherten
wiahrend der Vertragsdauer [—] gefahrerhebliche
Umstidnde dndern. Dies sind zum Beispiel der Beruf
oder die Hobbys.

§ 8 Wann gilt der Versicherte als berufsunfihig
und wann nicht?

Definition Berufsunfihigkeit

(1) Der [—] Versicherte ist berufsunfahig, wenn er
seinen Beruf nicht mehr ausiiben kann. Folgende Be-
dingungen miissen dabei erfiillt sein:

— Dauer:
Der Versicherte ist berufsunfdhig, wenn er seinen
Beruf

— voraussichtlich mindestens sechs Monate unun-
terbrochen nicht ausiiben kann oder

— bereits sechs Monate ununterbrochen nicht
ausiiben konnte und der Zustand andauert. Der
Versicherte gilt dann als berufsunfihig von
Beginn dieses Zeitraums an und wir leisten
rickwirkend.

— Mindestgrad:
Der Versicherte ist dann berufsunfdhig, wenn er

seinen Beruf zu mindestens 50 % (Mindestgrad)
nicht ausiiben kann. Sie konnen auch einen Min-
destgrad von 75 % vereinbaren. Dann zahlen wir
die Leistungen erst, wenn der Versicherte zu min-
destens 75 % berufsunfihig ist.

— Ursache:
Der Versicherte ist nur dann berufsunfdhig, wenn
er gesundheitlich beeintrichtigt ist und ein Arzt
dies bescheinigt. Dies kann folgende Ursachen
haben:

— eine Krankheit,
— eine Verletzung des Kdrpers oder

— einen Verfall der Krifte. Ein Verfall der Krafte
liegt bereits dann vor, wenn dieser dem Alter
des Versicherten entspricht.

— Zuletzt ausgeiibter Beruf:
MaBgeblich fiir die Beurteilung, ob der Versicherte
berufsunfihig ist, ist sein zuletzt ausgeiibter Beruf.
Wir betrachten, wie der zuletzt ausgeilibte Beruf
ausgestaltet war, als der Versicherte noch nicht
gesundheitlich beeintrachtigt war.

Als Berufe zéhlen auch die Tétigkeiten folgender
Personen

— Hausfrauen und Hausménner,
— Schiiler,
— Studenten und

— Auszubildende.
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Auch bei diesen Berufen ist fiir die Beurteilung die
im konkreten Einzelfall ausgeiibte Tatigkeit mal3-
geblich.

Wir verzichten auf eine [—] abstrakte Verweisung.

Keine Berufsunfihigkeit wegen konkreter Aus-
iibung einer zumutbaren Titigkeit

(2) Der [—] Versicherte gilt nicht als berufsunfihig,
wenn er tatsdchlich eine andere zumutbare Téatigkeit
ausiibt. Wir nennen dies konkrete Verweisung. Eine
zumutbare Tétigkeit liegt vor, wenn die folgenden
Bedingungen erfiillt sind:

— Der Versicherte muss die Tatigkeit aufgrund seiner
Ausbildung und Erfahrung ausiiben kénnen, und

— die Téatigkeit muss seiner Lebensstellung entspre-
chen. Gemeint ist die Lebensstellung in der Zeit,
bevor die Gesundheit beeintrachtigt wurde. Hierfiir
vergleichen wir das Einkommen und die soziale
Wertschitzung des zuletzt ausgeiibten Berufs mit
dem jetzt ausgeiibten Beruf. Mehr dazu finden Sie
in Absatz 4.

Fiir Studenten, die sich in der zweiten Halfte der ge-
setzlich vorgesehenen oder im Durchschnitt {iblichen
Studienzeit befinden, gilt: Wir beriicksichtigen zu
Gunsten des Studenten die Lebensstellung, die norma-
lerweise mit erfolgreichem Abschluss des Studiums
erreicht wird. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Vergii-
tung als auch der sozialen Wertschétzung.

Diese Regelung gilt entsprechend fiir Auszubildende
in der zweiten Hélfte der Ausbildungszeit.

Keine Berufsunfihigkeit wegen Umorganisation

(3) Ein Selbsténdiger gilt in folgendem Fall nicht als
berufsunfahig: Der [—] Versicherte konnte weiter in
seinem Betrieb titig sein, wenn der Betrieb umorgani-
siert wiirde. Es muss zumutbar und betrieblich sinn-
voll sein, dass der Betrieb umorganisiert wird. Das ist
dann der Fall, wenn die Umorganisation

— keinen erheblichen Kapitalaufwand erfordert und

— dazu fiihrt, dass die neue Tétigkeit des Versicher-
ten im Vergleich zu seiner bisherigen Stellung im
Betrieb angemessen ist. Mehr dazu finden Sie in
Absatz 4.

Wir verzichten in folgendem Fall darauf, die Umorga-
nisation des Betriebs abstrakt zu priifen:

— Der Selbstindige hat eine akademische Ausbildung
erfolgreich abgeschlossen und

— er {ibt in seiner tdglichen Arbeitszeit mindestens zu

90 % kaufménnische oder organisatorische Tatig-
keiten aus.

Wenn wir nicht leisten, weil der Versicherte seinen
Betrieb umorganisieren konnte, zahlen wir eine ein-
malige Hilfe. Diese betrigt sechs Monatsrenten. Hier-
fiir miissen Sie eine Rente mitversichert haben und die
[—] Leistungsdauer muss noch mindestens zwolf
Monate betragen. Wird der Versicherte innerhalb von
sechs Monaten aus gleichem medizinischen Grund
erneut berufsunfdhig, verrechnen wir die einmalige
Hilfe mit den Renten.

Zumutbare Titigkeiten

(4) Die neue Titigkeit und die Umorganisation des
Betriebs sind zumutbar, wenn Folgendes gilt:

— Die neue Tétigkeit geht nicht zu Lasten der Ge-
sundheit des [—] Versicherten und

— das jéhrliche Bruttoeinkommen betrdgt mehr als
80 % des jéhrlichen Bruttoeinkommens im zuletzt
ausgelibten Beruf. Statt des jahrlichen Bruttoein-
kommens ist bei Selbstindigen der Gewinn vor
Steuern entscheidend. Im Einzelfall kann die neue
Tatigkeit unzumutbar sein, obwohl das Einkom-
men mehr als 80 % betragt. Dies gilt auch dann,
wenn der Bundesgerichtshof die bisherige Grenze
fiir unzumutbar erklart. Wir priifen dann eine kon-
krete Verweisung nach der hoheren Grenze.

Erwerbsminderung

(5) Wenn die folgenden Voraussetzungen erfiillt sind,
gilt der Versicherte ebenfalls als berufsunfihig:

— Der Versicherte erhélt eine unbefristete Rente von
der Deutschen Rentenversicherung. Diese Rente
erhédlt er wegen voller Erwerbsminderung allein
aus medizinischen Griinden. Dabei legen wir den
Begriff der vollen Erwerbsminderung nach § 43
Sozialgesetzbuch Sechstes Buch in der Fassung
vom 21.12.2015 zugrunde. Den genauen Wortlaut
des Gesetzes finden Sie auf folgender Seite im
Internet: www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

— Der Versicherte ist bei Eintritt der vollen Erwerbs-
minderung mindestens 50 Jahre alt.

— Dieser Vertrag besteht bei Eintritt der vollen Er-
werbsminderung seit mindestens 10 Jahren.

Der Versicherte muss uns auf Verlangen nachweisen,
dass ausschlieBlich ein medizinischer Grund vorliegt.

Die fiir Thren Vertrag geltenden Einschrinkungen,
Ausschliisse sowie die vorvertragliche Anzeigepflicht
gelten auch fiir Leistungen wegen voller Erwerbsmin-
derung.
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Infektionsgefahr

(6) Wenn der [—] Versicherte in einem der folgenden
Berufe arbeitet, kann er auch wegen einer Infektions-
gefahr als berufsunfahig gelten:

— Human- oder Zahnmediziner,
— Student der Human- oder Zahnmedizin oder

— medizinisch behandelnder bzw. pflegerischer Be-
ruf mit Patientenkontakt. Dazu zéhlen zum Bei-
spiel

— Krankenschwestern und Krankenpfleger,
— Altenpflegerinnen und Altenpfleger,
— Hebammen und Entbindungspfleger und

Arzthelferinnen und Arzthelfer.

In diesen Berufen kann Folgendes geschehen: Auf-
grund einer Infektionsgefahr kann es dem Versicher-
ten vollstdndig verboten sein, Patienten zu behandeln.
In diesem Fall gilt der Versicherte als berufsunfihig,
wenn folgende Bedingungen erfiillt sind:

— Das Tiétigkeitsverbot muss sich aus einer Rechts-
vorschrift ergeben oder behordlich angeordnet
sein.

— Das Titigkeitsverbot gilt flir einen Zeitraum von
mindestens sechs Monaten.

— Der Versicherte muss uns das Tétigkeitsverbot
nachweisen. Dazu muss er uns das Schreiben der
Behorde im Original oder amtlich beglaubigt vor-
legen. Fiir Human- und Zahnmediziner sowie Stu-
denten der Human- und Zahnmedizin gilt davon
abweichend: Wenn ein solches Schreiben nicht
vorliegt, kann die Gefahr der Ansteckung auch von
uns beurteilt werden. Dies muss anhand objektiver
Kriterien geschehen und dem aktuellen Stand der
medizinischen Wissenschaft entsprechen. Im
Zweifel holen wir dazu ein Gutachten eines aner-
kannten Hygienikers ein.

Ausstieg aus dem Beruf

(7) Wenn der [—] Versicherte voriibergehend oder
endgiiltig nicht mehr erwerbstétig ist, besteht weiter-
hin Versicherungsschutz. Wir priifen dann Folgendes:
Ist der Versicherte berufsunfahig hinsichtlich des Be-
rufs, den er vor dem Ausstieg zuletzt ausgeiibt hat.

Es gelten auch in diesem Fall die Regelungen der
Absitze 1 und 2. Wir verzichten auch hier auf eine
[—] abstrakte Verweisung fiir die restliche Vertrags-
dauer.

§ 9 Was gilt, wenn Sie Leistungen wegen Arbeits-
unfihigkeit vereinbart haben?

(1) Sie konnen die nach § 7 Absatz 1 vereinbarten
Leistungen fiir den Fall ergénzen, dass der [—] Versi-
cherte arbeitsunfihig wird. Soweit in diesem Paragra-
fen nichts anderes geregelt ist, gelten die iibrigen Re-
gelungen entsprechend. Wenn fiir Thren Vertrag Ein-
schrinkungen des Versicherungsschutzes vereinbart
sind, gelten diese auch fiir Leistungen wegen Arbeits-
unfihigkeit.

Leistungen

(2) Wenn der [—] Versicherte arbeitsunfdhig ist, er-
bringen wir, sofern vereinbart, folgende Leistungen:

— Befreiung von der Zahlung der Beitrige:
Sie miissen keine Beitrdge mehr zahlen.

— Rente:
Wir zahlen eine Rente in Hohe der vereinbarten
Berufsunfdhigkeitsrente.

— Garantierte Steigerung der Rente:
Die Rente erhoht sich jéhrlich um den vereinbarten
Prozentsatz, wihrend der Versicherte arbeitsunfa-
hig ist.

— Einmalige Leistung:
Die einmalige Leistung zahlen wir nur, wenn der
Versicherte zum ersten Mal berufsunfihig wird.
Wir zahlen also nicht, wenn der Versicherte ar-
beitsunfahig wird.

Definition Arbeitsunfihigkeit

(3) Der [—] Versicherte ist arbeitsunfdhig, wenn ein
Arzt Folgendes bescheinigt:

— Der Versicherte ist seit mindestens vier Monaten
ununterbrochen arbeitsunfahig.
AuBerdem muss ein Facharzt bescheinigen, dass
der Versicherte voraussichtlich ununterbrochen bis
zum Ende eines insgesamt sechsmonatigen Zeit-
raums arbeitsunfdhig sein wird.

— Der Versicherte ist seit sechs Monaten ununterbro-
chen arbeitsunfahig.
Hierbei muss eine der Krankmeldungen durch
einen Facharzt ausgestellt worden sein.

Die é&rztlichen Bescheinigungen fiir die Arbeitsunfa-
higkeit miissen in ihrer Form den Vorschriften des § 5
Entgeltfortzahlungsgesetz entsprechen. Den genauen
Wortlaut des Gesetzes finden Sie auf folgender Seite
im Internet: www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

Wenn der Versicherte kein Arbeitnehmer ist, geniigt
ein entsprechendes érztliches Attest.
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Dies gilt zum Beispiel auch fiir Beamte, Selbstiandige,
Studenten, Schiiler und Hausfrauen/-ménner.

Wir sehen Folgendes nicht als Unterbrechung der
Arbeitsunfihigkeit an: Wenn der Versicherte wéihrend
einer stufenweisen Wiedereingliederung nach § 74
Sozialgesetzbuch Fiinftes Buch seine bisherige Tétig-
keit teilweise verrichtet.

(4) Wir erbringen Leistungen wegen Arbeitsunfahig-
keit ldngstens fiir insgesamt 24 Monate. Dies gilt
auch, wenn der [—] Versicherte wéahrend der Dauer
des Versicherungsschutzes mehrmals arbeitsunfahig
wird. Wir leisten nur fir den Zeitraum, fiir den ein
Arzt die Arbeitsunfdhigkeit bescheinigt (siche Ab-
satz 3). Dabei akzeptieren wir Bescheinigungen bis zu
zweil Monaten in die Zukunft.

Bitte beachten Sie: Wenn sich nachtriglich heraus-
stellt, dass der Versicherte berufsunfiahig war, gilt
Folgendes: Wir verrechnen die Leistungen wegen
Berufsunfihigkeit mit den im selben Zeitraum er-
brachten Leistungen wegen Arbeitsunfahigkeit. Dieser
Zeitraum fallt nicht unter die ldngste Leistungsdauer
wegen Arbeitsunfiahigkeit von 24 Monaten. Wenn der
Versicherte erneut arbeitsunfihig wird, kann er fiir
diese Zeitrdume erneut Leistungen wegen Arbeitsun-
fahigkeit erhalten.

Bitte beachten Sie: Es ist nicht moglich, gleichzeitig
Leistungen wegen Arbeitsunfahigkeit und Berufsunfa-
higkeit zu erhalten.

Beginn und Ende der Leistungen

(5) Leistungen wegen Arbeitsunfihigkeit erbringen
wir, solange

— der [—] Versicherte ununterbrochen arbeitsunfahig
im Sinne dieser Bedingungen ist,

— die vereinbarte [—] Leistungsdauer dieser Versi-
cherung nicht abgelaufen ist,

— wir keine Leistungen wegen Berufsunfahigkeit
erbringen und

— der Versicherte lebt.

Wenn wir Leistungen wegen Arbeitsunfahigkeit er-
bringen, diirfen wir nachpriifen, ob der Versicherte
weiterhin arbeitsunféhig ist. Wir konnen auch priifen,
ob der Versicherte berufsunfahig ist.

(6) Unsere Leistungen beginnen zum Anfang des Mo-
nats, nachdem der [—] Versicherte arbeitsunfihig
geworden ist. Unsere Leistungen enden

— mit Beginn des Monats, in dem wir Leistungen
wegen Berufsunféhigkeit erbringen oder

— mit Ablauf des Monats, in den die letzte Krank-
meldung fallt oder

— wenn wir bereits flir 24 Monate Leistungen wegen
Arbeitsunfihigkeit gezahlt haben.

Sie miissen uns unverziiglich informieren, wenn der
Versicherte wieder arbeitsfahig ist.

(7) Wenn eine [—] Karenzzeit fiir den Fall der Be-
rufsunfahigkeit vereinbart ist, gilt diese auch fiir den
Fall der Arbeitsunfahigkeit. Es gelten auch hier die
Regelungen von § 7 Absatz 4. Wir rechnen die Ka-
renzzeit auf die ldngste Leistungsdauer wegen Ar-
beitsunfahigkeit von 24 Monaten an.

Beantragen von Leistungen

(8) Wenn Sie Leistungen wegen Arbeitsunféhigkeit
beantragen, miissen Sie folgende Unterlagen [—]
unverziiglich vorlegen:

— Die in Absatz 3 genannten &rztlichen Bescheini-
gungen wegen Arbeitsunfahigkeit und

— auf besondere Aufforderung weitere Angaben, zum
Beispiel zur Diagnose oder zum Beruf.

Den Antrag miissen Sie innerhalb des Zeitraums stel-
len, in dem der [—] Versicherte arbeitsunfahig ist.
Eventuell entstechende Kosten miissen Sie tragen.

Wenn die zuvor genannten Unterlagen vollstidndig bei
uns eingegangen sind, geschieht Folgendes: Wir wer-
den innerhalb von fiinf Arbeitstagen entscheiden, ob
wir Leistungen erbringen oder weitere Unterlagen
benotigen.

Bitte beachten Sie: Leistungen wegen Berufsunfihig-
keit erbringen wir nicht automatisch, wenn die Leis-
tungen wegen Arbeitsunfiahigkeit enden. Leistungen
wegen Berufsunfahigkeit miissen Sie getrennt bean-
tragen. Sie konnen dies gleichzeitig tun oder zu einem
spiteren Zeitpunkt. Wir priifen, ob der Versicherte
nach § 8 berufsunfihig ist und teilen Ihnen mit, ob wir
leisten.

Kiindigung

(9) Sie konnen die Vereinbarung zur Arbeitsunfahig-
keit jederzeit zum Ende des laufenden Monats in [—]
Textform kiindigen. Voraussetzung ist, dass wir keine
Leistungen wegen Arbeitsunfiahigkeit erbracht oder
Sie solche Leistungen beantragt haben. Bitte beachten
Sie: Wenn Sie die Vereinbarung kiindigen, zahlen wir
hierfiir keinen [—] Riickkaufswert aus.
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§ 10 Was gilt, wenn der Versicherte pflegebediirf-
tig wird?

(1) Der [—] Versicherte ist auch berufsunfihig, wenn
er pflegebediirftig ist. Soweit in diesem Paragrafen
nichts anderes geregelt ist, gelten die iibrigen Rege-
lungen entsprechend. Wenn fiir Thren Vertrag Ein-
schrinkungen des Versicherungsschutzes vereinbart
sind, gelten diese auch fiir die Leistungen wegen Pfle-
gebediirftigkeit.

Definition Pflegebediirftigkeit

(2) Der [—] Versicherte ist in folgendem Fall pflege-
bediirftig: Er benoétigt tiglich bei einer der in Absatz 3
beschriebenen Titigkeiten die Hilfe einer anderen
Person. Dies muss ein Arzt bescheinigen. Folgende
Bedingungen miissen dabei erfiillt sein:

— Dauer:

— Der Versicherte ist voraussichtlich mindestens
sechs Monate ununterbrochen so hilflos, dass er
in erheblichem Umfang tdglich Hilfe benotigt.

— Der Versicherte ist bereits sechs Monate unun-
terbrochen pflegebediirftig und der Zustand
dauert an. Der Versicherte gilt dann als pflege-
bediirftig von Beginn dieses Zeitraums an und
wir leisten riickwirkend.

— Ursache:
Der Versicherte ist pflegebediirftig, wenn er ge-
sundheitlich beeintrichtigt ist. Dies kann folgende
Ursachen haben:

— eine Krankheit,
— eine Verletzung des Korpers oder

— einen Verfall der Krifte. Ein Verfall der Krifte
liegt bereits dann vor, wenn dieser dem Alter
des Versicherten entspricht.

AuBlerdem leisten wir in folgenden Féllen:

— Der Versicherte gefahrdet sich oder andere,
weil er seelisch erkrankt oder geistig behindert
ist. Er muss deshalb stindig bei Tag und Nacht
beaufsichtigt werden.

— Der Versicherte ist dauernd bettligerig und
kann nicht ohne Hilfe einer anderen Person
aufstehen.

Wenn sich der Zustand des Versicherten voriiber-
gehend bessert, beriicksichtigen wir dies nicht.
Eine Besserung ist dann voriibergehend, wenn sie
weniger als drei Monate anhalt.

Bitte beachten Sie: Der Versicherte gilt auch dann als
berufsunfahig, wenn er pflegebediirftig ist und der

Grad der Berufsunfihigkeit unter dem Mindestgrad
liegt.

(3) Tatigkeiten des téglichen Lebens:

— Bewegen im Zimmer
Der [—] Versicherte kann sich nicht ohne fremde
Hilfe im Zimmer bewegen. Er benétigt die Hilfe
eines anderen auch dann, wenn er eine Gehhilfe
oder einen Rollstuhl benutzt.

— Aufstehen und Zubettgehen
Der Versicherte kann nur mit Hilfe einer anderen
Person das Bett verlassen oder in das Bett gelan-
gen.

— Essen und Trinken
Der Versicherte kann nicht ohne Hilfe einer ande-
ren Person essen oder trinken. Er kann dies auch
nicht, wenn er krankengerechte Essbestecke und
TrinkgefidBe benutzt.

— Toilette
Der Versicherte bendtigt die Unterstiitzung einer
anderen Person, weil er

— sich nach dem Stuhlgang nicht allein sédubern
kann,

— nicht allein zur Toilette gelangen kann, sondern
eine Bettschiissel verwenden muss oder weil

— er den Darm oder die Blase nur mit fremder
Hilfe entleeren kann.

Ausnahme: Es liegt keine Pflegebediirftigkeit vor,
wenn

— eine Inkontinenz des Darms oder der Blase
besteht und

— der Versicherte Windeln oder spezielle Einla-
gen verwenden kann, um die Inkontinenz aus-
zugleichen.

Unterlagen

(4) Zusitzlich zu den in § 13 genannten Unterlagen
benotigen wir Unterlagen iiber Art und Umfang der
Pflege. Diese miissen von der Person oder Einrichtung
bescheinigt werden, die mit der Pflege des [—] Versi-
cherten betraut ist.

Ende der Leistungen

(5) Unsere Leistungen enden, wenn

— der [—] Versicherte keinerlei Hilfe bei den in Ab-
satz 3 genannten Tatigkeiten mehr benétigt,

— der Versicherte stirbt oder

— die vereinbarte [—] Leistungsdauer endet.
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(6) Wenn der [—] Versicherte nicht mehr pflegebe-
diirftig und auch nicht berufsunfihig nach § 8 ist,
leisten wir nicht mehr. Wir teilen Thnen die Griinde
dafiir mit. Mehr zum FEinstellen von Leistungen finden
Sie in § 15 Absatz 3.

§ 11 In welchen Fillen leisten wir nicht?

Wir leisten nicht, wenn der [—] Versicherte aus fol-
genden Griinden berufsunfihig geworden ist:

— Der Versicherte hat [—] vorsitzlich ein Verbre-
chen oder Vergehen begangen. Hierzu zéhlt auch
der strafbare Versuch eines Verbrechens oder Ver-
gehens. Ausnahme: Bei [—] fahrldssigen Versto-
Ben und bei allen Delikten im Stra3enverkehr leis-
ten wir trotzdem.

— Der Versicherte hat die Krankheit oder den Verfall
der Krifte absichtlich herbeigefiihrt. Dies gilt auch,
wenn er sich absichtlich selbst verletzt hat oder
versucht hat sich zu toten. Ausnahme: Wir leisten
trotzdem, wenn die Geistestitigkeit des Versicher-
ten bei seiner Handlung krankhaft gestort war.
Dies gilt dann, wenn der Versicherte aufgrund
dieser Storung nicht in der Lage war, sich einen
freien Willen zu bilden. Dies miissen Sie uns arzt-
lich nachweisen.

— Sie als [—] Versicherungsnehmer haben wider-
rechtlich gehandelt und dadurch vorsitzlich die
Berufsunfihigkeit des Versicherten herbeigefiihrt.

— Der Versicherte ist berufsunfihig geworden durch
Strahlen infolge von Kernenergie. Dies gilt nur,
wenn die Strahlen das Leben oder die Gesundheit
zahlreicher Menschen gefdhrden oder schidigen.
Es muss eine deutsche Behorde fiir Katastrophen-
schutz téitig geworden sein, um diese Gefdhrdung
abzuwehren oder zu bekdmpfen. Statt der deut-
schen Behorde kann auch eine vergleichbare Ein-
richtung eines anderen Landes tdtig geworden sein.

— Der Versicherte hat bei inneren Unruhen auf Seiten
der Unruhestifter teilgenommen.

— Der Versicherte wird bei kriegerischen Ereignissen
berufsunfihig.

Wir leisten trotzdem, wenn einer der folgenden
Félle zutrifft:

1. Fall: Der Versicherte wird berufsunfzhig

im Zusammenhang mit kriegerischen Ereignis-
sen,

— auflerhalb Deutschlands und

— er war an den Ereignissen nicht aktiv beteiligt.

2. Fall: Der Versicherte wird berufsunfahig

— im Zusammenhang mit kriegerischen Ereignis-
sen,

— auBlerhalb der Grenzen der NATO-Mitglied-
staaten und

— er hat an humanitiren Hilfeleistungen oder frie-
denssichernden MafBinahmen teilgenommen,

— die Teilnahme erfolgt als Mitglied der deut-
schen Bundeswehr, Polizei oder Bundespolizei
und

— der FEinsatz erfolgte mit einem Mandat der
NATO, UNO, EU oder OSZE.

C. UBERSCHUSSE UND BEWERTUNGSRE-
SERVEN

§ 12 Wie erhohen sich die Leistungen durch Uber-
schiisse und Bewertungsreserven?

(1) Zusitzlich zu den garantierten Leistungen beteili-
gen wir Sie an den [—] Uberschiissen und [—] Be-
wertungsreserven. Dies erfolgt so, wie im Gesetz vor-
gesehen. Den genauen Wortlaut der Gesetze und Ver-
ordnungen finden Sie auf folgender Seite im Internet:
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

In diesem Paragrafen erldutern wir Ihnen, wie

— Uberschiisse und Bewertungsreserven entstehen,
— wir diese ermitteln und

— wir Sie an diesen beteiligen.

Wir verdffentlichen die [—] Uberschusssitze und die
Beteiligung an den Bewertungsreserven jahrlich im
Geschiftsbericht. Wie hoch Ihre [—] Uberschussan-
teile tatsdchlich sind, kdnnen Sie unseren jéhrlichen
Mitteilungen entnehmen. Bitte beachten Sie: Ob und
in welcher Hohe wir Sie an Uberschiissen und Bewer-
tungsreserven beteiligen, hingt von vielen Einfliissen
ab. Wir konnen diese Einfliisse nicht vorhersehen und
nur teilweise beeinflussen. Dies liegt unter anderem
daran, dass Vertrdge in der Regel {iber eine lange Zeit
laufen. Wichtig ist, wie sich die Kosten entwickeln
sowie die Anzahl der Fille einer Berufsunfdhigkeit.
AuBlerdem wissen wir nicht, wie sich in Zukunft die
Kapitalmérkte entwickeln. Daher kénnen wir nicht
garantieren, ob und in welcher Hohe wir Sie an
Uberschiissen und Bewertungsreserven beteiligen.

Entstehen von Uberschiissen

(2) [—] Uberschiisse konnen wie folgt entstehen:
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— aus dem Risikoergebnis

Uberschiisse aus dem Risikoergebnis entstehen,
wenn weniger [—] Versicherte berufsunfahig wer-
den, als wir angenommen haben. Da wir dann we-
niger Leistungen zahlen miissen als vorher berech-
net, entstehen Uberschiisse. An diesen Uberschiis-
sen beteiligen wir die Versicherungsnehmer in
ihrer Gesamtheit derzeit zu mindestens 90 %.

— aus dem tiibrigen Ergebnis
Uberschiisse aus dem {iibrigen Ergebnis konnen
zum Beispiel entstehen,

— wenn die Kosten niedriger sind, als wir vorher
angenommen haben oder

— wenn wir Ertrige aus der Riickversicherung
oder aus dem Stornoergebnis erzielen.

Am tbrigen Ergebnis beteiligen wir die Versiche-
rungsnehmer in ihrer Gesamtheit derzeit zu min-
destens 50 %.

— aus Kapitalertragen

Wir legen das Guthaben aller [—] Versicherungs-
nehmer in unserem [—] klassischen Vermogen an.
Dabei entstechen Kapitalertrdge. Dies sind zum
Beispiel Zinsen, Mietertrdge oder Dividenden. Von
diesen Ertrdgen ziehen wir die Aufwendungen ab,
die wir hierfiir geleistet haben. An den verbleiben-
den Ertragen beteiligen wir die Versicherungsneh-
mer in ihrer Gesamtheit derzeit zu mindestens
90 %. Daraus finanzieren wir zunichst den Betrag,
den wir fiir unsere zugesagten Zinsen zurlickstel-
len. Dies erfolgt in den gesetzlich vorgeschriebe-
nen [—] Riickstellungen fiir die garantierten Leis-
tungen. Die erforderliche Hohe des zuriickzustel-
lenden Betrags ermitteln wir nach den Vorschriften
der Deckungsriickstellungsverordnung. Den genau-
en Wortlaut dieser Verordnung finden Sie auf fol-
gender Seite im Internet:
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte. Die verblei-
benden Ertrdge verwenden wir, um unsere Versi-
cherungsnehmer in ihrer Gesamtheit an den Uber-
schiissen zu beteiligen. Reichen die gesamten Net-
toertrdge nicht fiir die erforderliche Riickstellung
aus, gilt Folgendes: Wir vermindern die Beteili-
gung am Risikoergebnis und am iibrigen Ergebnis
um diesen Fehlbetrag. Im schlechtesten Fall sinken
diese Beteiligungen auf Null.

Die genannten Prozentsiitze gelten fiir die Versi-
cherungsnehmer in ihrer Gesamtheit. Sie selbst
haben keinen Anspruch darauf, dass wir Sie in
einer bestimmten Hohe an den Uberschiissen betei-
ligen.

Diese Regelungen sind durch die Mindestzufiihrungs-
verordnung vorgeschrieben. Sie konnen durch eine
neue Verordnung gedndert oder neu festgelegt wer-
den. Den genauen Wortlaut der Mindestzufiihrungs-
verordnung finden Sie auf folgender Seite im Internet:
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

Beteiligung an den Uberschiissen

(3) Die auf die [—] Versicherungsnehmer entfallen-
den [—] Uberschiisse konnen wir auf zwei Arten zu-
weisen: Einen Teil der Uberschiisse kdnnen wir Ver-
tragen im selben Jahr zuteilen. Damit erh6hen wir die
Guthaben oder vermindern die Beitrige fiir diese Ver-
sicherungsnehmer. Den anderen Teil fiihren wir der
sogenannten [—] Riickstellung fiir Beitragsriickerstat-
tung zu. Wir bilden und verwenden die Riickstellung
fiir Beitragsriickerstattung so wie im Gesetz vorgese-
hen. Hier sind auch die Besonderheiten in Ausnahme-
fallen geregelt. Dies ist nur moglich, wenn die Auf-
sichtsbehorde zustimmt (siche § 140 Absatz 1 Versi-
cherungsaufsichtsgesetz). Den genauen Wortlaut des
Gesetzes finden Sie auf folgender Seite im Internet:
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

Die verschiedenen Arten von Versicherungen tragen
unterschiedlich zum Uberschuss bei. Wir haben des-
halb gleichartige Versicherungen zu Bestandsgruppen
zusammengefasst. Bestandsgruppen unterscheiden
sich nach der verschiedenen Art des [—] Risikos, das
jeweils versichert ist. Diese Arten von Risiken konnen
zum Beispiel sein: das Risiko der Langlebigkeit oder
das Risiko der Berufsunfdhigkeit. Wir verteilen den
Uberschuss auf die einzelnen Bestandsgruppen. Die
Verteilung richtet sich danach, in welchem Umfang
die Bestandsgruppen zur Entstehung des Uberschus-
ses beigetragen haben.

Wie hoch die [—] Uberschussanteile sind, schligt der
[—] Verantwortliche Aktuar jedes Jahr dem Vorstand
vor. Der Vorstand legt dann die Anteile fest. Wir ver-
Offentlichen in unserem Geschéftsbericht, wie die
Uberschussbeteiligung geregelt ist und wie hoch die
[—] Uberschusssitze sind. Den Geschiftsbericht fin-
den Sie im Internet unter www.alte-leipziger.de.

Bewertungsreserven

(4) In einer Berufsunfihigkeitsversicherung sind keine
oder nur geringe Betridge vorhanden, aus denen Kapi-
talertrdge entstehen konnen. Deshalb sind auch keine
oder nur geringe [—] Bewertungsreserven vorhanden.

Bei dem Tarif BV10 beteiligen wir Sie zu folgenden
Zeitpunkten an den Bewertungsreserven:

— wenn der [—] Versicherte stirbt,
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— wenn Sie kiindigen oder
— wenn der Vertrag endet.

Wenn Sie eine Rente aus dem Tarif BV10 oder BV11
erhalten, erh6hen wir mit der Beteiligung an den Be-
wertungsreserven lhre Rente. In allen anderen oben
genannten Fillen zahlen wir den Betrag aus.

Wir ermitteln jeden Monat neu, welche Bewertungsre-
serven wir nach gesetzlichen Vorschriften verteilen
konnen. Die ermittelten Bewertungsreserven ordnen
wir den einzelnen Vertrdgen zu. Dabei beriicksichti-
gen wir, wie die Vertrdge zur Bildung von Bewer-
tungsreserven beigetragen haben. Wir ermitteln und
verteilen die Bewertungsreserven so, wie im Gesetz
vorgesehen (siche § 153 Versicherungsvertragsge-
setz). Den genauen Wortlaut des Gesetzes finden Sie
auf folgender Seite im Internet:
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

Bitte beachten Sie: Die Hohe der Bewertungsreser-
ven hdngt davon ab, wie sich die Kapitalméarkte entwi-
ckeln. Weil die Kapitalmirkte schwanken, kann Thre
Beteiligung hoher oder niedriger ausfallen. Sie kann
sogar ganz entfallen. Auch aufsichtsrechtliche Rege-
lungen konnen dazu fithren, dass die Beteiligung an
den Bewertungsreserven ganz oder teilweise entfillt.

Vor Eintritt einer Berufsunfihigkeit

(5) Solange wir keine Leistungen erbringen, erhalten
Sie einen jdhrlichen [—] Uberschussanteil. Diesen
Anteil berechnen wir in Prozent des Beitrags. Wenn
Sie [—] Zuschldge zahlen, erhalten Sie hierflir keine
Uberschussanteile.

Sie konnen bei Abschluss des Vertrags wihlen, wie
wir die jahrlichen Uberschussanteile verwenden sol-
len:

— Wir verrechnen die Uberschussanteile mit den
Beitragen (Beitragsverrechnung).

—  Wir legen die Uberschussanteile verzinslich an.

— Wir legen die Uberschussanteile in einem Fonds
an.

Verrechnen mit den Beitrdgen:

Wir ziehen die jdhrlichen Uberschussanteile gleich-
méBig von lhren Beitrdgen ab. Dadurch sinkt der Bei-
trag bereits ab Beginn des Vertrags. Wir kdnnen die
Uberschussanteile nur solange mit IThren Beitrige
verrechnen, wie Sie Beitrdge zahlen. Wenn Sie keine
Beitriige mehr zahlen, legen wir die Uberschussanteile
verzinslich an.

Verzinslich anlegen:
Nach Ablauf jedes Versicherungsjahrs legen wir die

jihrlichen Uberschussanteile an. Dieses Guthaben
verzinsen wir mit dem [—] Rechnungszins von 0,9 %
pro Jahr. Der Zinssatz erhoht sich durch den jéhrli-
chen Uberschussanteil. Daraus ergibt sich der Ge-
samtzins. Mit diesem Gesamtzins verzinsen wir das
Guthaben jeweils zu Beginn eines Versicherungsjahrs.
Sie erhalten die Uberschussanteile erst spiter, als
wenn wir sie mit lhren Beitrigen verrechnen. Als
Ausgleich dafiir bekommen Sie hdhere jihrliche
Uberschussanteile. Wir zahlen das Guthaben der ver-
zinslichen Anlage aus,

— wenn der [—] Versicherte stirbt,
— wenn Sie kiindigen oder
— wenn der Vertrag endet.

Wenn der Versicherte berufsunfdhig wird, gilt: Wir
verzinsen das Guthaben weiter mit dem Gesamtzins.

In einem Fonds anlegen:

Nach Ablauf jedes Versicherungsjahrs legen wir die
jahrlichen Uberschussanteile in einem Fonds an. Sie
erhalten die Uberschussanteile erst spiter, als wenn
wir sie mit Ihren Beitrdgen verrechnen. Als Ausgleich
dafiir bekommen Sie héohere jihrliche Uberschussan-
teile. Genauere Informationen finden Sie in den Zu-
satzbedingungen.

Nach Eintritt einer Berufsunfihigkeit

(6) Wir erhohen mit den Uberschussanteilen jéihrlich
Ihre Rente. Wir nennen dies Rentenzuwachs. Den
Rentenzuwachs berechnen wir mit den in § 7 Absatz 2
genannten [—] Rechnungsgrundlagen. Wenn Sie eine
garantierte Steigerung der Rente gewédhlt haben, gilt
diese auch fiir den Rentenzuwachs. Den Rentenzu-
wachs erhalten Sie erstmals zu Beginn des Versiche-
rungsjahrs, nachdem der [—] Versicherte berufsunfa-
hig geworden ist. Wenn lhre Rente angestiegen ist,
kann sie nicht mehr sinken. Damit garantieren wir den
erreichten Rentenzuwachs fiir die gesamte Rentendau-
er. Wenn der Versicherte erneut berufsunfahig wird,
erhalten Sie wieder den zuletzt erreichten vollen Ren-
tenzuwachs.

D. AUSZAHLUNG VON LEISTUNGEN

§ 13 Was miissen Sie beachten, wenn Sie eine Leis-
tung aus diesem Vertrag erhalten méchten?

Frist

(1) Sie konnen Leistungen telefonisch oder in [—]
Textform beantragen. Dafiir miissen Sie keine Frist
beachten. Wenn Sie uns spéter informieren, dass der
[—] Versicherte berufsunfihig ist, gilt: Wir leisten
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rickwirkend zum Anfang des Monats, nachdem der
Versicherte berufsunfahig geworden ist.

Unterlagen

(2) Wenn Sie Leistungen beanspruchen, miissen Sie
uns folgende Unterlagen vorlegen:

— Eine Darstellung der Ursachen, die zur Berufsunfa-
higkeit des [—] Versicherten gefiihrt haben.

— Ausfiihrliche Berichte der Arzte, die den Versi-
cherten zurzeit behandeln oder bisher behandelt
oder untersucht haben. Wenn sich der Versicherte
im Ausland befindet, akzeptieren wir auch die
Berichte eines dort titigen Arztes. Die Berichte
miissen nicht in deutscher Sprache geschrieben
sein. Sie miissen folgende Punkte beinhalten:

— Ursache des Leidens,

— Beginn des Leidens,

— Artdes Leidens,

— Verlauf des Leidens,

— voraussichtliche Dauer des Leidens und
— den Grad der Berufsunféhigkeit.

In den Berichten ist der gleiche Zeitraum zu be-
riicksichtigen, der fiir die Fragen zum Gesundheits-
zustand im Antrag angegeben ist.

— Unterlagen liber den Beruf des Versicherten mit
Angaben zur Stellung und Tétigkeit. Wir bendtigen
diese Angaben fiir den Zeitpunkt, an dem der Ver-
sicherte berufsunfihig geworden ist. Zusétzlich
muss uns mitgeteilt werden, was sich seitdem ver-
andert hat.

Die Kosten fiir die Unterlagen trigt derjenige, der die
Leistung beansprucht.

(3) Wenn nétig, konnen wir weitere Untersuchungen
verlangen, um die gesundheitlichen Einschrinkungen
zu beurteilen. Die Arzte beauftragen wir. AuBerdem
konnen wir weitere notwendige Nachweise iiber ge-
sundheitliche und wirtschaftliche Verhiltnisse anfor-
dern und dariiber, wie diese sich verdndert haben. Zu
diesen Nachweisen gehoren

— Lohn- und Gehaltsabrechnungen,
— Steuerbescheide,

— Gewinn- und Verlustrechnungen,
— Bilanzen und

— bei Bedarf zusitzliche Auskiinfte und Aufklirun-
gen.

Die Kosten dafiir iibernehmen wir. Wir kénnen ver-
langen, dass der [—] Versicherte sich in Deutschland
untersuchen lisst, wenn eine Untersuchung erforder-
lich ist. Wenn der Versicherte aus dem Ausland anrei-
sen muss, Ubernehmen wir die iiblichen Kosten fiir
Reise und Unterbringung. Weitere im Einzelfall not-
wendige Kosten tibernehmen wir ebenfalls.

Arztliche Empfehlungen

(4) Wir verlangen nicht, dass der [—] Versicherte
arztlichen Empfehlungen folgen muss, damit wir leis-
ten. Dies gilt auch fiir operative MaBBnahmen, die das
Leiden heilen oder mindern. Einfachen &rztlichen
Empfehlungen muss der Versicherte folgen. Dies gilt
fiir

— den Einsatz von Hilfsmitteln des tiglichen Lebens.
Dies sind zum Beispiel Seh- oder Horhilfen.

— Heilbehandlungen, wenn sie
— gefahrlos sind,

— nicht mit besonderen Schmerzen verbunden
sind und

— eine sichere Aussicht bieten, dass sich der Ge-
sundheitszustand des Versicherten dadurch
verbessert.

(5) Wenn wir Leistungen in Léander auBerhalb des
Europiischen Wirtschaftsraums auszahlen sollen, gilt:
Der Empfanger trdgt das Risiko, dass die Leistungen
nicht ankommen.

§ 14 Wann teilen wir Thnen mit, ob wir leisten?

Wenn Sie uns die Unterlagen einreichen, teilen wir
Ihnen innerhalb von zehn Arbeitstagen mit, ob und in
welcher Hohe wir leisten. Wenn wir noch nicht beur-
teilen konnen, ob wir leisten, teilen wir Thnen mit

— welche weitere Unterlagen Sie uns einreichen miis-
sen oder

— welche weiteren Schritte wir einleiten, zum Bei-
spiel ein neutrales Gutachten anfordern.

Wenn wir die Frist von zehn Arbeitstagen tiberschrei-
ten und Thnen dadurch ein Schaden entsteht, werden
wir diesen ersetzen. Den Schaden miissen Sie uns
nachweisen.

Solange wir priifen, informieren wir Sie regelméBig
iber den aktuellen Stand. Wir informieren Sie min-
destens alle sechs Wochen.

Wenn wir Leistungen zusagen, gilt dies immer zeitlich
unbegrenzt. Wir leisten solange der [—] Versicherte
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berufsunfahig ist oder bis die Leistungen nach § 7
Absatz 3 enden.

§ 15 Was miissen Sie beachten, wihrend wir leis-
ten?

Weitere Priifungen

(1) Wihrend wir leisten, diirfen wir regelméBig prii-
fen, ob der [—] Versicherte weiter berufsunfahig ist.
Dabei priifen wir, ob

— sich die Gesundheit des Versicherten verdndert hat
und

— der Versicherte tatsdchlich eine zumutbare Tétig-
keit ausiibt. Mehr dazu finden Sie in § 8. Dabei
bewerten wir auch Kenntnisse und Fahigkeiten, die
der Versicherte nach Eintritt der Berufsunfahigkeit
neu erworben hat. Dies gilt zum Beispiel nach
einer Umschulung.

Voriibergehende Besserungen iiber einen Zeitraum
von weniger als drei Monaten beriicksichtigen wir
nicht.

(2) Um zu priifen, ob der [—] Versicherte noch lebt
und weiter berufsunfahig ist, diirfen wir jederzeit [—]
sachdienliche Auskiinfte verlangen. Wir diirfen auch
verlangen, dass der Versicherte sich einmal jéhrlich
umfassend #rztlich untersuchen lisst. Die Arzte beauf-
tragen wir. Wir iibernehmen auch die Kosten fiir die
Auskiinfte und Untersuchungen. Bitte beachten Sie:
Die Mitwirkungspflichten in § 13 gelten erneut.

Einstellen unserer Leistungen

(3) Wenn der [—] Versicherte nicht mehr berufsunfa-
hig ist, leisten wir nicht mehr. Wir teilen Thnen die
Griinde dafiir mit. Ab dem Ende des dritten Monats,
nachdem Sie unser Schreiben erhalten haben, stellen
wir unsere Leistungen ein. Die Rente endet frithestens
zur nichsten Falligkeit.

Bitte beachten Sie: Sie miissen wieder Beitrdge zah-
len, sobald wir nicht mehr leisten. Wenn Sie verein-
bart haben, dass Sie die Beitrdge viertel-, halb- oder
jéhrlich zahlen, gilt: Sie miissen frithestens zur néchs-
ten Félligkeit wieder zahlen. Falls eine einmalige
Leistung vereinbart ist, zahlen Sie dafiir keine Beitra-
ge mehr.

Starthilfe (Wiedereingliederungshilfe)

(4) Wir helfen Thnen bei einem beruflichen Neustart.
Dazu zahlen wir eine einmalige Hilfe in Hohe von
sechs Monatsrenten, wenn wir aus folgendem Grund
nicht mehr leisten: Der [—] Versicherte hat neue be-
rufliche Fahigkeiten erworben und {ibt tatsdchlich eine

zumutbare Tatigkeit nach § 8 Absatz 2 aus. Eine Start-
hilfe zahlen wir nur, wenn die verbleibende [—] Leis-
tungsdauer fiir die Rente noch mindestens zwolf Mo-
nate betrdgt. Entscheidend dafiir ist der Zeitpunkt, an
dem der Anspruch entsteht.

Wenn der Versicherte innerhalb von sechs Monaten
aus gleichem medizinischem Grund erneut berufsun-
fahig wird, gilt: wir verrechnen die Starthilfe mit den
Renten. Die Starthilfe konnen Sie mehrmals erhalten,
solange Versicherungsschutz besteht.

§ 16 Welche Folgen hat es, wenn Sie Ihre Pflichten
verletzen?

Wenn Sie oder der [—] Versicherte eine Pflicht aus
§ 13 oder § 15 [—] vorsitzlich verletzen, miissen wir
nicht leisten.

Wenn Sie oder der Versicherte [—] grob fahrldssig
gegen eine der genannten Pflichten verstoBen, diirfen
wir unsere Leistungen kiirzen. Die Hohe unserer Leis-
tungen richtet sich danach, wie stark gegen eine der
genannten Pflichten verstolen wurde. Je stérker der
Verstof3, desto stérker kiirzen wir die Leistungen.

In folgenden Féllen kiirzen wir die Leistungen den-
noch nicht:

— Sie weisen uns nach, dass Sie oder der Versicherte
die Pflicht nicht grob fahrlissig verletzt haben.

— Die Verletzung der Pflicht beeinflusst nicht unsere
Entscheidung, ob und in welcher Hohe wir leisten.

Wenn Sie Thre Pflicht spater erfiillen, leisten wir ab
Beginn des Monats, in dem Sie die Pflicht erfiillt ha-
ben.

Wenn wir nicht leisten oder unsere Leistungen kiirzen,
gilt Folgendes: Wir miissen Sie vorher in [—] Text-
form gesondert iiber die Folgen der Verletzung der
Pflichten informiert haben.

§ 17 Wer erhiilt die Leistungen?

Die Leistungen aus diesem Vertrag zahlen wir an den
[—] Begiinstigten. Sie kdnnen uns eine Person benen-
nen, die die Leistungen erhalten soll. Diese Person
nennen wir Begiinstigter. Wenn Sie keinen Beglinstig-
ten benennen, zahlen wir an Sie oder an Ihre Erben.

Sie konnen den Begiinstigten auf zwei Wegen in [—]
Textform benennen oder dndern:

1. Weg: Wenn Sie eine Person widerruflich als Be-
giinstigten benennen, kénnen Sie diesen Begiinstigten
jederzeit dndern. Dies konnen Sie tun, solange der
[—] Versicherte lebt und wir noch keine Leistung
ausgezahlt haben.

Seite 25 von 54



ALTE LEIPZIGER
Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit

N 4

ALTE LEIPZIGER

2. Weg: Wenn Sie eine Person sofort und unwiderruf-
lich als Begiinstigten benennen, konnen Sie diesen
Begiinstigten nur noch unter folgenden Bedingungen
dndern:

— Sie mussen uns dies mitteilen und

— der von Ihnen vorher benannte Begiinstigte muss
zustimmen.

E. BEITRAGE UND KOSTEN

§ 18 Wie miissen Sie Ihre Beitrige zahlen?

(1) Bei dem Tarif BV10 zahlen Sie gleich hohe Bei-
trage iiber die vereinbarte Dauer der Beitragszahlung.
Bei dem Tarif BV11 berechnen wir die Beitridge jéahr-
lich mit dem jeweils aktuellen Alter des [—] Versi-
cherten neu. Dadurch ergeben sich jdhrlich unter-
schiedliche Beitréige.

(2) Sie konnen einen einmaligen Beitrag oder laufen-
de Beitrdge zahlen. Laufende Beitrdge konnen Sie in
folgenden Abstidnden (Zahlungsweise) zahlen:

monatlich,

vierteljéhrlich,
halbjahrlich oder
jéhrlich.

(3) Sie miissen den ersten oder einmaligen Beitrag wie
folgt zahlen:

— sofort nachdem wir den Vertrag mit Ihnen ge-
schlossen haben,

— aber nicht vor dem Beginn des Vertrags. Das Da-
tum fiir den Beginn des Vertrags finden Sie im
[—] Versicherungsschein.

Alle folgenden Beitrdge miissen Sie jeweils zum Be-
ginn der gewéhlten Zahlungsweise zahlen.

(4) Wir buchen Ihre Beitrdge jeweils am Anfang eines
Zahlungsabschnitts von dem Konto ab, das Sie uns
angegeben haben. Anders diirfen Sie nicht zahlen. Thr
Beitrag gilt als rechtzeitig bezahlt, wenn

— wir hren félligen Beitrag einziehen konnten,
— wir berechtigt sind, Ihren Beitrag einzuziehen und
— Sie dem Einzug nicht widersprechen.

Wenn wir lThren Beitrag nicht einziehen konnten, gilt
er dennoch als rechtzeitig bezahlt, wenn

— Sie nicht dafiir verantwortlich sind, dass wir Ihren
Beitrag nicht einziehen konnten,

— wir Sie aufgefordert haben zu zahlen und

— Sie Thren Beitrag [—] unverziiglich an uns iiber-
weisen.

§ 19 Was geschieht, wenn wir einen Beitrag nicht
rechtzeitig einziehen konnten?

(1) Wenn wir Thren ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig von lThrem Konto einziehen konnten,
kénnen wir vom Vertrag zuriicktreten. Wenn wir zu-
riicktreten, miissen Sie uns folgende Kosten erstatten:
Alle Kosten fiir drztliche Untersuchungen, die uns bei
der [—] Risikopriifung entstanden sind. Wenn Sie fiir
die verspitete Zahlung nicht verantwortlich sind, kon-
nen wir nicht zurilicktreten. Sie miissen uns aber nach-
weisen, dass Sie nicht verantwortlich sind.

Wenn wir Thren ersten oder einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig einziehen konnten und ein [—] Versiche-
rungsfall eintritt, erbringen wir keine Leistungen.
Uber diese Folge miissen wir Sie in folgender Weise
informieren:

— durch eine gesonderte Mitteilung in [—] Textform
oder

— durch einen auffilligen Hinweis im [—] Versiche-
rungsschein.

Wir miissen trotzdem leisten, wenn

— wir Sie nicht in der beschriebenen Weise infor-
miert haben oder

— Sie nicht verantwortlich sind, dass wir den Beitrag
nicht rechtzeitig einziehen konnten. Sie miissen
uns aber nachweisen, dass Sie nicht verantwortlich
sind.

(2) Wenn wir einen folgenden Beitrag nicht rechtzei-
tig von Threm Konto einziehen konnten, schicken wir
Ihnen eine Mahnung. Dies gilt auch fiir sonstige Be-
trage, die Sie uns schulden. Wenn Sie den angemahn-
ten Betrag nicht in den gesetzten Fristen zahlen, set-
zen wir die Leistungen herab wie bei einem Beitrags-
Stopp. Mehr dazu finden Sie in § 23.

Die Kosten fiir die Mahnung miissen Sie tragen. In
unserer Mahnung werden wir Sie auf die Rechtsfolgen
nach § 38 Versicherungsvertragsgesetz hinweisen.
Den genauen Wortlaut des Gesetzes finden Sie auf
folgender Seite im Internet:
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

§ 20 Welche Kosten sind in Ihren Beitrigen enthal-
ten?

(1) Beim Abschluss des Vertrags und wahrend Ihr
Vertrag lauft, entstehen Kosten. Die Kosten untertei-
len wir in
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— Abschluss- und Vertriebskosten und
— tibrige Kosten.
Diese Kosten sind bereits im Beitrag enthalten.

(2) Die Abschluss- und Vertriebskosten bendtigen wir
vor allem, um den Vermittler des Vertrags zu vergii-
ten und den Vertrag einzurichten. Wie hoch die Ab-
schluss- und Vertriebskosten genau in Euro sind, fin-
den Sie in Threm Produktinformationsblatt.

Bei dem Tarif BV10 berechnen wir die Abschluss-
und Vertriebskosten auf Basis der Summe der verein-
barten Beitrdge. Diese einmaligen Abschluss- und
Vertriebskosten betragen hochstens 2,5 %. Sie fallen
einmalig zu Beginn des Vertrags an und werden mit
den ersten Beitrdgen verrechnet. Das bedeutet: In der
Anfangsphase zahlen Sie Ihre Beitrdge vor allem

— um die einmaligen Abschluss- und Vertriebskosten
auszugleichen,

— fiir das versicherte [—] Risiko und
— fiir die iibrigen Kosten.

Daher steht in der Anfangsphase nur ein geringer Teil
des Beitrags zur Verfligung, um [—] Deckungskapital
zu bilden. Dieses Verfahren ist in § 4 der Deckungs-
riickstellungsverordnung geregelt. Den genauen Wort-
laut der Verordnung finden Sie auf folgender Seite im
Internet: www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

Bei dem Tarif BV11 oder bei einem einmaligen Bei-
trag, ziehen wir die Abschluss- und Vertriebskosten
sofort ab.

(3) Die iibrigen Kosten bendtigen wir zum Beispiel

— um Jhren Vertrag zu betreuen, solange Thr Vertrag
lauft und

— um lhren Vertrag zu verwalten.

Die tibrigen Kosten ziehen wir von jedem Beitrag ab.
Ab Rentenbeginn berechnen wir Verwaltungskosten
in Prozent der gezahlten Renten.

Den genauen Betrag der librigen Kosten und der darin
enthaltenen Verwaltungskosten finden Sie in Threm
Produktinformationsblatt.

§ 21 Welche Kosten konnen wir zusétzlich erhe-
ben?

(1) In folgenden Fillen berechnen wir Ihnen pauschal
zusitzliche Kosten:

— Sie zahlen den Beitrag nicht rechtzeitig und wir
setzen Thnen deshalb eine Frist oder senden Ihnen
eine Mahnung.

— Thre Bank gibt eine Lastschrift zuriick.

— Sie vereinbaren mit uns, die Beitrdge befristet aus-
zusetzen (Stundung).

— Sie beantragen, dass wir nicht gezahlte Beitrige
von Threm Guthaben abziehen.

— Sie beantragen, einen gestundeten Betrag in gleich-
mifBigen Raten auszugleichen.

Die genauen Betrige der zusétzlichen Kosten finden
Sie in Ihrem Produktinformationsblatt.

(2) Die Hohe der zuséitzlichen Kosten kann sich wih-
rend der Vertragsdauer dndern. Sie richtet sich nach
den Kosten, die bei uns durchschnittlich entstehen.
Die aktuelle Hohe der zusitzlichen Kosten teilen wir
Ihnen jederzeit gerne mit. Sie konnen uns nachweisen,
dass in Threm Fall keine zusétzlichen Kosten entstan-
den sind. Dann entfallen diese. Sie kdnnen uns auch
nachweisen, dass die zusétzlichen Kosten in Threm
Fall niedriger sein miissen. Dann setzen wir diese
herab.

F. UBERBRUCKUNG VON ZAHLUNGS-
SCHWIERIGKEITEN

§ 22 Wie konnen Sie Thre Beitrige befristet ausset-
zen (Stundung)?

(1) Wenn Sie voriibergehend Thre Beitrdge nicht zah-
len konnen, konnen Sie Ihre Beitrdge befristet ausset-
zen und spéter zahlen (Stundung).

Sie konnen mit uns vereinbaren, lhre Beitrdge bis zu
24 Monate ganz oder teilweise auszusetzen. Hierfiir
miissen Sie die Beitrdge fiir die ersten zwolf Monate
vollstindig bezahlt haben. Die vereinbarten Leistun-
gen dndern sich durch die Stundung nicht.

Die Stundung beginnt friihestens, wenn Ihr nichster
Beitrag fallig ist. Wir berechnen fiir eine Stundung
Zinsen. Die Hohe der Zinsen richtet sich nach den
Zinssdtzen, die zu Beginn der Stundung giiltig sind.
Die aktuellen Zinssétze teilen wir IThnen auf Anfrage
gerne mit.

In folgenden Féllen berechnen wir keine Zinsen:
— Sie sind arbeitslos,

— Sie befinden sich in der gesetzlichen Elternzeit
oder

— Sie sind erwerbsgemindert oder pflegebediirftig.

Als Nachweis bendtigen wir zum Beispiel einen Be-
scheid eines gesetzlichen Sozialversicherungstrigers
oder Versorgungswerks. Wenn keiner der genannten
Félle mehr zutrifft, miissen Sie uns dariiber informie-
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ren. Fiir die weitere Stundung berechnen wir dann
Zinsen.

(2) Wenn der vereinbarte Zeitraum fiir die Stundung
endet, informieren wir Sie liber die Hohe Thres Stun-
dungskontos. Sie konnen den offenen Betrag wie folgt
ausgleichen:

— Vollstindig in einem Betrag oder

— in  gleichméfligen Raten von  hochstens
48 Monaten. Die Raten konnen Sie jahrlich, halb-
jéhrlich, vierteljdhrlich oder monatlich zahlen.
Eine Rate muss mindestens 25 EUR betragen.

Sie sollten innerhalb eines Monats nach Erhalt unserer
Information beginnen, den offenen Betrag auszuglei-
chen. Sonst ziehen wir den offenen Betrag von Threm
Guthaben ab. Dadurch verringern sich die garantierten
Leistungen. Wenn das Guthaben nicht ausreicht, um
den offenen Betrag auszugleichen, beenden wir diesen
Vertrag.

Eine neue Stundung ist erst moglich, wenn Sie den
offenen Betrag vollstindig ausgeglichen haben.

§ 23 Wie konnen Sie Thre Beitriige stoppen?

(1) Wenn Sie Thre Beitrdge nicht zahlen kénnen, kon-
nen Sie Ihre Beitrdge stoppen (Beitragsfreistellung).
Sie miissen uns in [—] Textform mitteilen, wann der
Beitrags-Stopp beginnen soll. Er kann friithestens be-
ginnen, wenn Ihr nédchster Beitrag fallig ist.

Wenn Sie Thre Beitrdge nur teilweise stoppen wollen,
beachten Sie bitte Folgendes: Die verbleibende garan-
tierte Rente muss mindestens 600 EUR im Jahr betra-
gen.

(2) Wenn Sie Ihre Beitrdge stoppen, berechnen wir die
garantierten Leistungen neu. Grundlage ist Thr [—]
Deckungskapital zum Zeitpunkt, zu dem Sie Thre Bei-
trige stoppen. Auch wenn Sie keine Beitridge zahlen,
ziehen wir jéhrlich die {ibrigen Kosten (§ 20 Absatz 3)
von Threm Deckungskapital ab.

Bitte beachten Sie: Ein Beitrags-Stopp kann fiir Sie
Nachteile haben. In den ersten Jahren lhres Vertrags
steht nur ein geringer Teil des Beitrags zur Verfii-
gung, um [—] Deckungskapital zu bilden (siche § 20).
Deshalb ist zunichst nur ein geringes oder gar kein
Deckungskapital vorhanden, um eine neue garan-
tierte Rente zu berechnen. Auch in den folgenden
Jahren ist das Deckungskapital niedriger als Ihre
eingezahlten Beitrige. Wie hoch die garantierten
Leistungen nach einem Beitrags-Stopp sind, finden
Sie in [hrem [—] Versicherungsschein.

Wenn die neue garantierte Rente geringer ist als
600 EUR im Jahr, beenden wir den Vertrag. In diesem

Fall zahlen wir den [—] Riickkaufswert aus. Der
Riickkaufswert ist das [—] Deckungskapital Ihres
Vertrags, nachdem wir die [—] Stornogebiihr abgezo-
gen haben. Wie wir den Riickkaufswert berechnen,
finden Sie in § 25 Absatz 2.

G. GESTALTUNGSMOGLICHKEITEN

§ 24 Welche Gestaltungsmoglichkeiten haben Sie
nach Abschluss des Vertrags?

Wir bieten Thnen zahlreiche Moglichkeiten, den Ver-
trag den privaten und beruflichen Verdanderungen des
[—] Versicherten anzupassen.

Sie konnen unter bestimmten Voraussetzungen den
bestehenden Berufsunfihigkeitsschutz erweitern. Da-
bei fiihren wir keine neue [—] Risikopriifung durch.

Die Voraussetzungen finden Sie unter ,,Ausbaugaran-
tie“ und ,,Garantie zur Nachversicherung®. Die ge-
meinsamen Regelungen finden Sie unter ,, Allgemei-
nes zur Ausbaugarantie und Garantie zur Nachversi-
cherung®.

Ausbaugarantie

Mit der Ausbaugarantie kdnnen Sie Thren Berufsunfa-
higkeitsschutz im bestehenden Vertrag erweitern oder
einen neuen Vertrag abschlieBen. Wenn Sie die Aus-
baugarantie nutzen mochten, beachten Sie bitte Fol-
gendes:

— Dies muss innerhalb von fiinf Jahren nach dem
urspriinglichen Beginn des Vertrags geschehen.
Wenn der [—] Versicherte bei Beginn des Vertrags
junger als 15 Jahre war, gilt: Sie konnen die Aus-
baugarantie ausiiben, bis der Versicherte 20 Jahre
alt ist.

— Der Versicherte ist zu diesem Zeitpunkt nicht &lter
als 35 Jahre.

Garantie zur Nachversicherung

Mit der Garantie zur Nachversicherung konnen Sie
Ihren Berufsunfahigkeitsschutz erweitern, indem Sie
einen neuen Vertrag abschlieBen. Wenn Sie die Ga-
rantie zur Nachversicherung nutzen mochten, beach-
ten Sie bitte Folgendes:

— Die neue jahrliche Rente bei Berufsunfihigkeit
betrdgt hochstens 6.000 EUR und

— Der [—] Versicherte ist nicht alter als 50 Jahre,
wenn der neue Vertrag beginnt.

Sie konnen eine Nachversicherung innerhalb von

Seite 28 von 54



ALTE LEIPZIGER
Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit

N 4

ALTE LEIPZIGER

sechs Monaten nach Eintritt eines der folgenden Er-
eignisse beantragen: Der Versicherte

— heiratet oder ldsst eine Lebenspartnerschaft eintra-
gen,

— bekommt oder adoptiert ein Kind,

— lésst sich scheiden oder ldsst eine eingetragene
Lebenspartnerschaft auftheben,

— beginnt ein Studium,

— nimmt eine berufliche Tétigkeit auf, nachdem er
eine Berufsausbildung oder ein Studium abge-
schlossen hat,

— schlie3t eine akademische Weiterqualifikation ab
(zum Beispiel Facharztausbildung, Bachelor,
Staatsexamen); dies gilt fiir Akademiker, die eine
berufliche Tétigkeit ausiiben, die ihrer Ausbildung
entspricht,

— schlieBt eine Meisterpriifung erfolgreich ab,
— macht sich hauptberuflich selbstindig,

— wird als selbstandiger Handwerker von der Versi-
cherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung befreit,

— ist nicht mehr Pflichtmitglied in einem Versor-
gungswerk,

— verliert seine Anspriiche aus der betrieblichen Al-
tersversorgung ganz oder teilweise,

— kauft eine Immobilie, die er selbst oder fiir ge-
werbliche Zwecke nutzt und die mindestens
50.000 EUR kostet. Es geniigt auch, wenn er dafiir
ein Darlehen in derselben Hohe aufgenommen hat,

— berschreitet mit seinem jéhrlichen Einkommen
die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen
Rentenversicherung,

— erhélt nachhaltig ein hoheres Einkommen. Diese
Bedingung ist erfiillt, wenn

— der Versicherte nicht selbstindig ist,

— sein Bruttojahreseinkommen im Vergleich zum
Vorjahreseinkommen steigt und

— diese Steigerung mindestens 10 % betrigt.

— erwirtschaftet nachhaltig einen hdéheren Gewinn.
Diese Bedingung ist erfiillt, wenn

— der Versicherte selbstindig ist,

— sein durchschnittlicher Gewinn vor Steuern der
letzten drei Jahre gestiegen ist und

— diese Steigerung mindestens 30 % betrégt.

Hierfiir vergleichen wir die letzten drei Jahre
mit den drei davor liegenden Jahren.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Nachversicherung
erst nach Ablauf der sechs Monate beantragen, priifen
wir das [—] Risiko erneut.

Allgemeines zur Ausbaugarantie und Garantie zur
Nachversicherung

Fiir einen neuen Vertrag gelten die dann giiltigen Tari-
fe, Bedingungen und Steuerregelungen. Die Hohe des
Beitrags richtet sich danach, wie wir das [—] Risiko
beim letzten Vertrag eingestuft haben. Wenn wir dort
[—] Zuschldge oder Einschrankungen der Leistungen
vereinbart haben, gelten diese auch fiir den neuen
Vertrag. Sie konnen als neuen Vertrag aus folgenden
Vertragsarten wihlen: eine selbstindige Berufsunfa-
higkeitsversicherung oder eine Rentenversicherung
mit einer [—] BUZ.

Bitte beachten Sie: Wenn der Versicherte bei Ab-
schluss des Vertrags Schiiler, Student oder Hausfrau/
-mann war, gilt Folgendes: Die Hohe des Beitrags fiir
den neuen Vertrag richtet sich auch nach der Berufs-
gruppe des Versicherten. Hierbei beriicksichtigen wir
den ausgeiibten Beruf zum Zeitpunkt der Nachversi-
cherung.

Wenn Sie eine Rentenversicherung mit BUZ wéhlen,
beachten Sie bitte Folgendes: Wenn Ihr jdhrlicher
Beitrag flir den urspriinglichen und neuen Hauptver-
trag hoher als 12.000 EUR ist, priifen wir das Risiko
erneut. Zu dem Beitrag des Hauptvertrags zéhlen auch
die Beitrige fiir folgende Vertrage: Vertrdge, die Sie
in den letzten fiinf Jahren iiber die Ausbaugarantie
und Garantie zur Nachversicherung abgeschlossen
haben.

Fiir die Ausbaugarantie und die Garantie zur Nachver-
sicherung gelten folgende Voraussetzungen:

— Der [—] Versicherte ist nicht berufsunféhig.

— Wenn Sie Leistungen wegen Arbeitsunfahigkeit
vereinbart haben, darf der Versicherte nicht ar-
beitsunfahig sein.

— Wenn Sie bei einer BUZ eine Rente mitversichern,
betrigt diese mindestens 600 EUR im Jahr.

— Bei einer selbstindigen Berufsunfahigkeitsversi-
cherung betrdgt die neue jahrliche Rente mindes-
tens 1.800 EUR.

— Die gesamte jahrliche Berufsunfahigkeitsrente aus
allen bei uns bestehenden Versicherungen betragt
hochstens 30.000 EUR. Dazu zéhlt auch die neu
versicherte Berufsunfihigkeitsrente. Erhdhungen
aus der [—] Dynamik zdhlen nicht dazu.
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— Wenn Sie eine einmalige Leistung mitversichern,
ist das Verhiltnis zur neuen jihrlichen Rente nicht
hoher als bei dem urspriinglichen Vertrag.

— Wenn Sie eine Rente mitversichern, muss diese in
einem angemessenen Verhidltnis zum Einkommen
des Versicherten stehen. Das bedeutet: Die gesam-
te jahrliche Rente darf hochstens 70 % des letzten
jahrlichen Bruttoeinkommens betragen. Bei Selb-
standigen darf die gesamte jahrliche Rente hochs-
tens folgende Hohe haben: 70 % des durchschnitt-
lichen Gewinns vor Steuern der letzten drei Jahre.
Zur gesamten jdhrlichen Rente gehéren auch die
neu abgeschlossene Berufsunfdhigkeitsrente und
andere Absicherungen fiir den Fall einer Berufsun-
fahigkeit.

Fiir einen neu abgeschlossenen Vertrag konnen Sie

mit uns eine [—] Dynamik vereinbaren. Sie konnen

aulerdem ein neues Endalter fiir die Vertrags- oder

[—] Leistungsdauer festlegen. Dieses kann hdchstens

das Alter 67 des Versicherten sein und ist vom Beruf

abhingig. Bedingung: Sie haben bisher mit uns ein

Endalter von mindestens 60 Jahren vereinbart.

Fiir einen neuen Vertrag besteht keine weitere Aus-
baugarantie und Garantie zur Nachversicherung.

Die in § 3 genannten Folgen bei Verletzung der An-
zeigepflichten gelten auch fiir den neu beantragten
Versicherungsschutz.

Besonderheit zur Ausbaugarantie im bestehenden
Vertrag

Sie konnen Thren Berufsunfahigkeitsschutz nur dann
im bestehenden Vertrag erweitern, wenn Sie noch
Beitrdge zahlen. Wir berechnen den zusitzlichen Bei-
trag mit den [—] Rechnungsgrundlagen, die seit Be-
ginn des Vertrags gelten. Wir kdnnen hierfiir auch die
Rechnungsgrundlagen beriicksichtigen, die zum Zeit-
punkt der Erh6hung fiir die dann giiltigen Tarife gel-
ten.

Hinweis zu Vertrigen der betrieblichen Altersver-
sorgung

Die Ausbaugarantie und Garantie zur Nachversiche-
rung gelten nicht, wenn der Abschluss des Vertrags
mit einer [—] vereinfachten Risikopriifung erfolgt ist.
Dies gilt auch fiir Vertrdge aus einer betrieblichen
Altersversorgung, die Sie privat fortfiihren.

Garantierte Steigerung der Rente

Wenn Sie vereinbart haben, dass Thre Berufsunféhig-
keitsrente garantiert steigt, konnen Sie die Hohe dieser
Steigerung verringern. Sie konnen die Steigerung
auch ganz ausschlieBen. Das gilt nur in dem Zeitraum,
in dem Sie Beitrdge zahlen. Sie miissen uns diesen
Wunsch mindestens einen Monat vorher mitteilen.

Priifung der Berufsgruppe nach einem Berufs-
wechsel

Wenn der [—] Versicherte seinen Beruf wechselt,
konnen Sie die [—] Berufsgruppe priifen lassen. Dazu
miissen Sie uns den Berufswechsel in [—] Textform
mitteilen. Wenn wir die neue berufliche Tatigkeit des
Versicherten in eine giinstigere Berufsgruppe einstu-
fen, geschieht Folgendes:

— Nachdem Thre Mitteilung bei uns eingegangen ist,
sinkt der kiinftig zu zahlende Beitrag.

— Wir ermitteln den Beitrag mit den [—] Rechnungs-
grundlagen, die seit Beginn des Vertrags gelten.

— Vereinbarte [—] Zuschldge oder Einschrankungen
der Leistungen bleiben unverindert.

Bitte beachten Sie: Wir konnen eine Einstufung in
eine giinstigere Berufsgruppe von einer erneuten [— |
Risikopriifung abhéingig machen.

Wenn wir die neue berufliche Tétigkeit des Versicher-
ten nicht in eine gilinstigere Berufsgruppe einstufen,
gilt Folgendes: Die bisherige Berufsgruppe und der
bisherige Beitrag bleiben unverdndert. Wir konnen
den Versicherten nicht in eine ungiinstigere Berufs-
gruppe einstufen.

H. KUNDIGUNG DES VERTRAGS

§ 25 Wann konnen Sie Ihren Vertrag kiindigen
und welche Folgen hat dies?

(1) Sie konnen Ihren Vertrag zum Ende eines Monats
in [—] Textform kiindigen.

Wenn Sie nur teilweise kiindigen wollen, muss die
verbleibende garantierte Rente mindestens 1.800 EUR
im Jahr betragen.

(2) Wenn Sie kiindigen, zahlen wir Thnen den [—]
Riickkaufswert nach § 169 Versicherungsvertragsge-
setz aus. Den genauen Wortlaut des Gesetzes finden
Sie auf folgender Seite im Internet:

www.alte-leipziger.de/gesetzestexte. Der Riickkaufs-
wert ist das [—] Deckungskapital lhres Vertrags,
nachdem wir die [—] Stornogebiihr abgezogen haben.
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Wenn Sie Beitrdge nicht gezahlt haben, ziehen wir
diese vom Riickkaufswert ab.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie Ihren Vertrag kiindigen,
kann das fiir Sie Nachteile haben. In den ersten Jahren
Thres Vertrags steht nur ein geringer Teil des Beitrags
zur Verfligung, um [—] Deckungskapital zu bilden
(siche § 20). Deshalb ist zundchst nur ein geringes
oder gar kein Deckungskapital vorhanden, um

einen Riickkaufswert zu berechnen. Auch in den
folgenden Jahren ist das Deckungskapital niedri-
ger als lhre eingezahlten Beitrige. Wie hoch die
garantierten Riickkaufswerte sind, finden Sie in Threm
[—] Versicherungsschein.

ANHANG: ERKLARUNGEN VON FACHBEGRIFFEN

Abstrakte Verweisung

Der Verzicht auf die abstrakte Verweisung bedeutet, dass wir auch in folgen-
dem Fall leisten:

— Der [—] Versicherte konnte eine Tatigkeit aufgrund seiner Ausbildung
und Erfahrung ausiiben und

— diese Tétigkeit wiirde seiner bisherigen Lebensstellung entsprechen.

Arglist bedeutet, dass Sie oder der [—] Versicherte uns absichtlich tduschen.
Beispiel: Sie oder der Versicherte machen falsche Angaben, um Leistungen

Der Beitrag hingt wesentlich von dem bei Abschluss des Vertrags ausgetib-
ten Beruf des [—] Versicherten ab. Hierzu ordnen wir die Berufe in ver-
schiedene Berufsgruppen ein. Ubt der Versicherte einen gefihrlichen Beruf
aus, zahlen Sie einen hoheren Beitrag als in einem ungeféhrlichen Beruf.
Zum Beispiel ist der Beitrag fiir einen Dachdecker hoher als fiir einen kauf-

Sie entstehen wie folgt: In unserer Bilanz bewerten wir unsere Kapitalanla-
gen nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs. Wenn der Marktwert
unserer Kapitalanlagen hoher ist als deren Wert in unserer Bilanz, entstehen

Sie konnen eine Person bestimmen, die im [—] Versicherungsfall die Leis-
tungen erhalten soll. Dies miissen Sie tun, bevor der Versicherungsfall ein-
getreten ist. Diese Person nennen wir Begiinstigter.

Zusatzversicherung fiir den Fall einer Berufsunfahigkeit.

Das Deckungskapital ist eine rechnerische Grofle Ihres Vertrags. Wir bilden
das Deckungskapital aus den Beitragsteilen, die wir nicht fiir die Kosten und
das [—] Risiko der Berufsunfihigkeit bendtigen. Wir legen das Deckungska-
pital im [—] klassischen Vermodgen an. Das Deckungskapital verzinsen wir

Wenn Sie in Ihren Vertrag eine Dynamik eingeschlossen haben, erhdhen wir
automatisch jéhrlich Thren Beitrag. Dadurch steigen die vereinbarten Leis-
tungen. Das [—] Risiko priifen wir dabei nicht erneut.

Arglistig

aus dem Vertrag zu erhalten.
Berufsgruppe

mannischen Angestellten.
Bewertungsreserven

Bewertungsreserven.
Begiinstigter
BUZ
Deckungskapital

garantiert mit 0,9 % pro Jahr.
Dynamik
Erklirungen

Sind Mitteilungen, die auch einen rechtlichen Charakter haben kénnen. Zum
Beispiel: Anfechtungen, Kiindigungen, Mahnungen.

Seite 31 von 54



ALTE LEIPZIGER
Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit

N 4

ALTE LEIPZIGER

Fahrlassig

Gefahrerhebliche Umstinde

Grob fahrlassig

Juristische Person

Karenzzeit

Klassisches Vermogen

Leistungsdauer

Rechnungsgrundlagen

Rechnungszins

Risiko

Risikopriifung

Riickkaufswert

Sie handeln fahrldssig, wenn Sie die erforderliche Sorgfalt nicht beachten.

Sind fiir den Vertrag entscheidende Umsténde, um diesen iiberhaupt oder mit
dem beantragten Inhalt abzuschlieBen. Zum Beispiel: Alter, Beruf, Gesund-
heitszustand.

Sie handeln grob fahrldssig, wenn Sie die erforderliche Sorgfalt in besonde-
rem Maf nicht beachten. Mit anderen Worten: Sie haben nicht beachtet, was
jedem hétte einleuchten miissen.

Im Unterschied zu einer natiirlichen Person ist eine juristische Person zum
Beispiel: Eine Aktiengesellschaft (AG), eine Gesellschaft mit beschriankter
Haftung (GmbH), eine Personengesellschaft oder ein Verein.

Wenn Sie eine Karenzzeit vereinbaren, zahlen Sie fiir [hren Vertrag einen
geringeren Beitrag. Wihrend der Karenzzeit zahlen wir keine Berufsunfzhig-
keitsrente, obwohl der [—] Versicherte berufsunfahig ist.

Mit diesem beschreiben wir das klassische Sicherungsvermdgen, das in
§ 125 des Versicherungsaufsichtsgesetzes definiert ist. Den genauen Wort-
laut des Gesetzes finden Sie auf folgender Seite im Internet:
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte. Das klassische Vermdgen legen wir
zum Beispiel an in Grundstiicken, festverzinslichen Wertpapieren und
Schuldverschreibungen.

Wenn der [—] Versicherte berufsunféhig ist, zahlen wir unsere Leistungen
bis zum Ende der Leistungsdauer.

Sie dienen dazu, die Beitrdge und die Leistungen zu berechnen. Zu den
Rechnungsgrundlagen gehdren zum Beispiel die Annahmen dariiber, wie
sich folgende GroBen entwickeln: Das versicherte [—] Risiko, die Zinsen
und die Kosten.

Ist der Zinssatz, mit dem wir das [—] Deckungskapital garantiert verzinsen.
Wir garantieren fiir die gesamte Vertragsdauer einen Zinssatz von 0,9 % pro
Jahr.

Ist bei einer Berufsunfahigkeitsversicherung die Wahrscheinlichkeit, dass
der [—] Versicherte berufsunfiahig wird. AuBlerdem beinhaltet das Risiko
Annahmen dariiber, wann der Versicherte wieder einen Beruf ausiiben kann
oder wann er stirbt. Wir unterscheiden unsere Annahmen nicht nach dem
Geschlecht. Das Risiko erhoht sich auch dann, wenn der Versicherte im Be-
ruf oder in der Freizeit besonderen Gefahren ausgesetzt ist.

Wenn Sie den Vertrag beantragen, priifen wir das [—] Risiko des [—] Versi-
cherten. Dabei beriicksichtigen wir zum Beispiel Angaben zum Alter, Beruf,
dem aktuellen Zustand der Gesundheit und zu geféhrlichen Sportarten. Auf
dieser Grundlage entscheiden wir, ob und in welcher Form wir Ihren Antrag
annehmen.

Den Riickkaufswert zahlen wir aus, wenn Sie kiindigen. Wir berechnen ihn
auf Grundlage des § 169 des Versicherungsvertragsgesetzes. In Threm [—]
Versicherungsschein finden Sie die Riickkaufswerte, die wir bereits bei Ab-
schluss des Vertrags garantieren. Die Riickkaufswerte erhéhen sich zum
Beispiel, wenn wir [—] Uberschiisse und [—] Bewertungsreserven zuteilen.
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Riickstellungen

Riickstellung fiir Beitragsriick-
erstattung

Sachdienliche Auskiinfte

Schriftform

Steuerlich anséssig

Stornogebiihr

Sind Passivposten in der Bilanz, zu denen noch ungewiss ist, ob und in wel-
cher Hohe sie entstehen. Dies kann zum Beispiel Verbindlichkeiten, Verluste
oder Aufwendungen betreffen.

Ist eine versicherungstechnische Riickstellung in der Bilanz eines Versiche-
rers. Sie enthdlt den Wert der Anspriiche auf Beitragsriickerstattung der [—]
Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit. Dieser Riickstellung entnehmen
wir zum Beispiel die jihrlichen [—] Uberschussanteile, die wir den einzel-
nen Vertrdgen konkret zuteilen.

Sachdienlich sind Auskiinfte, die wir auch verlangen kdnnen, wenn wir zum
ersten Mal priifen, ob der [—] Versicherte berufsunfdhig ist. Dazu gehoren
alle Angaben, die wichtig sind, damit wir Anspriiche auf Leistungen feststel-
len und abwickeln konnen.

Wenn die Schriftform vorgeschrieben ist, miissen [—] Erkldarungen zum
Beispiel per Brief mit eigenhdndiger Unterschrift erfolgen. Die Schriftform
ist in § 126 des Biirgerlichen Gesetzbuches geregelt. Den genauen Wortlaut
des Gesetzes finden Sie auf folgender Seite im Internet:
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

Begriff aus dem Bereich der Doppelbesteuerungsabkommen: Ein Steuer-
pflichtiger ist in folgendem Staat steuerlich anséssig: Staat, in dem er seinen
Hauptwohnsitz hat und dem er deswegen aus der Sicht des Abkommens
zugeordnet wird.

Wenn Sie Thren Vertrag kiindigen, erheben wir eine Stornogebiihr. Die
Griinde dafiir sind Folgende:

— FEine Kiindigung fiihrt zu Kosten in der Verwaltung.
— Wir verlieren einen Teil des [—] Deckungskapitals.

— Teile der Abschluss- und Vertriebskosten sind mitunter noch nicht ge-
deckt.

— Das [—] Risiko iiber alle [—] Versicherten verschlechtert sich, weil
meistens nur gesunde Personen ihre Berufsunféhigkeitsversicherung kiin-
digen.

Wir berechnen die Stornogebiihr wie folgt: Sie betrdgt 15 % des Deckungs-
kapitals plus einem weiteren Betrag. Den weiteren Betrag berechnen wir so:
25 % des Deckungskapitals multipliziert mit dem Verhéltnis zwischen der
restlichen Dauer der Beitragszahlung und der restlichen Vertragsdauer.
Beispiel: Thr Deckungskapital betriagt 1.000 EUR. AuBlerdem hétten Sie noch
zehn Jahre Beitrdge zu zahlen bei einer verbleibenden Vertragsdauer von
ebenfalls zehn Jahren. Dann betrdgt die Stornogebiihr (1.000 x 15 %) +
((1.000 x 25 %) x 10/10) = 400 EUR. Fiir die Beitragszahlung und Vertrags-
dauer gelten jeweils die Zeitrdume, die wir bei Beginn des Vertrags verein-
bart hatten. Wie hoch die Stornogebiihr in Euro ist, sehen Sie in lhrem [—]
Versicherungsschein in der Liste der garantierten [—] Riickkaufswerte. Von
dem Riickkaufswert ziehen wir offene Beitrage ab.

Die Stornogebiihr muss angemessen sein. Dies miissen wir Ihnen nachwei-
sen, wenn Zweifel bestehen. Wenn Sie uns nachweisen, dass die Stornoge-
biihr in Threm Fall nicht angemessen ist, senken wir diese oder erheben sie
nicht.
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Textform

Uberschiisse

Uberschussanteil

Uberschusssatz

Unverziiglich

Verantwortlicher Aktuar

Vereinfachte Risikopriifung

Versicherter

Versicherungsfall

Versicherungsjahr

Versicherungsnehmer

Versicherungsschein

Vorsitzlich

Im Unterschied zur [—] Schriftform reicht fiir die Textform eine lesbare [—]
Erklarung. Diese muss auf einem dauerhaften Datentrager (zum Beispiel Fax
oder E-Mail) abgegeben werden. Die Textform ist in § 126b des Biirgerli-
chen Gesetzbuches geregelt. Den genauen Wortlaut des Gesetzes finden Sie
auf folgender Seite im Internet: www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

Sind Ertrdge, die wir zusitzlich erwirtschaften. Sie kommen zustande, wenn
wir bessere Ergebnisse erzielen als bei Beginn des Vertrags angenommen.
Zum Beispiel: Es treten weniger [—] Versicherungsfille ein als angenom-
men.

Ist der Anteil an den erwirtschafteten [—] Uberschiissen, den wir Ihrem Ver-
trag gutschreiben.

Anhand der Uberschusssitze ermitteln wir die Hohe der [—] Uberschussan-
teile fiir die einzelnen Vertridge. Wir legen diese jéhrlich neu fest und ver6f-
fentlichen sie im Geschéftsbericht.

Bedeutet nicht unbedingt ,,sofort, sondern ,,ohne schuldhaftes Zégern* oder
,,80 schnell wie eben moglich®.

Ist ein versicherungsmathematisch ausgebildeter Sachverstindiger. Jeder
Lebensversicherer muss einen Verantwortlichen Aktuar bestellen. Dieser
achtet insbesondere darauf, dass der Versicherer die Garantien gegeniiber
seinen [—] Versicherungsnehmern dauerhaft erfiillen kann.

Wir priifen das [—] Risiko auf der Grundlage weniger Fragen an den [—]
Versicherten. Oder wir verwenden eine so genannte einfache oder erweiterte
Dienstobliegenheitserkldrung. Dies ist zum Beispiel eine Erkldrung, dass der
Versicherte zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses seinen Dienst voll ausiibt.

Ist die Person, die wir im Hinblick auf die Risiken versichern. Der Versi-
cherte kann jemand anderes sein als der [—] Versicherungsnehmer.

Liegt vor, wenn ein Umstand eintritt, der eine Leistung durch uns auslost.
Zum Beispiel: der [—] Versicherte wird berufsunfahig.

Ein neues Versicherungsjahr beginnt immer mit dem Monat, fiir den wir das
Ende des Vertrags vereinbart haben. Das bedeutet: Das erste Versicherungs-
jahr kann weniger als zwolf Monate umfassen. Beispiel: Beginn des Vertrags
01.08., Ende des Vertrags 01.05. Dann umfasst das erste Versicherungsjahr
neun Monate, alle weiteren zwolf Monate.

Schlieft mit uns den Versicherungsvertrag. Er ist damit unser Vertragspart-
ner.

Ist eine Urkunde iiber unseren Versicherungsvertrag. Zu Beginn des Ver-
trags senden wir Thnen den Versicherungsschein. Er enthélt wichtige Daten
zu lhrem Vertrag. Zum Beispiel: das versicherte [—] Risiko, Beginn und
Ende des Vertrags. Bitte heben Sie den Versicherungsschein gut auf.

Vorsitzlich handelt, wer ein bestimmtes Ziel erreichen will, dabei die Um-
stinde seines Handelns kennt und die Folgen bewusst in Kauf nimmt.
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Zuschlige Konnen vereinbart werden, wenn der [—] Versicherte ein Leiden hat oder
ein geféhrliches Hobby ausiibt.
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Bedingungen fiir den vorlaufigen Versicherungsschutz

Druck-Nr. pm 2610 — 01.2017

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bieten [hnen einen vorldufigen Versicherungsschutz. Dieser beginnt bereits an dem Tag, an dem Sie einen
Antrag stellen. Die weiteren Regelungen finden Sie in diesen zuséitzlichen Bedingungen.

ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G.
Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel

§ 1 Wann beginnt und endet der vorliufige Versi-
cherungsschutz?

(1) Der vorldufige Versicherungsschutz beginnt mit
dem Tag, an dem Ihr Antrag oder Ihre Anforderung
eines Angebots bei uns eingeht. Damit Sie die Bedin-
gungen leichter verstehen kdnnen, sprechen wir im
folgenden Text nur noch von einem Antrag. Die Re-
gelungen gelten aber ebenfalls fiir eine Anforderung
eines Angebots.

(2) Der vorlaufige Versicherungsschutz endet, wenn
— der Versicherungsschutz Ihres Vertrags beginnt,
— Sie Ihren Antrag zuriicknehmen,

— Sie uns mitteilen, dass Sie am Abschluss des Ver-
trags kein Interesse mehr haben,

— Sie von Threm gesetzlichen Widerrufsrecht Ge-
brauch machen,

— Sie einer Abweichung des Versicherungsscheins
von lhrem Antrag widersprochen haben,

— wir den ersten Beitrag nicht einziehen konnten aus
Griinden, die Sie zu vertreten haben. Dasselbe gilt,
wenn Sie dem Einzug widersprochen haben. Auf
diese Rechtfolge weisen wir Sie durch gesonderte
Mitteilung in Textform oder durch einen auffalli-
gen Hinweis im Versicherungsschein hin.

(3) Sie konnen den Vertrag iiber den vorldufigen Ver-
sicherungsschutz fristlos kiindigen. Wenn wir kiindi-
gen, wird die Kiindigung erst nach Ablauf von zwei
Wochen nach Zugang wirksam.

§ 2 In welchen Fillen haben Sie einen vorlidufigen
Versicherungsschutz?

Wir bieten lhnen in folgenden Féllen einen vorldufi-
gen Versicherungsschutz:

— Thre Versicherung beginnt nicht spiter als drei
Monate, nachdem Sie den Antrag unterzeichnet
haben.

— Sie haben uns erlaubt, den Beitrag einzuziehen
oder Sie haben den ersten Beitrag bereits gezahlt.

— Sie haben es nicht von einer besonderen Bedin-
gung abhéngig gemacht, dass die gewihlte Versi-
cherung zustande kommt.

— Sie haben einen von uns angebotenen Tarif ge-
wahlt.

— Der [—] Versicherte ist noch keine 70 Jahre alt,
wenn er den Antrag unterzeichnet.

§ 3 Welche Leistungen bietet der vorliufige Ver-
sicherungsschutz?

(1) Der vorldufige Versicherungsschutz umfasst Leis-
tungen, die fallig werden, wenn der [—] Versicherte

— stirbt (siche Absatz 2),
— berufsunfédhig (siche Absatz 3) oder
— pflegebediirftig (siche Absatz 4) wird.

Bitte beachten Sie: Wir leisten nur, wenn Sie Versi-
cherungsschutz fiir diese Fille im Antrag gewéhlt
haben.

(2) Wenn der [—] Versicherte stirbt, zahlen wir
— die gewdhlte Leistung fiir den Todesfall und

— die 15fache Jahresrente, wenn Sie eine Hinterblie-
benen- oder Waisenrente gewéhlt haben.

Wir zahlen zusammen hochstens 180.000 EUR. Wenn
Sie einen hoheren Betrag beantragt haben, kiirzen wir
die Leistungen. Wenn Sie Leistungen als einmaligen
Betrag und Rentenzahlungen beantragt haben, teilen
wir die Leistungen auf. Dies geschieht im gleichen
Verhiltnis wie Sie dies im Antrag gewéhlt haben.

(3) Wenn der [—] Versicherte wiahrend der Dauer des
vorldufigen  Versicherungsschutzes  berufsunfdhig
wird, gilt: Sie miissen uns dies innerhalb von drei
Monaten ab Beginn der Berufsunfdhigkeit melden. In
diesem Fall zahlen wir Folgendes:
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— Die gewihlte Berufsunfahigkeitsrente und die ge-
wihlte einmalige Leistung. Wir zahlen jeweils
hochstens 21.000 EUR im Jahr. Bei der Rente zéhlt
die garantierte Steigerung der Rente dazu.

— Die Leistungen aus der Befreiung von der Zahlung
der Beitrdge oder aus der beitragsfreien Dynamik
erbringen wir nur, wenn

— der Vertrag zustande gekommen ist und
— solange der Vertrag nicht weggefallen ist.

Wir befreien Sie von der Zahlung der Beitrige
hochstens fiir einen Beitrag von 18.000 EUR im
Jahr.

Unsere Leistungen enden, wenn

— der Versicherte nicht mehr berufsunfahig ist,
— der Versicherte stirbt oder

— die vereinbarte [—] Leistungsdauer endet.

(4) Wenn der [—] Versicherte wihrend der Dauer des
vorldufigen Versicherungsschutzes pflegebediirftig
wird, gilt: Sie miissen uns dies innerhalb von drei
Monaten seit Beginn der Pflegebediirftigkeit melden.
In diesem Fall zahlen wir

— die gewihlte Pflegerente nach der festgestellten
Pflegestufe und

— die gewdhlte einmalige Leistung.

Wir zahlen jeweils hochstens 21.000 EUR im Jahr.
Dieser Betrag umfasst die jahrliche Pflegerente in der
Pflegestufe Il inklusive der garantierten Steigerung
der Rente.

(5) Wenn Sie hohere Leistungen beantragt haben, als
die in den Absétzen 2 bis 4 genannten Hochstbetrige,
kiirzen wir unsere Leistungen. Dies gilt auch, wenn
Sie bei uns mehrere Antrége fiir denselben [—] Versi-
cherten gestellt haben.

§ 4 In welchen Fillen leisten wir nicht?

(1) Die in IThren Vertragsunterlagen genannten Ein-
schrinkungen und Ausschliisse gelten auch fiir Leis-
tungen aus dem vorldufigen Versicherungsschutz.

(2) Wir leisten nicht bei [—] Versicherungsfillen
aufgrund von Umsténden,

— nach denen wir im Antrag fragen und

— von denen Sie oder der [—] Versicherte vor der
Unterzeichnung Kenntnis hatten,

— auch wenn diese im Antrag angegeben wurden.

Wir leisten trotzdem, wenn die Umstinde nicht die
Hauptursache fiir den Versicherungsfall waren.

(3) Wenn sich der [—] Versicherte [—] vorsitzlich
selbst totet, leisten wir nur, wenn uns Folgendes nach-
gewiesen wird: Die Geistestitigkeit des Versicherten
war bei seiner Handlung krankhaft gestort. Dies gilt
dann, wenn der Versicherte aufgrund dieser Storung
nicht in der Lage war, sich einen freien Willen zu
bilden.

(4) Wir leisten nicht, wenn der [—] Versicherungsfall
aus folgenden Griinden eingetreten ist:

— Der [—] Versicherte hat bei inneren Unruhen auf
Seiten der Unruhestifter teilgenommen.

— Der Versicherte wird bei kriegerischen Ereignissen
berufsunfahig, pflegebediirftig oder er stirbt.

Wir leisten trotzdem, wenn im Zusammenhang mit
kriegerischen Ereignissen einer der folgenden Falle
zutrifft:

1. Fall: Der Versicherte war
— auBlerhalb Deutschlands und

— nicht aktiv an den Ereignissen beteiligt.

[\

. Fall: Der Versicherte war

— auBlerhalb der Grenzen der NATO-Mitglied-
staaten und

— er hat an humanitiren Hilfeleistungen oder frie-
denssichernden MafBnahmen teilgenommen und

— die Teilnahme erfolgt als Mitglied der deut-
schen Bundeswehr, Polizei oder Bundespolizei
und

— der FEinsatz erfolgte mit einem Mandat der
NATO, UNO, EU oder OSZE.

(5) Wir leisten nicht, wenn der [—] Versicherte aus
folgenden Griinden berufsunfdhig oder pflegebediirf-
tig geworden ist:

— Der Versicherte hat [—] vorsitzlich ein Verbre-
chen oder Vergehen begangen. Hierzu zéhlt auch
der strafbare Versuch eines Verbrechens oder Ver-
gehens. Ausnahme: Bei fahrldssigen VerstoBen
und bei allen Delikten im Stra3enverkehr leisten
wir trotzdem.

— Der Versicherte hat die Krankheit oder den Verfall
der Krifte absichtlich herbeigefiihrt. Dies gilt auch,
wenn er sich absichtlich selbst verletzt hat oder
versucht hat sich zu toten. Ausnahme: Wir leisten
trotzdem, wenn die Geistestitigkeit des Versicher-
ten bei seiner Handlung krankhaft gestdrt war.
Dies gilt dann, wenn der Versicherte aufgrund
dieser Storung nicht in der Lage war, sich einen
freien Willen zu bilden. Dies miissen Sie uns arzt-
lich nachweisen.
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— Sie als [—] Versicherungsnehmer haben wider-
rechtlich gehandelt und dadurch vorsitzlich die
Berufsunfihigkeit oder Pflegebediirftigkeit des
Versicherten herbeigefiihrt.

— Der Versicherte ist durch Strahlen infolge von
Kernenergie berufsunfihig oder pflegebediirftig
geworden. Dies gilt nur, wenn die Strahlen das
Leben oder die Gesundheit zahlreicher Menschen
gefdhrden oder schddigen. Es muss eine deutsche
Behorde fiir Katastrophenschutz tétig geworden
sein, um diese Gefdhrdung abzuwehren oder zu
bekampfen. Statt der deutschen Behorde kann auch
eine vergleichbare Einrichtung eines anderen Lan-
des tétig geworden sein.

§ 5 Was kostet der vorlaufige Versicherungs-
schutz?

Fiir den vorldufigen Versicherungsschutz erheben wir
keinen Beitrag. Leisten wir aufgrund des vorldufigen

Versicherungsschutzes, behalten wir den Beitrag fiir
einen Zahlungsabschnitt ein. Haben Sie einen Einmal-
beitrag gewihlt, ist dies der einmalige Beitrag. Wir
berechnen Thnen jedoch nicht mehr als den Beitrag fiir
die in § 3 genannten Hochstbetrdge. Bereits gezahlte
Beitridge ziehen wir ab.

§ 6 Wie ist das Verhiltnis zum Hauptvertrag und
wer erhiilt die Leistungen?

(1) Wenn in diesen Bedingungen nichts anderes ver-
einbart ist, gelten die Bedingungen fiir den gewahlten
Hauptvertrag und die Zusatzversicherungen entspre-
chend.

(2) Haben Sie im Antrag einen [—] Begiinstigten
festgelegt, gilt dieser auch fiir Leistungen aus dem
vorldufigen Versicherungsschutz.

Anhang: Erklirungen von Fachbegriffen

Sie konnen eine Person bestimmen, die im [—] Versicherungsfall die Leis-
tungen erhalten soll. Dies miissen Sie tun, bevor der Versicherungsfall ein-
getreten ist. Diese Person nennen wir Begiinstigter. Sie konnen auch mehrere

Wenn der [—] Versicherte berufsunfahig ist, zahlen wir unsere Leistungen

Ist die Person, die wir im Hinblick auf die Risiken versichern. Der Versi-
cherte kann jemand anderes sein als der [—] Versicherungsnehmer.

Liegt vor, wenn ein Umstand eintritt, der eine Leistung durch uns auslost.
Zum Beispiel: der [—] Versicherte stirbt oder wird berufsunféhig.

SchlieBt mit uns den Versicherungsvertrag. Er ist damit unser Vertragspart-
ner des vorldufigen Versicherungsschutzes. Der Versicherungsnehmer ist
derjenige, der die Versicherung beantragt oder ein Angebot fiir eine Versi-
cherung angefordert. Der Versicherungsnehmer kann ein anderer als der [—]
Versicherte sein. Beispiel: Ein Arbeitgeber schlieit einen Vertrag auf das

Begiinstigter

Personen als Begiinstigte bestimmen.
Leistungsdauer

bis zum Ende der Leistungsdauer.
Versicherter
Versicherungsfall
Versicherungsnehmer

Leben eines Arbeitnehmers ab.
Vorsitzlich

Vorsitzlich handelt, wer ein bestimmtes Ziel erreichen will, dabei die Um-
stdnde seines Handelns kennt und die Folgen bewusst in Kauf nimmt.
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit dieser Steuerinformation erhalten Sie einen Uberblick iiber die wichtigsten steuerrechtlichen Regelungen zu
Ihrem Versicherungsvertrag. Die nachfolgenden Angaben beruhen auf den — zum Zeitpunkt des auf der Vorder-
seite angegebenen Stands — geltenden steuerrechtlichen Vorschriften, die wir nach bestem Wissen wiedergeben.
Keine Steuerausfiihrungen enthélt diese Information zu Versicherungen der Basisversorgung (gesetzlichen Ren-
tenversicherungen, landwirtschaftlichen Alterskassen, berufsstindischen Versorgungseinrichtungen und Basis-
renten nach § 10 Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa EStG)und zu Altersvorsorgevertragen nach
dem Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetz (Riester-Renten).

Wihrend der Vertragslaufzeit konnen Rechtsprechung und Anderungen von Gesetzen/Verordnungen Auswir-

kungen haben, die wir nicht beeinflussen kdnnen.

ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G.
Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel

A. EINKOMMENSTEUER

1. Private Versicherungen

1.1 Mindestvoraussetzungen

Aus steuerlicher Sicht ist von einem Versicherungs-
vertrag auszugehen, wenn insbesondere

— bei Rentenversicherungen das Langlebigkeitsrisiko
getragen wird, in dem u.a. bei konventionellen
Rentenversicherungen eine der Hohe nach betrag-
lich garantierte Rente, bei rein fondsgebundenen
Rentenversicherungen ein bezifferter garantierter
Rentenfaktor bzw. bei Hybrid-Rentenversiche-
rungen (Fonds- und konventionelle Anlage) ent-
sprechende Garantien konkret vereinbart ist/sind,

— bei Kapitallebensversicherungen ein nennenswer-
tes Todesfallrisiko (Mindesttodesfallschutz) abge-
sichert ist und

— ein vermogensverwaltender Versicherungsvertrag
nach § 20 Absatz 1 Nr. 6 Satz 5 EStG auszuschlie-
Ben ist.

Dies ist bei IThrem privaten Versicherungsvertrag ge-
geben, so dass je nach Art des Vertrags die folgenden
steuerlichen Regelungen Anwendung finden.

1.2 Auswirkungen des Investmentsteuergesetzes

Nach dem Investmentsteuerreformgesetz unterliegen
Investmentfonds ab dem 01.01.2018 mit bestimmten
Ertragen einer Korperschaftsteuer in Hohe von 15 %.

Betroffen sind vor allen Dividenden, Immobilienertra-
ge und Gewinne aus der VerduBerung von Immobili-
en, wenn diese aus Deutschland stammen. Dies be-
trifft auch die im Rahmen rein fondsgebundener oder
hybrider Versicherungen gehaltenen Anteile an In-
vestmentfonds.

Den Ausgleich einer eventuell daraus resultierenden
Steuerbelastung sieht das Einkommensteuergesetz bei
den Versicherungsleistungen vor, die zu den Einkiinf-
ten aus Kapitalvermogen (§ 20 EStG) gehoren.

Danach ist bei Kapitalzahlungen ein positiver Ertrag
in Hohe des Unterschiedsbetrags zwischen der Kapi-
talleistung und der Summe der auf sie entrichteten
Beitrige im Erlebensfall oder bei Riickkauf in Hohe
von 15 % steuerfrei bzw. ein daraus ermittelter negati-
ver Ertrag (Verlust) um 15 % zu kiirzen (§ 20 Ab-
satz 1 Nr. 6 Satz 9 EStG).

Hat der Steuerpflichtige zum Zuflusszeitpunkt des
Kapitals das 62. Lebensjahr vollendet und liegt der
Vertragsabschluss mindestens 12 Jahre zuriick, betrigt
der steuerpflichtige Ertrag bzw. Verlust die Hélfte des
nach dem vorherigen Absatz zu ermittelnden Unter-
schiedsbetrags.

Erfolgt die Anlage der Beitrdge nur teilweise in In-
vestmentfonds, wird die Steuerfreistellung bzw. Ver-
lustkiirzung nur auf den Teil des positiven bzw. nega-
tiven Ertrags angewendet, der aus der Fondsanlage
stammt.

Ist die Versicherungsleistung steuerfrei oder kommen
Renten zur Auszahlung, ergibt sich kein Ausgleich.

1.3 Rentenversicherungen

Konventionelle, fondsgebundene oder hybride Ren-
tenversicherungen mit und ohne Kapitalwahlrecht, die
nicht zur Basisversorgung bzw. zur betrieblichen Vor-
sorge zéhlen, gehdren nach den steuerrechtlichen Re-
gelungen zu den nicht forderbaren Kapitalanlagepro-
dukten. Die Beitrdge zu solchen Versicherungen sind
bei der Veranlagung zur Einkommensteuer nicht als
Sonderausgaben absetzbar.

Die Versicherungsleistung aus einem solchen Vertrag
wird wie folgt behandelt:
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— Kapitalleistungen im Todesfall (z.B. Beitragsriick-
gewihr, Uberschussleistung) sind im vollen Um-
fang einkommensteuerfrei (Ausnahme: bei entgelt-
lichen Erwerb — siehe zweiter Spiegelstrich Ab-
satz 8).

Kapitalleistungen im Erlebensfall (z.B. Ausiibung des
Kapitalwahlrechts, Kiindigung/Teilkiindigung vor
oder nach Rentenbeginn) gehdren zu den Einkiinften
aus Kapitalvermogen (§ 20 EStG). Sie sind in Hohe
des Unterschiedsbetrags (bei Fondsanlage sieche auch
Nr. 1.2) zwischen der Kapitalleistung und der Summe
der auf sie entrichteten Beitrdge als Ertrag
einkommensteuerpflichtig. Hat der Steuerpflichtige
zum Zuflusszeitpunkt das 62. Lebensjahr vollendet
und liegt der Vertragsabschluss mindestens 12 Jahre
zuriick, betrdgt der steuerpflichtige Ertrag die Halfte
des Unterschiedsbetrags.

— Auf den vollen steuerpflichtigen Ertrag ist die ab-
geltende Einkommensteuer (Abgeltungsteuer) nach
§ 32d EStG in Hohe von 25 % zuziiglich des dar-
auf entfallenden Solidarititszuschlags von 5,5 %
anzuwenden. Gehort der Steuerpflichtige einer
kirchensteuererhebenden  Religionsgemeinschaft
an, reduziert sich der Steuersatz wegen des Sonder-
ausgabencharakters der Kirchensteuer. Er betréigt
bei einem Kirchensteuersatz (Prozentsatz abhingig
vom Wohnsitz) von 8 % noch 24,51 % und bei 9 %
noch 24,45 %. Darauf fallen der Solidarititszu-
schlag von 5,5 % und die zutreffende Kirchensteu-
er an. Der Versicherer hat in gleicher Hohe die
Kapitalertragsteuer zuziiglich der Zuschlagsteuern
zu erheben und abzufiihren, so dass dieser Steuer-
einbehalt an der Quelle abgeltende Wirkung entfal-
tet. Steuerpflichtige miissen deshalb diese Einkiinf-
te nicht mehr in ihrer Einkommensteuererklarung
angeben. Sie haben aber das Recht die der Abgel-
tungsteuer unterliegenden Einkiinfte aus Kapital-
vermogen im Rahmen der Einkommensteuererkla-
rung zu erkldren, um z.B. einen bei der Erhebung
der Kapitalertragsteuer nicht genutzten Sparer-
Pauschbetrag oder Verlustabzug durch Neufestset-
zung der Abgeltungsteuer geltend zu machen. Au-
Berdem konnen sie im Zuge der Einkommensteuer-
erkldrung beantragen, dass sdmtliche Einkiinfte aus
Kapitalvermogen den allgemeinen einkommen-
steuerrechtlichen Regelungen zur Ermittlung der
tariflichen Einkommensteuer zu unterwerfen sind,
sofern dies zu einer niedrigeren Einkommensteuer
fiihrt (Glinstigerpriifung durch das Wohnsitzfi-
nanzamt). Sollte dies nicht der Fall sein, bleibt es
bei der erhobenen oder festgesetzten Abgeltung-
steuer.

Betrégt der steuerpflichtige Ertrag die Hélfte des Un-
terschiedsbetrags, ist vom Versicherer auf den vollen
steuerpflichtigen Ertrag die Kapitalertragsteuer zuziig-
lich der darauf entfallenden Zuschlagsteuern — wie im
vorherigen Absatz beschrieben — zu erheben und ab-
zufiihren. Diese Steuerbetrdge sind Vorauszahlungen
auf die personliche Einkommensteuer und werden auf
die im Rahmen der Veranlagung zu zahlenden Steuer-
betrdge angerechnet.

Wir sind gesetzlich verpflichtet die Kirchensteuer
automatisch mit der einbehaltenen Kapitalertragsteuer
(Abgeltungsteuer) und dem Solidarititszuschlag an
die Finanzverwaltung abzufiihren, wenn Sie Mitglied
einer kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft
sind. Dazu werden wir IThre Religionsgemeinschaft
und den Kirchensteuersatz in einem automatisierten
Verfahren beim Bundeszentralamt fiir Steuern abfra-
gen. Die Abfrage erfolgt anlassbezogen, also nur
dann, wenn es zur Erhebung von Kapitalertragsteuer
(Abgeltungsteuer) auf Kapitalertrige kommt.

Mochten Sie nicht, dass Thre Kirchensteuerdaten ab-
ruftbar sind, konnen Sie ihr gesetzliches Wider-
spruchsrecht zur Abfrage (Sperrvermerk) ausiiben.
Bitte verwenden Sie dafiir den amtlichen Vordruck
unter www.formulare-bfinv.de unter dem Stichwort
,Kirchensteuer”, sofern Sie dies im Zusammenhang
mit Ertrdgen aus anderen Kapitalvermdgen noch nicht
getan haben. lhre ausgefiillte und unterschriebene
Sperrvermerkserklérung sollte spatestens zwei Monate
vor der Anlassabfrage bei dem Bundeszentralamt fiir
Steuern eingegangen sein. Bis zu Threm Widerruf ist
damit die Ubermittlung Ihrer Religionszugehérigkeit
fiir die aktuelle und alle folgenden Abfragen gesperrt.
Erfolgt der Sperrvermerk rechtzeitig, werden auf un-
sere Abfrage keine Daten iibermittelt, so dass auch
keine Kirchensteuer von uns einbehalten wird. Bitte
beachten Sie, dass das Bundeszentralamt fiir Steuern
Ihr zustindiges Finanzamt iiber erfolgte Abfragen
informiert. Dieses Finanzamt ist dann gesetzlich ge-
halten, Sie aufzufordern, Angaben zur Kapitalertrag-
steuer (Abgeltungsteuer) zu machen um darauf dann
Kirchensteuer zu erheben.

Ergibt sich z.B. bei Kiindigung ein negativer Unter-
schiedsbetrag (Verlust), ist dieser nur mit positiven
der Abgeltungsteuer unterliegenden Kapitaleinkiinften
aus Privatvermdgen verrechenbar. Nicht verrechenba-
re Verluste diirfen jedoch in die folgenden Veranla-
gungsjahre vorgetragen werden und dort mit entspre-
chenden positiven Kapitaleinkiinften verrechnet wer-
den. Entsteht der negative Unterschiedsbetrag nach
Ablauf von 12 Jahren seit Vertragsabschluss und hat
der Steuerpflichtige zu diesem Zeitpunkt das
62. Lebensjahr vollendet, vermindert dieser Verlust
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die nach den allgemeinen einkommensteuerlichen
Regelungen zur Ermittlung der tariflichen Einkom-
mensteuer zu ermittelnden Einkiinfte aus Kapitalver-
mogen. Gleicht sich dieser Verlust nicht aus, ist der
Ausgleich mit anderen Einkunftsarten vorzunehmen.
Verbleibt danach ein nicht ausgeglichener Verlust, ist
dieser nach MafBigabe des § 10d EStG in anderen Ver-
anlagungszeitrdumen zu verrechnen.

Der Steuerabzug ist vom Versicherer ganz oder teil-
weise nicht vorzunehmen, wenn der Steuerpflichtige
dem Versicherer rechtzeitig einen Freistellungsauftrag
oder eine Nichtveranlagungsbescheinigung vorlegt.
Der Versicherer bescheinigt dem Steuerpflichtigen die
Ertrage oder Verluste und die abgefiihrten Steuerbe-
trage, so dass er diese Bescheinigung im Rahmen
seiner Einkommensteuererklarung einsetzen kann.

Ist bereits bei Vertragsabschluss absehbar, dass sich
bei Ablauf der Versicherung ein negativer Unter-
schiedsbetrag ergibt, besteht die Gefahr, dass bei Kiin-
digung bzw. bei Ablauf der Versicherung der negative
Unterschiedsbetrag nicht zum Verlustausgleich zuge-
lassen wird (fehlende Einkunftserzielungsabsicht). In
diesem Fall ist die Einkunftserzielungsabsicht vom
Steuerpflichtigen bzw. durch seinen steuerlichen Ver-
treter darzulegen.

Werden die Anspriiche auf die Versicherungsleistung
im Sinne des § 20 Absatz 1 Nr. 6 EStG (insbesondere
fiir Erlebens-, Todes-, Riickkaufsfall) vom steuer-
pflichtigen Anspruchsinhaber verduBlert (z.B. durch
Ubertragung, Abtretung, unwiderrufliches Bezugs-
recht), ist der VerduBerungsgewinn/-verlust im Rah-
men der Einkommensteuererkldrung zu erklaren. Er
ermittelt sich aus dem VerduBerungspreis abziiglich
der Summe der bis zum VerduBerungszeitpunkt ent-
richteten Beitrdge (Anschaffungskosten) und den Auf-
wendungen die unmittelbar durch die VerduBerung
entstanden sind. Lag bereits zuvor beim VerduBerer
ein Erwerb durch VerduBerung vor, gelten sowohl die
Erwerbsaufwendungen als auch die nach dem Erwerb
entrichteten Beitrdge als Anschaffungskosten. Der
Versicherer hat in diesen Fillen dem Wohnsitzfinanz-
amt des VerduBerers unverziiglich die VerduBerung
anzuzeigen und dem VerduBerer auf Verlangen eine
Bescheinigung iiber die Hohe der entrichteten Beitra-
ge auszustellen. Beim Erwerber treten beim entgeltli-
chen Erwerb der Versicherungsanspriiche die An-
schaffungskosten an die Stelle der vor dem Erwerb
entrichteten Beitrdge. Sie sind insoweit bei der Ermitt-
lung des Unterschiedsbetrages oder einer spiteren
VerduBerung im Rahmen der Einkommensteuererkla-
rung des Steuerpflichtigen anzusetzen, da der Versi-
cherer fiir die Ermittlung des Unterschiedsbetrags nur
auf die bekannte Summe der entrichteten Beitrige

zurlickgreifen kann. Bei Eintritt des versicherten Risi-
kos (Todesfall) ist der Unterschiedsbetrag in voller
Hohe als Einkunft aus Kapitalvermogen steuerpflich-
tig. Dies gilt nicht, wenn aus anderen Rechtsverhélt-
nissen entstandene Abfindungs- und Ausgleichsan-
spriiche arbeitsrechtlicher, erbrechtlicher oder famili-
enrechtlicher Art durch Ubertragung von Anspriichen
aus der Versicherung erfiillt werden. Der Versicherer
hat jedoch in diesem Fall keine Kapitalertragsteuer
zuziiglich der Zuschlagsteuern zu erheben und abzu-
fiihren.

Entnommene Vorauszahlungen auf die Versiche-
rungsleistungen, so genannte Policendarlehen, stellen
nach den Vereinbarungen steuerrechtlich Darlehen
dar, so dass die erbrachte Kapitalleistung keine Steu-
erpflicht auslost. Die Steuerpflicht entsteht erst im
Rahmen der Verrechnung des Policendarlehens mit
der Leistung im Erlebensfall oder bei Kiindigung/Teil-
kiindigung.

— Lebenslange Leibrenten unterliegen beim Steuer-
pflichtigen mit dem nach der Tabelle zu § 22 Nr. 1
Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG zu
ermittelnden Ertragsanteil als sonstige Einkiinfte
der Einkommensteuer. In die Ertragsanteilsbe-
steuerung sind auch sidmtliche Uberschussbeteili-
gungen einzubeziehen. Fiir die Hohe des Ertrags-
anteils ist das vollendete Lebensjahr der versicher-
ten Person bei Beginn der Rentenzahlung maBge-
bend.

— Rentenzahlungen, die durch Tod des Versicherten
in der Rentengarantiezeit bis zu deren Ende gezahlt
werden, sind auch fiir den Bezugsberechtigten
bzw. Rechtsnachfolger (in der Regel der Erbe) mit
dem Ertragsanteil des verstorbenen Versicherten
steuerpflichtig.

— Abgekiirzte Leibrenten aus einer Rentenversiche-
rung mit zeitlich befristeter Rentenzahlung (keine
Berufsunfihigkeits-, Erwerbsminderungs- oder
Waisenrenten) und echte Zeitrenten sind wie Teil-
kapitalauszahlungen im Erlebensfall mit den in
ihnen enthaltenen Ertrégen als Einkiinfte aus Kapi-
talvermogen (§ 20 EStG) steuerpflichtig. Bei den
Teilleistungen (= Renten) sind die anteilig entrich-
teten Beitrdge von dem jeweiligen Auszahlungsbe-
trag in Abzug zu bringen. Hierbei diirfen die ermit-
telten Beitrdge die jeweilige Teilleistung nicht
iibersteigen, wodurch ein negativer Unterschieds-
betrag nur bei der letzten Rentenzahlung anfallen
kann. Soweit einzelne Teilleistungen nach Ablauf
von 12 Jahren seit dem Vertragsabschluss und
nach Vollendung des 62. Lebensjahrs des Steuer-
pflichtigen ausgezahlt werden, betrdgt der steuer-
pflichtige Ertrag die Hélfte des Unterschiedsbe-
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trags. Die steuerliche Behandlung der Ertrdge oder
Verluste erfolgt nach den Ausfithrungen unter dem
zweiten Spiegelstrich Absitze 2 bis 9.

— Bei einer fondsgebundenen oder Hybrid-Renten-
versicherung stellt sowohl der Wechsel in einen
anderen Investmentfonds (Switchen) als auch das
Umschichten von Fondsanteilen in einen anderen
Investmentfonds (Shiften) wihrend der Vertrags-
laufzeit keinen steuerpflichtigen Zufluss dar. So-
fern bei Filligkeit der Versicherung eine Ubertra-
gung der Fondsanteile gewlinscht wird, ist als Ver-
sicherungsleistung der Riicknahmepreis anzuset-
zen, mit dem die Versicherungsleistung bei einer
Geldzahlung berechnet worden wire.

— Wird auf Grund der Ausiibung einer Pflegeoption
eine Pflegerente ab einem bestimmten Zeitpunkt
mitversichert und deren Finanzierung aus den vor-
handenen Deckungsmitteln der bestehenden Ren-
tenversicherung bestritten, liegt nach derzeitiger
steuerlicher Auffassung insoweit eine steuerpflich-
tige Entnahme (Teilkiindigung) im Sinne des zwei-
ten Spiegelstrichs Absétze 2 bis 8 vor. In gleicher
Hohe ist steuerlich ein geleisteter Beitrag gegeben,
der im Rahmen der Hochstbetrige fiir Vorsorge-
aufwendungen nach § 10 Absatz 4 EStG als Son-
derausgabe abzugsfihig ist. Die erbrachten Pflege-
renten sind nach § 3 Nr. 1 Buchstabe a EStG ein-
kommensteuerfrei.

1.4 Kapitallebensversicherungen

Kapitallebensversicherungen gehoren zu den nicht
forderbaren Kapitalanlageprodukten. Die Beitridge zu
solchen Versicherungen sind bei der Veranlagung zur
Einkommensteuer nicht als Sonderausgaben absetz-
bar.

Die Versicherungsleistung wird wie folgt behandelt:

— Kapitalleistungen im Todesfall sind im vollen Um-
fang einkommensteuerfrei (Ausnahme: bei entgelt-
lichen Erwerb — siehe Nr. 1.3 zweiter Spiegelstrich
Absatz 8).

— Kapitalleistungen im Erlebensfall oder bei Kiindi-
gung/Teilkiindigung gehdren zu den Einkiinften
aus Kapitalvermogen (§ 20 EStG). Sie sind in Ho-
he des Unterschiedsbetrags zwischen der Kapital-
leistung und der Summe der auf sie entrichteten
Beitrdge als Ertrag einkommensteuerpflichtig. Hat
der Steuerpflichtige zum Zuflusszeitpunkt das
62. Lebensjahr vollendet und liegt der Vertragsab-
schluss mindestens 12 Jahre zuriick, betrdgt der
steuerpflichtige Ertrag die Hélfte des Unterschieds-
betrags. Die steuerliche Behandlung der Ertrige

oder Verluste erfolgt nach den Ausfiithrungen unter
Nr. 1.3 zweiter Spiegelstrich Absétze 2 bis 8.

— Werden die Anspriiche auf die Versicherungsleis-
tung im Erlebens-, Todesfall oder bei Riickkauf im
Sinne des § 20 Absatz 1 Nr. 6 EStG vom steuer-
pflichtigen Anspruchsinhaber verduflert, gelten
ebenso die Ausfiihrungen zu Nr. 1.3 zweiter Spie-
gelstrich Absatz 8.

— Werden Policendarlehen gewéhrt, gelten ebenso
die Ausfiihrungen zu Nr. 1.3 zweiter Spiegelstrich
Absatz 10.

— Ist die Versicherung fondsgebunden, ist Nr. 1.2 zu
beachten.

1.5 Risikoversicherungen

Versicherungen, die nur fiir den Todesfall eine Leis-
tung vorsehen, sind unabhingig von ihrer Ausgestal-
tung stets steuerbegiinstigt. Die Beitrdge konnen bei
der Veranlagung zur Einkommensteuer im Rahmen
der Hochstbetrdage fiir Vorsorgeaufwendungen nach
§ 10 Absatz4 EStG als Sonderausgaben abgezogen
werden.

Leistungen aus Risikoversicherungen sind im vollen
Umfang einkommensteuerfrei. Dies gilt ebenso bei
verzinslicher Ansammlung der jihrlichen Uberschuss-
anteile sowie bei deren Anlage in Investmentfonds.

1.6 Berufsunfihigkeitsversicherungen

Berufsunfihigkeitsversicherungen sind unabhéngig
von ihrer Ausgestaltung steuerbegiinstigt. Die Beitra-
ge konnen bei der Veranlagung zur Einkommensteuer
im Rahmen der Hochstbetrage fiir Vorsorgeaufwen-
dungen nach § 10 Absatz 4 EStG als Sonderausgaben
abgezogen werden.

Geleistete Berufs- oder Arbeitsunfdahigkeitsrenten aus
der Berufsunfdhigkeitsversicherung sind nicht mit
dem vollen Rentenbetrag, sondern nur in Hohe des
nach der Tabelle zu § 55 Absatz 2 Einkommensteuer-
Durchfiihrungsverordnung zu ermittelnden Ertragsan-
teils einkommensteuerpflichtig. Danach wird der Er-
tragsanteil in Abhdngigkeit von der voraussichtlichen
Leistungsdauer mit dem in der Tabelle dazu vorgege-
benen Prozentsatz aus dem im Kalenderjahr geleiste-
ten Renten ermittelt.

Bei unbefristeten Berufsunfahigkeitsrenten bestimmt
sich die voraussichtliche ununterbrochene Leistungs-
dauer grundsitzlich nach der auf volle Jahre abgerun-
deten Zeitspanne zwischen dem Eintrittszeitpunkt der
Leistungspflicht und dem vertraglich vereinbarten
voraussichtlichen Leistungsende. Wird die Berufsun-
fahigkeitsrente befristet gewdahrt, ermittelt sich der
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Ertragsanteil nach dieser Dauer. SchlieB3t sich daran
eine erneut befristete Berufsunfahigkeitsrente unmit-
telbar an, wird der Ertragsanteil ab dem Zeitpunkt der
Verldngerung nach der neuen Gesamtlaufzeit der Ren-
te festgelegt.

Dahingegen ermittelt sich bei den Arbeitsunfihig-
keitsrenten die voraussichtliche ununterbrochene Leis-
tungsdauer nach der auf volle Jahre abgerundeten
Zeitspanne zwischen dem Eintrittszeitpunkt der Leis-
tungspflicht und dem voraussichtlichen Ende der Ar-
beitsunfahigkeit gemdfl der letzten im Kalenderjahr
ausgestellten Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung, be-
grenzt auf die maximale vertragliche Leistungsdauer.

Ist die Zeitspanne kleiner als zwei Jahre, betrdgt der
Prozentsatz fiir diese Renten 0 %, so dass sie insge-
samt einkommensteuerfrei sind. Werden wegen riick-
wirkend eingetretener Berufsunfdhigkeit in diesem
Zeitraum geleistete Arbeitsunfihigkeitsrenten mit den
Berufsunfihigkeitsrentenanspriichen verrechnet, sind
diese Renten steuerlich als geleistete Berufsunfahig-
keitsrenten zu behandeln.

Kapitalleistungen sind einkommensteuerfrei. Dies gilt
ebenso bei verzinslicher Ansammlung der jdhrlichen
Uberschussanteile sowie bei deren Anlage in Invest-
mentfonds.

1.7 Erwerbsminderungsversicherungen

Erwerbsminderungsversicherungen sind unabhéngig
von ihrer Ausgestaltung steuerbegiinstigt. Die Beitra-
ge konnen bei der Veranlagung zur Einkommensteuer
im Rahmen der Hochstbetrage fiir Vorsorgeaufwen-
dungen nach § 10 Absatz 4 EStG als Sonderausgaben
abgezogen werden.

Geleistete Erwerbsminderungsrenten sind nicht mit
dem vollen Rentenbetrag, sondern nur in Hohe des
nach der Tabelle zu § 55 Absatz 2 Einkommensteuer-
Durchfiihrungsverordnung zu ermittelnden Ertragsan-
teils einkommensteuerpflichtig. Danach wird der Er-
tragsanteil in Abhéngigkeit von der voraussichtlichen
Leistungsdauer mit dem in der Tabelle dazu vorgege-
benen Prozentsatz aus dem im Kalenderjahr geleiste-
ten Renten ermittelt.

Bei unbefristeten Erwerbsminderungsrenten bestimmt
sich die voraussichtliche ununterbrochene Leistungs-
dauer grundsitzlich nach der auf volle Jahre abgerun-
deten Zeitspanne zwischen dem Eintrittszeitpunkt der
Leistungspflicht und dem vertraglich vereinbarten
voraussichtlichen Leistungsende. Wird die Erwerbs-
minderungsrente befristet gewéhrt, ermittelt sich der
Ertragsanteil nach dieser Dauer. SchlieB3t sich daran
eine erneut befristete Erwerbsminderungsrente unmit-
telbar an, wird der Ertragsanteil ab dem Zeitpunkt der

Verldngerung nach der neuen Gesamtlaufzeit der Ren-
te festgelegt.

1.8 Pflegerentenversicherungen

Die Beitrdge konnen bei der Veranlagung zur Ein-
kommensteuer im Rahmen der Hochstbetriage fiir
Vorsorgeaufwendungen nach § 10 Absatz 4 EStG als
Sonderausgaben abgezogen werden.

Die Leistungen auf Grund des eingetretenen Pflege-
falls sind nach § 3 Nr. 1 Buchstabe a EStG einkom-
mensteuerfrei. Auch im Kiindigungs- oder Todesfall
sind die zu erbringenden Kapitalleistungen nicht ein-
kommensteuerpflichtig.

1.9 Zusatzversicherungen
Zu den Zusatzversicherungen zdhlen die

— Berufsunfiahigkeits-Zusatzversicherung

Erwerbsminderungs-Zusatzversicherung

Risiko-Zusatzversicherung

Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung

Waisenrenten-Zusatzversicherung.

Beitrdge fiir Zusatzversicherungen sind als Vorsorge-
aufwendungen steuerbegiinstigt, wenn der Versicherer
den auf die Zusatzversicherung entfallenden Beitrag,
den Uberschussanteil und die sonstige Leistung fiir
die Zusatzversicherung getrennt ausweist. Sie konnen
bei der Veranlagung zur Einkommensteuer im Rah-
men der Hochstbetrdge flir Vorsorgeaufwendungen
nach § 10 Absatz 4 EStG als Sonderausgaben abgezo-
gen werden.

Renten aus der Berufsunfihigkeits-Zusatzversiche-
rung bei Eintritt der Berufs- oder Arbeitsunfahigkeit,
aus der Erwerbsminderungs-Zusatzversicherung und
aus der Waisenrenten-Zusatzversicherung unterliegen
beim Steuerpflichtigen als abgekiirzte Leibrenten mit
dem nach der Tabelle zu § 55 Absatz 2 der Einkom-
mensteuer-Durchfithrungsverordnung zu ermittelnden
Ertragsanteil als sonstige Einkiinfte der Einkommen-
steuer; dies gilt auch fiir die Uberschussbeteiligung.
Der Ertragsanteil richtet sich hierbei nach der voraus-
sichtlichen Leistungsdauer. Bitte sehen Sie hierzu
auch die Ausfiilhrungen unter Nr. 1.6 Absatz 2 und
Nr. 1.7 Absatz 2 ein.

Lebenslange Leibrenten aus der Hinterbliebenenren-
ten-Zusatzversicherung unterliegen beim Steuerpflich-
tigen mit dem nach der Tabelle zu § 22 Nr. 1 Satz 3
Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG zu ermitteln-
den Ertragsanteil als sonstige Einkiinfte der Einkom-
mensteuer; dies gilt auch fiir die Uberschussbeteili-
gung. Der Ertragsanteil richtet sich hierbei nach dem

Seite 45 von 54



ALTE LEIPZIGER
Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit

N 4

ALTE LEIPZIGER

vollendeten Lebensjahr des Hinterbliebenen zum Ren-
tenbeginn.

Todesfall-Kapitalleistungen aus der Risiko-Zusatz-
versicherung sind einkommensteuerfrei, da sie keine
steuerpflichtigen Einnahmen nach § 20 Absatz 1 Nr. 6
EStG darstellen.

1.10 Dynamik- und Optionsrechte

Enthélt eine Lebensversicherung von Anfang an steu-
erlich zuldssige Dynamik- und/oder Optionsrechte,
sind die spéteren Dynamiken und die ausgeiibten Op-
tionsrechte entsprechend dem Grundvertrag einkom-
mensteuerlich zu behandeln.

1.11 Versorgungsausgleich

Wird ein Anspruch aus einem Versicherungsvertrag
der ausgleichspflichtigen Person im Rahmen des Ver-
sorgungsausgleichs beim Versicherer geteilt (interne
Teilung nach § 10 Versorgungsausgleichgesetz -
VersAusglG) oder auf einen anderen Versicherer
tibertragen (externe Teilung nach § 14 VersAusglG),
liegt insoweit keine steuerpflichtige Vertragsénde-
rung/Leistung in Hohe des Ausgleichswerts bei der
ausgleichpflichtigen Person vor. Ein Ausgleich des
iibertragenen Ausgleichswerts kann aber steuerlich zu
einem Neuvertrag mit den dann geltenden steuerlichen
Regelungen fiihren.

Der fiir die ausgleichsberechtigte Person aus der
Ubertragung der Anspriiche gebildete Versicherungs-
vertrag gilt als zum gleichen Zeitpunkt abgeschlossen
wie derjenige der ausgleichspflichtigen Person. Auf
den Versicherungsvertrag ist insoweit die steuerliche
Behandlung nach dem Gesetzesstand zum unterstell-
ten Abschlusszeitpunkt anzuwenden. Sind Beitridge
und Leistungen nicht auf den Versorgungsausgleich
zuriickzufiihren, gelten fiir diese die steuerlichen Re-
gelungen zum Vereinbarungszeitpunkt.

1.12 Vertragsinderungen

Sollte ein bestehender Vertrag auflerhalb der steuer-
lich zuldssigen Regelungen nach Nr. 1.10 geéndert
werden (z.B. Erhohung der Versicherungsbeitriage,
Erhohung der Versicherungssumme, Einschluss einer
Dynamik, Austausch der versicherten Person, Leis-
tung einer freiwilligen Zuzahlung), kann dies zu einer
unterschiedlichen Behandlung der Kapitaleinkiinfte
fithren (hilftige/volle Steuerpflicht der Ertrége). Bitte
informieren Sie sich deshalb bei Ihrem Steuerberater
oder bei uns, inwieweit die beabsichtigte Vertragsin-
derung die steuerliche Behandlung des Vertrags &n-
dert.

1.13 Steuerpflichtiger

Die als Sonderausgaben abzugsfahigen Beitrdge kann
nur der Steuerpflichtige geltend machen, der sie als
Versicherungsnehmer selbst aufgewendet hat. Bei
zusammen veranlagten Ehegatten/eingetragenen Le-
benspartnern kann der Ehegatte/eingetragene Lebens-
partner Beitragszahler sein.

Steuerpflichtig ist grundsétzlich der Versicherungs-
nehmer, sofern nicht eine andere Person wirtschaftli-
cher Eigentlimer des Anspruchs auf die steuerpflichti-
ge Versicherungsleistung ist. Wechselt die Person des
Versicherungsnehmers durch Gesamtrechts- oder
Einzelrechtsnachfolge, wird regelmiBig der Rechts-
nachfolger Steuerpflichtiger.

Mit der Einrdumung eines unwiderruflichen Bezugs-
rechts fiir die steuerpflichtige Versicherungsleistung
gilt grundsitzlich der unwiderrufliche Bezugsberech-
tigte als Steuerpflichtiger. Im Falle des widerruflichen
Bezugsrechts wird der Bezugsberechtigte erst mit
Eintritt des Ereignisses (Tod bzw. Ablauf) Steuer-
pflichtiger. Bei Vorliegen einer zivilrechtlich wirksa-
men Abtretung, Verpfindung oder Pfindung bleibt
grundsétzlich der Abtretende (Zedent) Steuerpflichti-
ger.

Leistungsbezieher, die im Ausland ansdssig sind, un-
terliegen mit ihren nach § 49 EStG steuerpflichtigen
Leistungen der beschrinkten Einkommensteuerpflicht.
Soweit ein Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung mit dem Anséssigkeitsstaat besteht, steht
Deutschland nur dann ein Besteuerungsrecht zu, wenn
Deutschland nach dem Abkommen zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung das Besteuerungsrecht aus-
driicklich zugewiesen wird.

1.14 Rentenbezugsmitteilungen

Der Versicherer hat unter Beachtung der Auslegungs-
vorschriften im Schreiben des Bundesministeriums
der Finanzen vom 07.12.2011 (BStBII S. 1223) die
im laufenden Kalenderjahr zugeflossenen Renten und
anderen Leistungen nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchsta-
be a und § 22 Nr. 5 EStG (sonstige Einkiinfte) jeweils
im Folgejahr bis spétestens zum letzten Tag des Mo-
nats Februar der zentralen Stelle der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund auf elektronischem Weg zu
iibermitteln (§ 22a EStG). Von dort werden die Daten
iiber die Landesfinanzbehorden an die zustindigen
Wohnsitzfinanzdmter weitergeleitet. Diese Rentenbe-
zugsmitteilung muss die Identifikationsnummer, den
Familiennamen, den Vornamen und das Geburtsdatum
des Leistungsempféangers, sowie den Betrag, den Zeit-
punkt des Beginns und Ende (soweit bekannt) der
Rente bzw. der sonstigen Leistungen beinhalten. Hat
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der Leistungsempfinger eine ausldndische Anschrift,
ist diese und seine Staatsangehdrigkeit zusdtzlich mit-
zuteilen. Dazu hat der Leistungsempfanger dem Ver-
sicherer die erforderliche Identifikationsnummer zur
Verfligung zu stellen. Geschieht dies nicht, darf der
Versicherer die Identifikationsnummer beim zuteilen-
den Bundeszentralamt fiir Steuern abfragen. Die Iden-
tifikationsnummer erhalten nach § 139a Abgabenord-
nung alle natiirlichen Personen, die nach einem Steu-
ergesetz steuerpflichtig sind.

Der Versicherer muss den Leistungsempfinger je-
weils dariiber unterrichten, dass die Leistungen der
zentralen Stelle mitgeteilt werden.

2. Betriebliche Versicherungen

2.1 Direktversicherungen

Nachstehende Ausfithrungen gelten auch dann, wenn
die Direktversicherung ganz oder teilweise durch Ent-
geltumwandlung finanziert wird.

Beitrdage zu Direktversicherungen sind beim Arbeitge-
ber als Betriebsausgaben abzugsfahig.

Anspriiche aus einer Direktversicherung sind vom
Arbeitgeber nicht zu aktivieren, soweit sie dem Ar-
beitnehmer oder seinen Hinterbliebenen auf Grund
des Bezugsrechts zugerechnet werden. Sind Ansprii-
che aus einer Direktversicherung ganz oder teilweise
dem Arbeitgeber zuzurechnen, miissen diese bei der
Gewinnermittlung durch Betriebsvermogensvergleich
aktiviert werden. Die Auszahlungen gehdren insoweit
zu den Betriebseinnahmen des Arbeitgebers. Auf die-
se ist vom Versicherer im Zuflusszeitpunkt, bezogen
auf den ermittelten Unterschiedsbetrag nach § 20 Ab-
satz 1 Nr. 6 EStG, vorab Kapitalertragsteuer zuziiglich
des Solidaritdtszuschlags und ggf. der Kirchensteuer
bei kirchensteuerpflichtigen Leistungsempféngern zu
erheben und abzufithren sowie zu bescheinigen. Bei
fondsgebundenen Direktversicherungen ist auf diesen
Unterschiedsbetrag die Teilfreistellung nach § 20
Absatz 6 Satz 9 EStG nicht anwendbar, da keine Ein-
kiinfte aus Kapitalvermogen gegeben sind (sieche auch
Nr. 1.2).

Der Arbeitgeber hat nach § 4 und 5 Lohnsteuerdurch-
fiihrungsverordnung (LStDV) besondere Aufzeich-
nungs- und Mitteilungspflichten zu erfiillen.

Nach § 4 Absatz 2 Nr. 7 LStDV hat er im Lohnkonto
fiir den nach § 100 EStG genutzten Forderbetrag die
dafiir vorliegenden Voraussetzungen anzugeben.

Zudem hat der Arbeitgeber nach § 5 Absatz 1 LStDV
fiir die Anwendung der Pauschalbesteuerung der Bei-
trdge nach §40b Absatz1 und2 EStG id.F. bis

31.12.2004 zusatzlich aufzuzeichnen, dass fiir den
Arbeitnehmer vor dem 01.01.2018 mindestens ein
Beitrag bei ihm oder einem Vorarbeitgeber pauschal
besteuert wurde. Verzicht der Arbeitnehmer deshalb
gegeniiber dem Arbeitgeber insoweit auf die Steuer-
freistellung der Beitrdge nach § 3 Nr. 63 EStG, ist die
Verzichtserkldrung ebenso im Lohnkonto zu erfassen.

AuBlerdem hat der Arbeitgeber dem Versicherer spé-
testens zwei Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs
oder nach Beendigung des Dienstverhiltnisses im
Laufe des Kalenderjahrs fiir den einzelnen Arbeitneh-
mer mitzuteilen, ob die geleisteten Beitrdge steuerfrei
belassen, pauschal oder individuell besteuert wurden.
Die Mitteilung kann unterbleiben, wenn der Arbeitge-
ber weil}, dass der Versicherer die zutreffende steuer-
liche Behandlung der Beitridge kennt. Trifft dies nicht
zu und erfolgt auch keine Mitteilung, hat der Versi-
cherer davon auszugehen, dass die Beitridge bis zu den
jeweils geltenden Hochstbetrdgen nach § 3 Nr. 63
EStG steuerfrei gestellt wurden. Damit sind die dar-
auf beruhenden Leistungen nach § 22 Nr. S Satz 1
EStG in voller Hohe steuerpflichtig und der Versi-
cherer hat dem Steuerpflichtigen im Auszahlungs-
fall die Leistungen entsprechend zu bescheinigen
(siehe Nr. 2.1.10).

2.1.1 Pauschalversteuerung der Beitrige nach
§ 40b EStG in der Fassung bis 31.12.2004
(a.F.)

Der inldandische Arbeitgeber kann die Beitrige zu
Direktversicherungen pauschal mit 20 % lohnversteu-
ern, wenn

— fir den versicherten Arbeitnehmer vor dem
01.01.2018 nachweislich mindestens ein Beitrag
durch den Arbeitgeber oder Vorarbeitgeber nach
§ 40b Absatz 1 und 2 EStG a.F. pauschal besteuert
wurde, welcher auf einer arbeitsrechtlichen Zusage
vor dem 01.01.2005 beruht oder beruhte,

— der Arbeitnehmer oder seine Hinterbliebenen (be-
liebige Personen) ganz oder teilweise bezugsbe-
rechtigt sind, eine Erlebensfallleistung (Kapi-
tal/Rente) frilhestens bei Zusagen vor dem
01.01.2012 nach Vollendung des 59. Lebensjahrs
bzw. bei Zusagen nach dem 31.12.2011 nach Voll-
endung des 61. Lebensjahrs (siche auch Nr. 2.1.10
Absatz 2) des Arbeitnehmers fillig wird (Ausnah-
me: Berufsgruppen, die iiblicherweise frither Al-
tersleistungen erhalten — z.B. Piloten),

— eine Versicherungsdauer von mindestens 5 Jahren
vereinbart ist (Ausnahme: bei Erfiillung des ar-
beitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes
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sowie bei Risiko-, Berufsunfahigkeits- oder Er-
werbsminderungsversicherungen),

— eine vorzeitige Kiindigung der Versicherung durch
den Arbeitnehmer ausgeschlossen wurde,

— eine Verfligung (Abtretung/Beleihung) iiber das
Bezugsrecht durch den Arbeitnehmer ausgeschlos-
sen ist,

— der Todesfallschutz bei Kapitallebensversicherun-
gen in jedem Versicherungsjahr mindestens 60 %
der Summe der nach dem Versicherungsvertrag fiir
die gesamte Versicherungsdauer zu zahlenden
Beitrdge (Beitragsteile fiir die Berufsunfahigkeits-
oder Erwerbsminderungs-Zusatzversicherung sind
nicht einzubeziehen) erreicht; bei Vertragen, die in
den ersten drei Jahren keinen Todesfallschutz vor-
sehen oder bei denen der Todesfallschutz in die-
sem Zeitraum stufenweise ansteigt, ist das Erfor-
dernis des Mindesttodesfallschutzes erfillt, wenn
bei Ablauf des Dreijahreszeitraums der Todesfall-
schutz mindestens 60 % der Beitragssumme be-
tragt,

— die Direktversicherung im Rahmen des ersten
Dienstverhéltnisses (auch bei geringfiigigen Be-
schiftigungsverhiltnissen oder Aushilfstétigkeiten)
abgeschlossen wurde (kein Lohnsteuerabzug nach
Steuerklasse VI),

— die vom Arbeitgeber zu zahlenden Beitrdge von
diesem als Versicherungsnehmer auch selbst ge-
geniiber dem Versicherer vertraglich geschuldet
werden,

— der Arbeitnehmer bei Beitragen zu Vertrégen, die
die Voraussetzungen des § 3 Nr. 63 EStG erfiillen,
zuvor schriftlich gegeniiber dem Arbeitgeber er-
klart hat, auf die Steuerfreistellung dieser Beitrige
nach § 3 Nr. 63 EStG fiir die Dauer des Dienstver-
hiltnisses zu verzichten; die Verzichtserklarung ist
bei einem Arbeitgeberwechsel bis zur ersten Bei-
tragsleistung zu erkléren,

— und soweit folgende Jahreshochstbetrige nicht
iiberschritten werden:

— bei ,,Einzel-Direktversicherungen* 1.752 EUR

— Dbei ,,aemeinsamen Direktversicherungen*
2.148 EUR, sofern der durchschnittliche Betrag
aller begiinstigten Arbeitnehmer 1.752 EUR nicht
iibersteigt und fiir den einzelnen Arbeitnehmer
nicht mehr als 2.148 EUR an pauschalbesteue-
rungsfahigen Beitrdgen erbracht werden,

— bei Ausscheiden des Arbeitnehmers aus dem
Dienstverhiltnis ein Vielfaches von 1.752 EUR

nach der Vervielfaltigungsregelung des § 40b Ab-
satz 2 Sétze 3 und 4 EStG a.F.

Auf die zu erhebende pauschale Lohnsteuer fillt der
Solidarititszuschlag und ggf. die (pauschale) Kirchen-
steuer an.

Werden die Beitrdge individuell nach den personli-
chen Verhiltnissen des Arbeitnehmers versteuert,
gelten hinsichtlich des Sonderausgabenabzugs der
Beitrdage die Ausfithrungen zu den privaten Versiche-
rungen.

2.1.2 Steuerfreistellung der Beitrige nach §3
Nr. 63 EStG in der Fassung ab 01.01.2018

Der inléndische Arbeitgeber hat auf Beitrdge zu Di-
rektversicherungen keine Steuerabziige vorzunehmen,
soweit die im Folgenden beschriebenen Gegebenhei-
ten vorliegen:

Beruhen nach dem 31.12.2017 policierte Direktversi-
cherungen auf vor dem 01.01.2005 erteilten Zusagen
(= Altzusagen), sind die Beitragsaufwendungen des
Arbeitgebers zugunsten der beschrinkt oder unbe-
schriankt steuerpflichtigen Arbeitnehmer lohn-/ein-
kommensteuerfrei, wenn die Direktversicherung ent-
sprechend der Zusage als

— Altersrentenversicherung mit oder ohne Berufsun-
fahigkeits-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebe-
nenschutz und mit oder ohne bedingungsgemaBer
Moglichkeit der Kapitalzahlung anstelle der Al-
tersrente, Auszahlung der Beitragsriickgewahr
zuziiglich Uberschussbeteiligung bei Tod vor Ren-
tenbeginn und Leistungen in Renten- und/oder
Kapitalform aus der Uberschussbeteiligung, den
Zusatzversicherungen und bei Tod innerhalb der
Rentengarantiezeit,

— Berufsunféhigkeits-/Erwerbsminderungsversiche-
rung mit bedingungsgemifBen Leistungen in Form
von Rente und/oder Kapital oder

— Risikoversicherung zugunsten der Hinterbliebenen
mit oder ohne Berufsunfahigkeits- bzw. Erwerbs-
minderungsschutz mit bedingungsgeméifen Leis-
tungen in Form von Kapital und/oder Rente

ausgestaltet ist.

Demgegentiiber ist es bei nach dem 31.12.2004 erteil-
ten Zusagen (= Neuzusagen) erforderlich, dass die
darauf beruhenden Direktversicherungen fiir die Al-
ters-, Hinterbliebenen-, Berufsunfdhigkeits- und Er-
werbsminderungsversorgung als Auszahlungsformen
vereinbarungsgemill Rentenzahlungen ohne oder mit
Auszahlung eines Kapitals in H6he von maximal
30 % des zum Beginn der Auszahlungsphase fiir die
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Bildung der Rente zur Verfiigung stehenden Kapitals
vorsehen. Die Moglichkeit, anstelle der Rente eine
einmalige Kapitalzahlung wéhlen zu konnen, steht der
Steuerfreiheit der Beitragsaufwendungen nicht entge-
gen.

Zusitzlich sind sowohl bei Altzusagen als auch bei
Neuzusagen die folgenden Voraussetzungen einzuhal-
ten:

— Die Altersleistung darf i.d.R. bei Altzusagen nicht
vor Vollendung des 59. Lebensjahrs bzw. bei Neu-
zusagen die nach dem 31.12.2011 erteilt werden
nicht vor Vollendung des 61. Lebensjahrs (siche
auch Nr. 2.1.10 Absatz 2) fillig werden (Ausnah-
me: Berufsgruppen, die iiblicherweise schon friiher
Altersleistungen erhalten — z.B. Piloten).

— Die Leistungsdauer einer Berufsunféhigkeits-,
Erwerbsminderungs(-Zusatz)versicherung ist so zu
wihlen, dass sie bis zum voraussichtlichen Entfal-
len der Versorgungsbediirftigkeit reicht (z.B. weil
die Zahlung einer Altersrente nahtlos anschlieft).

— Der Hinterbliebenenkreis des Versorgungsberech-
tigten ist auf dessen Ehegatten/eingetragenen Le-
benspartner, die Kinder im Sinne des § 32 Ab-
satz 3, Absatz4 Satz1 Nr.1 bis3 und Absatz 5
EStG sowie namentlich bezeichnete Pflege-/Stief-
kinder, fritheren Ehegatten/eingetragenen Lebens-
partner sowie Lebensgefdhrten zu beschrénken.
Lediglich die Auszahlung eines angemessenen
Sterbegeldes ist auch an andere Personen zuléssig.

— Es muss ein erstes Dienstverhéltnis bestehen. Dies
gilt auch bei geringfiigigen Beschiftigungsverhalt-
nissen oder Aushilfstitigkeiten. Dies ist nicht ge-
geben, wenn der Lohnsteuerabzug nach Steuer-
klasse VI erfolgte.

— Es darf sich nur um Beitrige handeln, die vom
Arbeitgeber als Versicherungsnehmer selbst ge-
schuldet und an den Versicherer geleistet werden.

— Die Arbeitnehmer diirfen bei Direktversicherungen
keine Verzichtserkldrung zugunsten der Pauschal-
besteuerung nach § 40b EStG a.F. gegeniiber ih-
rem Arbeitgeber erteilen. Sie gilt fiir die Dauer des
Dienstverhiltnisses (siche Nr. 2.1.1).

— Gesetzlich rentenversicherungspflichtige Arbeit-
nehmer konnen bei Entgeltumwandlung die nach
§ la Absatz3 Betriebsrentengesetz (BetrAVQG)
mogliche Forderung nach § 10a und Abschnitt XI
des Einkommensteuergesetzes (Riesterforderung)
verlangen, insoweit ist fiir diese Beitrdge § 3
Nr. 63 EStG nicht anwendbar. Diese Moglichkeit
kann nach Auffassung der Finanzverwaltung auf
alle anderen Fille der Entgeltumwandlung und

Arbeitnehmer ausgeweitet werden, die nicht unter
§ la Absatz 3 BetrAVG fallen, sofern der Arbeit-
geber zustimmt (siche Nr. 2.1.5).

— Das Kapitalwahlrecht fiir die Altersrente darf frii-
hestens ein Jahr vor Rentenbeginn und bei Hinter-
bliebenenleistungen im zeitlichen Zusammenhang
mit dem Tod des Versorgungsberechtigten ausge-
iibt werden.

— Der Hochstbetrag fiir die Steuerfreistellung der
Beitrdge nach § 3 Nr. 63 Satz 1 EStG betréagt fiir
den einzelnen Arbeitnehmer fiir jedes 1. Dienst-
verhiltnis im Kalenderjahr 8 % der Beitragsbemes-
sungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung
(West). Dieser Hochstbetrag vermindert sich um
die vom Arbeitgeber im Kalenderjahr nach § 40b
EStG a.F. pauschalbesteuerten Beitrige (siche
Nr. 2.1.1 dritt- und vorletzter Spiegelstrich).

Eine zeitanteilige Kiirzung der vorgenannten steuer-
freien Hochstbetrége ist nicht vorzunehmen, wenn das
Arbeitsverhéltnis nicht wiahrend des ganzen Kalender-
jahrs besteht oder nicht fiir das ganze Jahr Beitrige
gezahlt werden. Sie kdnnen auch erneut in Anspruch
genommen werden, wenn der Arbeitnehmer sie im
gleichen Jahr in einem vorangegangenen Dienstver-
hiltnis bereits ausgeschopft hat.

Soweit die Beitrdge den steuerfreien Hochstbetrag
iibersteigen, sind diese nach den Lohnsteuerabzugs-
merkmalen individuell zu versteuern. Fiir die indivi-
duell versteuerten Beitrdge kann eine Férderung durch
Sonderausgabenabzug und Zulage nach § 10a und Ab-
schnitt XI EStG in Betracht kommen, sofern die Di-
rektversicherung als Rentenversicherung zumindest
die Auszahlung einer Altersrente vorsieht.

Ruhte das erste Dienstverhéltnis z.B. wegen Elternzeit
und bezog der Arbeitnehmer im gesamten Kalender-
jahr von dem inléndischen Arbeitgeber keinen steuer-
pflichtigen Arbeitslohn, konnen Beitragsnachzahlun-
gen fiir solche Jahre in Hohe von bis zu 8 % der Bei-
tragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversi-
cherung (West) des Nachzahlungsjahrs zusétzlich zu
dem Regelhochstbetrag (siehe zuvor letzter Spiegel-
strich) vom Arbeitgeber steuerfrei gestellt werden (§ 3
Nr. 63 Satz 4 EStG). Voraussetzung ist, dass der ver-
sicherte Arbeitnehmer ein erstes Dienstverhéltnis bei
dem Arbeitgeber hat. Die Nachholungsmoglichkeit ist
auf insgesamt 10 Jahre begrenzt. Die Steuerfreistel-
lung ist auf arbeitgeberfinanzierte oder aus Entgeltum-
wandlung finanzierte Beitrdge anwendbar, sofern der
Arbeitnehmer nicht zugunsten der Pauschalbesteue-
rung der Beitrdge nach § 40b EStG a.F. auf die An-
wendung des § 3 Nr. 63 EStG verzichtet hat.
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Scheidet der Arbeitnehmer aus dem Dienstverhiltnis
aus, konnen durch den Arbeitgeber zusatzlich arbeit-
geber- und/oder arbeitnehmerfinanzierte Beitrdge
nach § 3 Nr. 63 Satz 3 EStG steuerfreigestellt werden
(Vervielfiltigungsregelung). Die Hohe des steuerfrei-
en Betrags ermittelt sich aus maximal 10 Dienst-
jahren, wobei ein angefangenes Dienstjahr voll rech-
net. Pro Dienstjahr sind 4 % der im Kalenderjahr der
Beendigung des Dienstverhéltnisses geltenden Bei-
tragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversi-
cherung (West) zugrunde zu legen. Dieser Hochstbe-
trag reduziert sich ggf. um die Beitrdge, die aus An-
lass des Ausscheidens nach den Voraussetzungen der
Nr. 2.1.1 nach § 40b Absatz2 EStG (siehe Nr.2.1.1
letzter Spiegelstrich) pauschal besteuert werden.

Die Vervielfiltigungsregelung nach § 3 Nr. 63 Satz 3
EStG ist bei Verzicht des Arbeitnehmers auf die An-
wendung der Steuerfreiheit der Beitrdge nach § 3
Nr. 63 EStG zugunsten der Pauschalbesteuerung der
Beitridge nach § 40b EStG a.F. fiir die Direktversiche-
rung nicht mdglich.

2.1.3 Sicherungsbeitrige des Arbeitgebers nach
§ 3 Nr. 63a EStG

Zusatzbeitrige des Arbeitgebers nach § 23 des Be-
triebsrentengesetzes sollen zwischen den Tarifver-
tragsparteien als Sicherungsbeitrag fiir reine Beitrags-
zusagen nach dem Sozialpartnermodell vereinbart
werden. Diese Arbeitgeberbeitrige vermindern das
steuerfreie Volumen fiir den einzelnen versicherten
Arbeitnehmer nach § 3 Nr. 63 EStG nur, wenn sie ihm
direkt gutschrieben bzw. zugerechnet werden. An-
sonsten bleiben sie im Zeitpunkt der Leistung des
Arbeitgebers nach § 3 Nr. 63a EStG steuerfrei.

2.1.4 Forderbetrag fiir Arbeitgeber zur betriebli-
chen Altersversorgung fiir Geringverdiener
nach § 100 EStG

Ab 01.01.2018 kann zusétzlich zu den zuvor beschrie-
benen Forderformen pro Kalenderjahr ein Forderbe-
trag flir jeden Arbeitnehmer mit geringem Einkom-
men genutzt werden. Der Forderbetrag ist ein staatli-
cher Zuschuss fiir Arbeitgeber, die fiir solche Arbeit-
nehmer im Kalenderjahr zusétzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn Beitrige an einen Pensions-
fonds, eine Pensionskasse oder fiir eine Direktversi-
cherung leisten.

Gefordert werden Beitrdge von mindestens 240 EUR
und hochstens 480 EUR im Kalenderjahr. Der Forder-
betrag betrdgt 30 % des Arbeitgeberbeitrags, also
mindestens 72 EUR bis 144 EUR im Kalenderjahr. Er
wird nach Leistung des begiinstigten Beitrags vom
Arbeitgeber im Rahmen des Lohnsteuerverfahrens

durch Verminderung der Lohnsteuer entnommen oder
es kommt bei zu geringer bzw. keiner abzufiihrender
Lohnsteuer mit der Lohnsteuer-Anmeldung zu einer
Erstattung durch das Betriebsstittenfinanzamt.

Hierfiir sind zum jeweiligen Zeitpunkt der Beitrags-
leistung folgende Forderbedingungen einzuhalten:

— Der Arbeitnehmer hat beim Arbeitgeber sein erstes
Dienstverhéltnis (Lohnsteuerklassen I-V oder bei
Lohnsteuerpauschalierung nach § 40a EStG durch
Bestimmung des Arbeitnehmers).

— Im Lohnzahlungszeitraum (LZR), in dem der Ar-
beitgeberbeitrag geleistet wird, darf der laufende
steuerpflichtige Arbeitslohn (regelméBig fortlau-
fender Arbeitslohn ohne sonstige Beziige wie z.B.
Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, steuerfreie Lohn-
bestandteile und pauschal besteuerter Arbeitslohn)
folgenden Betrag nicht iibersteigen:

LZR tdgl. | wochentl. | monatl. | jahrl.
Betrag | 73,34 | 513,34 2.200 | 26.400
EUR

— Der Arbeitslohn des Arbeitnehmers unterliegt im
LZR in Deutschland dem Lohnsteuerabzug.

— Der ausschlieBlich vom Arbeitgeber zuséitzlich
aufgewendete Beitrag betrdgt mindestens 240 EUR
im Kalenderjahr. Er kann einmal jéhrlich oder auch
unterjihrig erbracht werden.

— Die Alters-, Berufsunfihigkeits-, Erwerbsminde-
rungs- oder Hinterbliebenenleistungen sind in
Form einer Rente vorzusehen. Das Wahlrecht fiir
eine einmalige Kapitalzahlung ist zulédssig. Der
Hinterbliebenenkreis entspricht dem der Forderung
nach § 3 Nr. 63 EStG (siche Nr.2.1.2 Absatz 5
3. Spiegelstrich).

— Die Direktversicherungsbeitrdge diirfen nur pro-
zentual gleichbleibende laufende Vertriebskosten
enthalten.

Spitere Anderungen der Verhiltnisse, wie schwan-
kender bzw. steigender Arbeitslohn oder die unerwar-
tete Beendigung des Arbeitsverhiltnisses, fiihren zu
keiner riickwirkenden Korrektur des bisherigen For-
derbetrags. Dies gilt auch dann, wenn der Mindestbe-
trag von 240 EUR fiir dieses Kalenderjahr nicht mehr
erreicht wird.

In Féllen, in denen der Arbeitgeber bereits im Jahr
2016 einen zusitzlichen Arbeitgeberbeitrag geleistet
hat, ist der jeweilige Forderbetrag auf den Betrag be-
schriankt, den der Arbeitgeber {iber den Beitrag des
Jahrs 2016 hinaus leistet. Zahlte der Arbeitgeber in
2016 beispielsweise zusitzlich 200 EUR und erhdhte
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sich dieser begiinstigte Beitrag seither z.B. auf
240 EUR, betrdgt der Forderbetrag grundsitzlich
72 EUR (30 % von 240 EUR). Durch die Begrenzung
auf die Beitragserhohung von 200 EUR auf 240 EUR,
betragt der Forderbetrag tatsdchlich 40 EUR.

Die gewihrten Forderbetrige sind vom Arbeitgeber
ganz oder teilweise zuriick zu gewédhren, wenn und
soweit aus der Direktversicherung eine Riickzahlung
an ihn erfolgte.

Begiinstigte  zusétzliche Arbeitgeberbeitrige bis
480 EUR sind beim Arbeitnehmer nach § 100 Ab-
satz 6 EStG pro Kalenderjahr steuerfrei. Liegen die
Fordervoraussetzungen nicht vor, gehdren die Beitré-
ge zu den nach § 3 Nr. 63 EStG steuerfrei zu stellen-
den Beitrdgen.

2.1.5 Direktversicherungsbeitrige, fiir die der
Arbeitnehmer die Riesterforderung wiinscht

Der versicherte Arbeitnehmer kann wéhrend des Ar-
beitsverhiltnisses als unmittelbar Zulageberechtigter
die vom Arbeitgeber individuell versteuerten Beitrdge
oder die von ihm in entgeltlosen Zeiten selbst geleiste-
ten Beitrdge mit Altersvorsorgezulagen und den Son-
derausgabenabzug der Beitrage nach § 10a EStG for-
dern lassen. Ausgenommen sind aber Arbeitgeberbei-
trage, die vorrangig nach §§ 3 Nr. 63 oder 100 Ab-
satz 6 EStG steuerfrei zu stellen sind. AuBerdem kann
er bei Entgeltumwandlungsbeitridgen von seinem Ar-
beitgeber im Rahmen des § la Absatz3 BetrAVG
verlangen, dass die fiir die Riesterférderung notwendi-
ge individuelle Besteuerung der Beitrdge anstelle der
Steuerfreistellung nach § 3 Nr. 63 EStG erfolgt. Dar-
iiber hat der Arbeitnehmer den Versicherer ggf. iiber
den Arbeitgeber in Kenntnis zu setzen.

Der Versicherer teilt dem Arbeitnehmer und Arbeitge-
ber sodann mit, ob die Férderung moglich ist. Weitere
Einzelheiten werden auf Anforderung, in einer separa-
ten Information zur Verfiigung gestellt.

2.1.6 Steuerfreiheit des Ubertragungswertes bei
Arbeitgeberwechsel nach § 3 Nr. 55 EStG

Ubertragungsvereinbarungen im Sinne des § 4 Ab-
satz2 Nr. 2 und Absatz 3 des Betriebsrentengesetzes
(BetrAVG), die auf Grund des Arbeitgeberwechsels in
der Weise geschehen, dass die gesetzlich oder vertrag-
lich unverfallbare Direktversicherung aufgeldst und
der vorhandene Wert beim Folgearbeitgeber fiir eine
neue wertgleiche Zusage in Form der Direktversiche-
rung, Pensionskassenversicherung oder des Pensions-
fonds verwendet wird, 16sen beim Arbeitnehmer keine
Steuerpflicht in Hohe des Ubertragungswerts aus.

Die daraus resultierenden Leistungen gehoren steuer-
lich zu den Einkiinften, zu denen sie gehort hitten,
wenn eine Ubertragung nach § 4 BetrAVG nicht statt-
gefunden hitte (siche Nr. 2.1.10).

2.1.7 Steuerfreie Anwartschaftsiibertragung ohne
Arbeitgeberwechsel nach § 3 Nr. 55¢ EStG

Kommt es auf Veranlassung des Arbeitgebers wih-
rend des Dienstverhdltnisses des Arbeitnehmers zu
Anwartschaftsiibertragungen auf andere Triager von
Pensionsfonds, Pensionskassen oder Direktversiche-
rungen, 16st dies beim Arbeitnehmer im Zeitpunkt der
Wertiibertragung keinen steuerlichen Zufluss aus,
soweit keine Zahlung unmittelbar an ihn erfolgt (§ 3
Nr. 55¢ Satz 2 Buchstabe a EStG). Ebenso fiihrt das
beim neuen Tréager eingerichtete Vertragsverhiltnis
bei unverinderter Ubernahme der vertraglichen
Hauptpflichten (Versicherungssumme, Laufzeit oder
die abgesicherten biometrischen Risiken) steuerlich
nicht zu einer Novation fiir Ertrdge, die nach § 22
Nr. 5 Satz 2 EStG zu ermitteln sind.

2.1.8 Ubertragung von Direktversicherungen bei
Arbeitgeberwechsel nach dem Ubertra-
gungsabkommen

Wird die Direktversicherung nach den Regularien des
,Abkommen zur Ubertragung zwischen den Durch-
fiihrungswegen Direktversicherung, Pensionskasse
oder Pensionsfonds bei Arbeitgeberwechsel oder
vergleichbaren Ubertragungsregelungen mit den
gleichwertigen Versicherungsleistungen von dem
neuen Versorgungstriager des neuen Arbeitgebers wei-
tergefiihrt, fiihrt dies nicht zu einem lohnsteuerrechtli-
chen Zufluss beim Arbeitnehmer und Novationsfolgen
werden nicht ausgelost. Mit dem Abkommen werden
Ubertragungen innerhalb der genannten Durchfiih-
rungswege und auch durchfithrungswegiibergreifende
Ubertragungen unterstiitzt. Bei Pensionsfonds sind
jedoch Pensionspline ohne versicherungsférmige
Garantien gemiB § 236 Absatz 2 Versicherungsauf-
sichtsgesetz (VAG) vom Abkommen ausgenommen.

2.1.9 Versorgungsausgleich

Bei dem Versorgungsausgleich von Anwartschaften
oder laufenden Anspriichen aus einer Direktversiche-
rung der ausgleichspflichtigen Person erhilt die aus-
gleichsberechtigte Person die versorgungsrechtliche
Stellung eines aus dem Unternehmen ausgeschiedenen
Arbeitnehmers im Sinne des Betriebsrentengesetzes.

Die aus einer Direktversicherung zu iibertragenden
Anrechte in Hohe des Ausgleichswerts sind im Rah-
men des internen Versorgungsausgleichs nach § 10
Versorgungsausgleichgesetz (VersAusglG) sowohl fiir
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die ausgleichspflichtige als auch die ausgleichsberech-
tigte Person steuerneutral. Die spédteren Versorgungs-
leistungen des Ausgleichsberechtigten gehdren bei der
steuerlichen Behandlung in die Einkunftsart, die ohne
interne Teilung anzuwenden wire. Dies gilt auch bei
einer externen Teilung der Anrechte nach § 14 Vers-
AusglG, soweit das zu iibertragende Anrecht in eine
steuerlich gleichartig zu behandelnde Versorgung
eingebracht wird.

2.1.10Besteuerung der Leistungen beim Arbeit-
nehmer/Hinterbliebenen und Rentenbezugs-
mitteilungen

Leistungen (Rente oder Kapital) aus nach §§ 3 Nr. 63,
63a oder 100 Absatz 6 EStG geforderten Direktversi-
cherungen oder aus nach §§ 3 Nr.55b Satz 1 EStG
steuerfreien Ubertragungen sind in vollem Umfang als
sonstige Einkiinfte nach § 22 Nr. 5 Satz 1 EStG ein-
kommensteuerpflichtig.

Handelt es sich hingegen um Leistungen aus individu-
ell oder pauschal versteuerten Beitrédgen, sind sie wie
die gleichartigen Leistungen im Abschnitt ,,Private
Versicherungen™ zu behandeln. Es empfiehlt sich
deshalb, die kapitalbildende Direktversicherung min-
destens auf ein vollendetes 62. Lebensjahr des Versi-
cherten abzuschlieBen, damit die gilinstigere hilftige
Ertragsbesteuerung gemil3 Nr. 1.3 zweiter Spiegel-
strich greifen kann. Allerdings erfolgt vorab weder ein
Kapitalertragsteuer-, Solidaritdtszuschlags- und Kir-
chensteuerabzug noch greift die Abgeltungsteuer auf
steuerpflichtige Leistungen.

Soweit steuerpflichtige Leistungen oder Verluste an-
gefallen sind, erhilt der Steuerpflichtige fiir die Ein-
kommensbesteuerung im Folgejahr fir das abgelaufe-
ne Veranlagungsjahr eine entsprechende Mitteilung
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck.

Die steuerpflichtigen Einkiinfte werden im Rahmen
der Ermittlung der Einkommensteuer um den Wer-
bungskosten-Pauschbetrag nach §9a Satz1 Nr.3
EStG und ggf. den Altersentlastungsbetrag nach § 24a
EStG von Amts wegen gekiirzt.

Steuerpflichtig ist grundsitzlich der Leistungsempfan-
ger. Dies sind bei Direktversicherungen i.d.R. der
versicherte Arbeitnehmer oder seine Hinterbliebenen.

Der Versicherer hat im Falle steuerpflichtiger Leistun-
gen (Rente oder Kapital) eine entsprechende Mittei-
lung an die zentrale Stelle der Deutschen Rentenversi-
cherung Bund vorzunehmen (Rentenbezugsmitteilung
gemil § 22a EStG). Weiteres ist dazu unter Nr. 1.14
zu finden. Daneben ist dem Leistungsempfinger nach
§ 22 Nr. 5 Satz 7 EStG die steuerpflichtige Leistung
nach amtlichem Muster mitzuteilen.

Leistungsbezieher, die im Ausland ansdssig sind, un-
terliegen mit ihren nach § 49 EStG steuerpflichtigen
Leistungen der beschrinkten Einkommensteuerpflicht.
Dazu gehoren Direktversicherungsleistungen des in-
landischen Versicherers. Soweit ein Abkommen zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung mit dem Ansis-
sigkeitsstaat besteht, steht Deutschland nur dann ein
Besteuerungsrecht zu, wenn Deutschland nach dem
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
das Besteuerungsrecht ausdriicklich zugewiesen wird.

2.2 Riickdeckungsversicherungen

Die Beitrédge stellen fiir das Unternehmen Betriebsaus-
gaben dar, sofern der Abschluss des Versicherungs-
vertrags betrieblich veranlasst ist.

Das Unternehmen muss in seiner Bilanz die Versiche-
rung mit dem Deckungskapital bzw. bei der Uber-
schussverwendungsart ,,Investmentfonds® zusétzlich
die Fondsanteile mit deren Gegenwert aktivieren.
Fondsgebundene Lebensversicherungen sind ebenfalls
in Hohe des Gegenwertes der Fondsanteile zu aktivie-
ren. Wird eine Leistung aus der Riickdeckungsversi-
cherung ausgezahlt, fiihrt diese zu Betriebseinnahmen
des Unternehmens. Es erfolgt eine Verrechnung gegen
den aktivierten Riickdeckungsanspruch. Bei der Ge-
winnermittlung durch Einnahmen-/Uberschussrech-
nung erfolgt keine Aktivierung.

Der Versicherer hat auch bei Riickdeckungsversiche-
rungen eine zu erhebende Kapitalertragsteuer einzube-
halten und an das zustindige Finanzamt abzufiihren.
Die Abgeltungsteuer kommt nicht zur Anwendung.

Im Insolvenzfall des Arbeitgebers hat der versicherte
Versorgungsberechtigte bei beitragsorientierten Leis-
tungszusagen nach § 8 Absatz 3 BetrAVG das Recht,
eine dazu auf sein Leben abgeschlossene Riickde-
ckungsversicherung auf sich iibertragen zu lassen und
mit eigenen Beitrdgen fortzufiihren. Der Versorgungs-
berechtigte wird Versicherungsnehmer und Bezugsbe-
rechtigter. Die auf ihn iibertragenen Deckungsmittel
werden zum Ubertragungszeitpunkt nach § 3 Nr. 65
Satz 1 Buchstabe d EStG steuerfrei gestellt.

Die Besteuerung der spéteren Leistungen erfolgt nach
§ 22 Nr.5 EStG. Danach ist die Leistung aus dem
Ubertragungswert in voller Hohe zu versteuern, wiih-
rend die Leistungen aus eigenen Beitrigen wie die
gleichartigen Leistungen im Abschnitt ,,Private Versi-
cherungen® zu behandeln sind. Im Ubrigen treffen die
Ausfiihrungen unter 2.1.10 ebenso zu.

2.3 Teilhaberversicherungen

Schlieit eine Personengesellschaft eine Lebensversi-
cherung in Form der Teilhaberversicherung ab, sind

Seite 52 von 54



ALTE LEIPZIGER
Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit

N 4

ALTE LEIPZIGER

die Beitrdge bei der Gesellschaft nicht als Betriebs-
ausgaben abzugsfdahig, sondern als Entnahmen der
Gesellschafter zu behandeln. Der Anspruch auf die
Versicherungsleistung ist in der Steuerbilanz der Ge-
sellschaft nicht zu aktivieren. Demgegeniiber ist eine
betriebliche Veranlassung gegeben, wenn die Perso-
nengesellschaft anstelle ihres Gesellschafters einen
nicht beteiligten Arbeitnehmer oder auch einen Ge-
schéftspartner versichert, selbst aber bezugsberechtigt
ist.

Sofern eine Kapitalgesellschaft als Versicherungsneh-
merin, Beitragszahlerin und Anspruchsberechtigte
eine Lebensversicherung in Form der Teilhaberversi-
cherung abschlieBt, handelt es sich grundsétzlich um
einen betrieblichen Vorgang, der analog der Riickde-
ckungsversicherung (siehe Nr. 2.2) behandelt wird.

Wir empfehlen bei Teilhaberversicherungen einen
Steuerberater hinzuzuziehen.

B. ERBSCHAFTSTEUER

1. Allgemeines

Anspriiche oder Leistungen aus Lebensversicherungen
unterliegen der Erbschaftsteuer, wenn sie auf Grund
einer Schenkung des Versicherungsnehmers oder bei
dessen Tod als Erwerb von Todes wegen (z.B. auf
Grund eines Bezugsrechts oder als Teil des Nachlas-
ses) erworben werden. Der Versicherer hat in diesen
Féllen eine Anzeigepflicht gegeniiber dem zustdndi-
gen Erbschaftsteuerfinanzamt.

Erhélt der Versicherungsnehmer die Versicherungs-
leistung, ist sie nicht erbschaftsteuerpflichtig.

Ob sich eine Erbschaftsteuerschuld ergibt, ist von den
individuellen Verhiltnissen (z.B. den zur Verfiigung
stehenden Freibetrigen) abhéngig.

2. Leistungen aus Direktversicherungen an den
Arbeitnehmer

Erhélt der versicherte Arbeitnehmer die Leistung, ist
kein steuerpflichtiger Erwerb gegeben, da er durch das
eingerdumte Bezugsrecht als wirtschaftlicher Inhaber
der Leistung gilt. Im Todesfall des versicherten Ar-
beitnehmers sind die filligen Hinterbliebenenbeziige
beim tiiberlebenden Ehegatten/eingetragenen Lebens-
partner bzw. den Kindern grundsitzlich steuerfrei.
Dies gilt auch fiir entsprechende Hinterbliebene eines
nicht beherrschenden Gesellschafter-Geschéftsfiihrers
einer GmbH, soweit sie angemessen sind. Bei beherr-
schenden Gesellschafter-Geschéftsfiilhrern sind die
Hinterbliebenenbeziige stets erbschaftsteuerpflichtig.
Stehen anderen Personen Leistungen zu, héingt eine

Erbschaftsteuerschuld von den individuellen Verhalt-
nissen (z.B. den zur Verfiigung stehenden Freibetra-
gen) ab.

C. VERSICHERUNGSTEUER

Beitridge zu Lebensversicherungen sind nach § 4 Nr. 5
Versicherungsteuergesetz (VerStG) von der Versiche-
rungsteuer befreit, wenn der Versicherungsnehmer
seinen gewohnlichen Aufenthalt in Deutschland hat
(bzw. bei juristischen Personen der Sitz der Geschéfts-
leitung in Deutschland ist). Fiir Versicherungsnehmer,
die einem der iibrigen Mitgliedstaaten des Européi-
schen Wirtschaftsraums angehoren, ist ggf. die landes-
iibliche Versicherungsteuer von uns zu erheben.

D. UMSATZSTEUER

Bei den Versicherungen in den vorgenannten Ab-
schnitten sind die Beitrdge und Leistungen nach § 4
Nr. 10 Buchstabe a Umsatzsteuergesetz (UStG) von
der Umsatzsteuer befreit.

E. STEUERDATENAUSTAUSCH ZWISCHEN
STAATEN

Mit der zunehmenden Globalisierung kdnnen Steuer-
pflichtige immer leichter Anlagen iiber Finanzinstitute
auBerhalb ihres Anséssigkeitsstaats tdtigen, halten und
verwalten. Es soll deshalb bei den beteiligten Ver-
tragsstaaten im Rahmen des Steuerdatenaustauschs zu
Zins- und anderen Kapitalkonten (u.a. bestimmte Ver-
sicherungsvertriage) eine effektive Bekdmpfung der
grenziiberschreitenden Steuerhinterziehung und eine
effiziente Steuererhebung sichergestellt werden.

1. Meldepflichten nach dem Abkommen zwi-
schen Deutschland und den USA

Deutschland und die USA haben am 31. Mai 2013 ein
Abkommen zur Forderung der Steuerehrlichkeit bei
internationalen Sachverhalten geschlossen. Darin ver-
pflichten sich beide Staaten zum gegenseitigen auto-
matischen Informationsaustausch. Hierzu haben auch
Versicherer Daten zu erheben und nach amtlich vor-
geschriebenen Datensatz an das Bundeszentralamt flir
Steuern zu ibermitteln, das die erhaltenen Daten an
die zustindige Behorde der USA weiterleitet.

Um einen meldepflichtigen Versicherungsvertrag
handelt es sich immer dann, wenn dessen Versiche-
rungsnehmer mindestens eine in den USA einkom-
mensteuerpflichtige Person oder ein nicht US-ameri-
kanischer Rechtstrager ist, der von mindestens einer in
den USA einkommensteuerpflichtigen Person be-
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herrscht wird. Bei Filligkeit tritt an die Stelle des
Versicherungsnehmers die Person, die vertragsgemal
Anspruch auf Erhalt der Versicherungsleistung hat.
Zu den zu beschaffenden und auszutauschenden Infor-
mationen gehdren Name, Anschrift und US-amerika-
nische Steueridentifikationsnummer des Versiche-
rungsnehmers oder Anspruchsberechtigten auf die
Versicherungsleistung, Vertragsnummer und der Wert
der Versicherung zum Ende des Kalenderjahres oder
zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung.

Nach den Ausfithrungen des Abkommens miissen
aber nur riickkaufsfiahige Versicherungsvertrige und
Rentenversicherungsvertrige gemeldet werden, die
einen bestimmten Wert iibersteigen. Dies sind bei

— Bestandsvertrdgen (Vertragsabschluss vor dem
01.07.2014) mehr als 250.000 US-Dollar bzw.

— Neuvertrdgen (Vertragsabschluss nach dem
30.06.2014) mehr als 50.000 US-Dollar.

Fiir Meldezwecke sind alle von einer Person gefiihrten
Vertrdge zusammen zu fassen. Der Wert eines Vertra-
ges wird erstmals zum 30.06.2014 und danach jeweils
zum letzten Tag eines Kalenderjahres ermittelt. In
Bezug auf in Euro gefiihrte Vertrdge ist der von der
Deutschen Bundesbank verdffentlichte Referenzkurs
der Europdischen Zentralbank zum US-Dollar anzu-
setzen, der zum letzten Tag des Kalenderjahres ermit-
telt wird.

Es gehort zu Ihren Obliegenheiten, uns Anderungen
Ihres Status in Bezug auf eine US-amerikanische
Steuerpflicht mitzuteilen.

Hiervon ausgenommen sind Altersvorsorgepldne nach
§ 1 des Betriebsrentengesetzes und somit alle Durch-
filhrungswege der betrieblichen Altersversorgung.
Damit sind die in diesem Zusammenhang abgeschlos-

senen Riickdeckungsversicherungen und Direktversi-
cherungen von der Meldepflicht nicht betroffen.

2. Meldepflichten nach dem Finanzkonten-In-
formationsaustauschgesetz

Das Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz
(FKAustG) regelt mit Wirkung ab 01.01.2016 den
automatischen Informationsaustausch {iber steuerrele-
vante Daten nach dem ,,Common Reporting Standard
(CRS)“ in Deutschland. Damit werden nach diesem
Standard jéhrlich zu meldende Daten zum 30.09.eines
Jahrs fiir das vergangene Jahr zwischen den Steuerbe-
horden der Vertragsstaaten ausgetauscht.

Zu melden sind riickkaufsfahige Versicherungsvertra-
ge und Rentenversicherungsvertrdge ohne Summenbe-
schrinkungen. Um einen meldepflichtigen Vertrag
handelt es sich, wenn der Versicherungsnehmer eine
nicht in Deutschland einkommensteuerpflichtige Per-
son ist oder ein Rechtstréger ist, der von einer in ei-
nem Vertragsstaat anséssigen Person beherrscht wird.
Bei Filligkeit tritt an die Stelle des Versicherungsneh-
mers die Person, die vertragsgemidll Anspruch auf
Erhalt der Versicherungsleistung hat. Zu den zu be-
schaffenden und auszutauschenden Informationen
gehoren Name, Anschrift, Steueridentifikationsnum-
mer der betreffenden Person, Vertragsnummer und
der Wert des Vertrags zum Ende des Kalenderjahrs.

Altersvorsorgepldne nach den Durchfiihrungswegen
der betrieblichen Altersversorgung gemidl § 1 Be-
triebsrentengesetz sind von der Meldepflicht ausge-
nommen. Damit sind die in diesem Zusammenhang
abgeschlossenen Riickdeckungsversicherungen und
Direktversicherungen von der Meldepflicht nicht be-
troffen.
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Antrag auf Abschluss einer Versicherung

O Anforderung eines Angebotes

(siehe Erklirungen und Hinweise Ziffer I1.1.)

>

ALTE LEIPZIGER

ALTE LEIPZIGER
Lebensversicherung a.G.

Verbund-Vermittler-Nr. Vermittler

Versicherungsschein bzw. Angebot an
[x] Versicherungsnehmer O vermittler

auch Versicherter (VT)

Max Mustermann

Versicherungsnehmer (VN)
Titel, Vorname, Name
Strale, Nr.

PLZ, Ort
Geburtsdatum 0 1 0 1 1 9 8 8 Geburtsname
Staatsangehérigkeit [ deutsch und/oder

Telefon tagsiiber* Fax/E-Mail*

Herr [ Frau

Familienstand
Geburtsort

derzeit ausgeiibter Beruf Diplom-Betriebswirt (ab 90% Biirotitigkeit)

Zusitzliche Angabe bei Abschluss einer kapitalbildenden Lebensversicherung oder (fondsgebundenen) Rentenversicherung

Sind Sie auBierhalb Deutschlands steuerlich anséssig (eine spitere Anderung ist uns anzuzeigen)? [ ja (unbedingt alle Liinder mit zugehoriger Steuer-ID/TIN angeben)

Land

Land
O Land vergibt keine Steuer-ID/TIN

[ Steuer-ID/TIN ist beantragt, wurde jedoch noch nicht zugeteilt

[ nein
auslandische Steuer-ID/TIN

* freiwillige Angabe

auslandische Steuer-ID/TIN

Zusitzliche Angaben bei Absicherung von Berufsunfihigkeitsschutz, wenn VN auch VT

Berufsstellung [ selbstandiger [ Angestellter [ Beamter
[ Student Auszubildender [ Arbeitsuchender sonstige

AL-Berufsgruppe 14+

Anteil der Biirotitigkeit [1ab90% [Jab75%bis89% [bis74% [ keine

Ausbildung [ keine
[ studium, Fachrichtung

iberwiegend korperlich titig O ja [ nein

abgeschlossen O ja O nein O derzeit im Studium

O Berufsausbildung als

abgeschlossen [1ja [dnein [ derzeit in Ausbildung

Erklirung nach dem Geldwéschegesetz (Nicht erforderlich bei Berufsunfihigkeits- und Pflegerentenversicherungen, sonst bitte immer ausfiillen!)
I. Zu welchem Zweck wird der Versicherungsvertrag abgeschlossen (Mehrfachnennungen méglich)?

[ Altersvorsorge [ Berufsunfihigkeitsabsicherung

[ anderer Zweck

[ Hinterbliebenenversorgung

[ praxis- oder Firmengriindung [ Darlehensabsicherung

I1. Identifizierung des Versicherungsnehmers

Die Identifizierung des Versicherungsnehmers erfolgt iiber einen giiltigen Ausweis (Personalausweis, Reisepass). Bitte vollstiindige und lesbare Ausweiskopie beifiigen!

II1. Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten (Erlduterung siche Erkldrungen und Hinweise Ziffer I1.3.)

1. Hat Sie ein Dritter veranlasst, den Vertrag zu schlieen oder zahlt ein Dritter den Beitrag zu diesem Vertrag? Od ja

2. Ist dieser Dritte eine natiirliche Person? O ja
Titel, Vorname, Name
Anschrift

Geburtsdatum Geburtsort

[ nein (weiter bei IV.)

[ nein (Druckstiick pav 025 Abschnitt II ausfiillen und weiter bei I[V.)

Staatsangehérigkeit [ deutsch oder

Zusitzlich Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten bei einem Einmalbeitrag ab 100.000 EUR oder einem jihrlichen Beitragsaufwand ab 12.000 EUR
Die Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten erfolgt iiber einen giiltigen Ausweis (Personalausweis, Reisepass). Bitte vollstindige und lesbare Ausweiskopie beifiigen!

IV. Feststellung von politisch exponierten Personen (Erlduterung siehe Erklarungen und Hinweise Ziffer 11.4.)

Handelt es sich bei dem Versicherungsnehmer, dem etwaigen wirtschaftlich Berechtigten oder dem etwaigen Bezugsberechtigten um eine politisch exponierte Person, ein Familien-

mitglied oder eine ihr bekanntermaflen nahestehende Person? O ja (Druckstiick scp 515 fiir die betreffende Person ausfiillen) [ nein
V. Zusitzliche Angaben bei einem Einmalbeitrag ab 250.000 EUR oder einem jéihrlichen Beitragsaufwand ab 60.000 EUR
Woraus wird der Beitrag finanziert (Mehrfachnennungen méglich)? Bitte immer Nachweise beifiigen.
[ Einkommen/Gewinn: Wie hoch war das jéhrliche Bruttoeinkommen bzw. der Gewinn vor Steuern des VN in den letzten 3 Jahren?
Unbedingt auch ausgeiibten Beruf im Abschnitt Versicherungsnehmer angeben.
Jahr 20 EUR  Jahr20 EUR  Jahr20 EUR
[ Erbschaft | Kapitalvermdgen ] Ablaufleistung aus einer Versicherung [ andere Herkunft
Versicherter (VT) O Herr O Frau * freiwillige Angabe
Titel, Vorname, Name
Strafle, Nr.
PLZ, Ort Familienstand
Geburtsdatum Geburtsname Geburtsort

Staatsangehorigkeit [ deutsch und/oder

Telefon tagsiiber* Fax/E-Mail*
Zusitzliche Angaben bei Absicherung von Berufsunfihigkeitsschutz
Berufsstellung [ Selbstindiger [ Angesteliter [ Beamter

[ student Auszubildender [ Arbeitsuchender [ sonstige

derzeit ausgetibter Beruf

AL-Berufsgruppe

Anteil der Biirotatigkeit Odab90% [ab75%bis89% [bis74% [ keine

[ keine

Ausbildung
[ Studium, Fachrichtung

iberwiegend korperlich titig O ja [ nein

abgeschlossen [ja [dnein [ derzeit im Studium

[ Berufsausbildung als

abgeschlossen [ja [dnein [ derzeit in Ausbildung

Mitversicherter (MV) bei Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung

Titel, Vorname, Name

O Herr O Frau

Geburtsdatum

(Steuer-ID = Steuer-Identifikationsnummer)
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Versicherungsdaten

[X] siehe Anlage »Technische Datencvom 1 9 0 1 2 0 1 8 Bitte immer beifiigen!

SEPA-Lastschriftmandat (Unbedingt erforderlich!)

[ Konto fiir die fillige Rente

Ich ermichtige die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G., Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel (Glaubiger-Identifikationsnummer DE84ZZ700000082459), Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. auf mein Konto gezogenen Last-

schriften einzulosen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut

vereinbarten Bedingungen.

IBAN (Hinweis: deutsche IBAN hat 22 Stellen) oder deutsche Konto-Nr. (kein Sparkonto)

Name und Ort des Kreditinstituts

Vorname, Name, Anschrift Kontoinhaber, wenn nicht VN

Ort, Datum

BIC oder deutsche BLZ des Kreditinstituts

Unterschrift Kontoinhaber, wenn nicht VN

Bezugsrecht (nicht bei Basisrentenversicherungen) Bezugsberechtigt ist im Versicherungsfall fiir Versicherungsleistungen einschlieBlich Uberschiisse:

bei Ablauf der Versicherung bzw. Erleben des Rentenbeginns, bei Berufs-/Arbeitsunfa-
higkeit und bei Pflegebediirftigkeit

[ der Versicherungsnehmer [ der Versicherte

[ der namentlich bezeichnete Empfinger, Geburtsdatum

bei Tod des Versicherten

O der Versicherungsnehmer

[ der Ehegatte/eingetragene Lebenspartner des Versicherten zum Zeitpunkt seines Todes
[ der namentlich bezeichnete Empfinger, Geburtsdatum

Belehrung zur Anzeigepflichtverletzung — Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG iiber die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir Thren Versicherungsantrag bzw. Ihre Angebotsanforderung ordnungsgemaf
priifen konnen, ist es notwendig, dass Sie die gestellten Fragen wahrheitsgemaf und
vollstidndig beantworten. Es sind auch solche Umstéinde anzugeben, denen Sie nur geringe
Bedeutung beimessen.

Angaben, die Sie nicht gegeniiber dem Versicherungsvermittler machen mochten, sind
unverziiglich und unmittelbar gegeniiber der

ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G., Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel
schriftlich nachzuholen.

Bitte beachten Sie, dass Sie IThren Versicherungsschutz gefihrden, wenn Sie unrichtige
oder unvollstindige Angaben machen. Néhere Einzelheiten zu den Folgen einer Verlet-
zung der Anzeigepflicht konnen Sie der nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe IThrer Vertragserklirung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahr-
erheblichen Umstidnde, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgeméf und
vollstindig anzuzeigen. Kommen nach Antragstellung bzw. Angebotsanforderung erst-
mals weitere gefahrerhebliche Umstinde (z.B. Krankheiten, Unfallfolgen oder korperliche
Schéden) hinzu, besteht dafiir keine Anzeigepflicht.

‘Wenn wir nach Threr Vertragserklarung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach ge-
fahrerheblichen Umstidnden fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. In
diesem Fall sind auch neu hinzugekommene gefahrerhebliche Umsténde anzeigepflichtig.
‘Welche Folgen kdnnen eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt
wird?

1. Riicktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, konnen wir vom Vertrag zuriicktreten.
Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrléssigkeit vor-
liegt.

Bei grob fahrlissiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Riicktrittsrecht, wenn
wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstidnde, wenn auch zu ande-
ren Bedingungen, geschlossen hitten.

Im Fall des Riicktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erkldren wir den Riicktritt nach
Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie
nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand

weder fiir den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles

noch fiir die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht
urséchlich war. Unsere Leistungspflicht entfillt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arg-
listig verletzt haben.
Bei einem Riicktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwer-
den der Riicktrittserkldrung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. Zusétzlich haben Sie
Anspruch auf die Auszahlung eines ggf. vorhandenen Riickkaufswertes.

2. Kiindigung

Ko&nnen wir nicht vom Vertrag zuriicktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht
lediglich einfach fahrléssig verletzt haben, konnen wir den Vertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kiindigen. Der Versicherungsvertrag wandelt sich dann in eine
beitragsfreie Versicherung um, sofern die dafiir vereinbarte Mindestversicherungsleistung
erreicht wird.

Unser Kiindigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstéinde, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hitten.

3. Vertragsanpassung

Konnen wir nicht zuriicktreten oder kiindigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Gefahrumstinde, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen
hitten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben
Sie die Anzeigepflicht fahrldssig verletzt, werden die anderen Bedingungen riickwirkend
Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % oder schlieBen
wir die Gefahrabsicherung fiir den nicht angezeigten Umstand aus, konnen Sie den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung iiber die Vertragsanpassung
fristlos kiindigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

4. Ausiibung unserer Rechte

Wir kénnen unsere Rechte zum Riicktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsanpassung nur
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt,
zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte
Recht begriindet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausiibung unserer Rechte haben wir die
Umsténde anzugeben, auf die wir unsere Erklarung stiitzen. Zur Begriindung kénnen wir
nachtriglich weitere Umstinde angeben, wenn fiir diese die Frist nach Satz 1 nicht ver-
strichen ist.

Wir kénnen uns auf die Rechte zum Riicktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsanpassung
nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der
Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Riicktritt, zur Kiindigung und zur Vertragsanpassung erloschen mit
Ablauf von fiinf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht fiir Versicherungsfalle, die
vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist betrdgt zehn Jahre, wenn Sie die An-
zeigepflicht vorsatzlich oder arglistig verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind
beziiglich der Anzeigepflicht, des Riicktritts, der Kiindigung, der Vertragsanpassung und
der Ausschlussfrist fiir die Ausiibung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stell-
vertreters als auch Thre eigene Kenntnis und Arglist zu beriicksichtigen. Sie konnen sich
darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsitzlich oder grob fahrldssig verletzt worden ist,
nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrldssig-
keit zur Last fallt.

Bestﬁtigung: Hiermit bestdtige ich, dass ich die Belehrung zur Anzeigepflichtverletzung zur Kenntnis genommen habe.

Ort, Datum
gesetzliche Vertreter)

Unterschrift Versicherungsnehmer (bei Minderjéhrigen:

Unterschrift Versicherter (bei Minderjahrigen: zusitzlich
gesetzliche Vertreter)

Nachversicherungs-/Ausbaugarantie zu einem bestehenden Vertrag (nicht moglich, wenn Versicherter berufsunfihig ist)

CINachversicherung mit Ereignis [ Ausbaugarantie ~ zur Vers.-Nr.
O Nachversicherung ohne Ereignis (nicht moglich bei

Nachversicherung von BU- oder Pflege-Schutz)

Ereignis bei Nachversicherung (Bitte Nachweis beifiigen.)

Der Versicherte erklirt mit seiner Unterschrift, dass er zurzeit nicht berufsunfihig und — sofern auch Leistungen wegen Arbeitsunfihigkeit versichert werden — nicht
arbeitsunfihig und — sofern auch Leistungen wegen Pflegebediirftigkeit versichert werden — nicht pflegebediirftig ist.

Bitte bei Nachversicherung/Ausbau von
BU-Schutz im Abschnitt »Angaben zur Risikobeurteilung« auch Block B ausfiillen.

Pflege-Schutz im Abschnitt »Angaben zur Risikobeurteilung« auch Frage 3.3 im Block A beantworten.

[ Gesundheitserklirung bei Nachversicherung ohne Ereignis

Ich bestatige mit meiner Unterschrift, dass ich bis zum heutigen Tage weder einen Herzinfarkt erlitten habe, noch mit HIV infiziert (positiver HIV-Test) oder an einem Krebsleiden erkrankt bin.
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Angaben zur Risikobeurteilung des Versicherten (VT)

Bitte beantworten Sie alle Fragen wahrheitsgemifl und vollstindig. Zur Erleichterung der Beantwortung der Fragen haben wir in Klammern Erliduterungen aufgefiihrt,

die nicht abschlielend sind. Die Gesellschaft kann bei unwahren oder unvollstindigen Angaben je nach Verschulden vom Vertrag zuriicktreten, ihn kiindigen oder anpas-

sen (siche Belehrung zur Anzeigepflichtverletzung). Angaben, die Sie hier nicht machen méchten, sind unverziiglich und unmittelbar schriftlich nachzureichen.

A. Besondere Gefahren und Versicherungs-/Leistungsantriige bei anderen Gesellschaften

1. Sind Sie in der Freizeit besonderen Gefahren ausgesetzt (z.B. Wettfahrten, Motorsport, Flugsport, Fallschirmspringen, Wasser-/Tauchsport, Kampfsport, Berg-/Klettersport, Pferdesport,
Radsport, Fun-/Extremsport, Leistungs-/Profisport)? Bitte ggf. entsprechenden Fragebogen beifligen.

Onein O ja, welchen

2. Beabsichtigen Sie in den niichsten 12 Monaten einen Aufenthalt von zusammengerechnet mehr als 3 Monaten auferhalb Europas?

[ nein

Od ja, wo, wann, wie lange

3.1

Onein O ja, Art der Versicherung, Gesellschaft, Hohe

Bestehen bereits Lebens-, Berufsunfihigkeits-, Dienstunféhigkeits-, Erwerbsunféhigkeits-/minderungs-, Grundfihigkeits- bzw. Pflegeversicherungen oder sind solche beantragt?

32

Onein O ja, Art der Versicherung, Gesellschaft, Hohe, Erschwerung

Waurden innerhalb der letzten 5 Jahre Antrage mit medizinischen Erschwerungen (z.B. Zuschléage, Leistungsausschliisse) beurteilt, angenommen, zuriickgestellt oder abgelehnt?

33

Waurden innerhalb der letzten 5 Jahre Leistungen wegen Berufsunfihigkeit, Dienstunfahigkeit, Erwerbsminderung, Pflegebediirftigkeit, Arbeitsunfahigkeit oder Behinderung von

einem privaten Versicherungsunternehmen, einem berufsstindischen Versorgungswerk oder einem gesetzlichen Versorgungstréger gewiéhrt oder dort beantragt?

[ nein

O ja, welche, Leistungsgrund, von/bei wem, wann, wie lange

B. Zusiitzliche Fragen bei einer jihrlichen Berufsunfihigkeitsrente — einschlieBlich bestehender Anwartschaften — iiber 18.000 EUR

1. Haben Sie fiir den Fall der Berufs-
oder Dienstunféhigkeit Renten zu
erwarten (ohne gesetzliche Rente)?

[ nein [ ja, wie hoch, woher (z.B. betriebl. Altersversorgung, Versorgungswerke)

2. Wie hoch war Ihr jahrliches Brutto- Bitte letzten Nachweis bei einer jihrlichen Berufsunfihigkeitsrente — einschliefSlich bestehender Anwartschaften — iiber 30.000 EUR beifiigen.

einkommen bzw. Gewinn vor

Steuern in den letzten 3 Jahren? Jahr 20

EUR

Jahr 20

EUR  Jahr20 EUR

C. Erklirungen zum Gesundheitszustand (Erliduterungen zur Angabe von evtl. durchgefiihrten genetischen Untersuchungen siehe Erklirungen und Hinweise Ziffer I1.6.)

Antrag/Angebotsanforderung [ ohne drztliche Untersuchung

Zeitlich befristete Fragen

1. Bestehen oder bestanden in den letzten 5 Jahren Krankheiten, Unfallfolgen oder
kérperliche Schiden

der Atmungsorgane (auch Nasennebenhdhlenerkrankung, Heuschnupfen,

Allergie, Kehlkopf-, Rippenfellerkrankung, Schlafapnoe)? [ nein O ja
des Herzens oder der Kreislauforgane/Geféfle (auch Bluthochdruck [Werte gro-

Ber 140/90 mmHg], Krampfadern, Thrombose, Arteriosklerose, Durchblutungs-
storungen, Lymphédem, Brustschmerzen bei kérperlicher Anstrengung)? [ nein [ ja
der Nieren, der Harnwege (auch Blut oder Eiweif8 im Urin) oder der
Geschlechtsorgane (auch Brustdriisen, Prostata; auch Schwangerschafts-
komplikationen)? O nein O ja
der Verdauungsorgane (auch Speiserdhre, Bauchspeicheldriise, Gallenblase,

Leber; auch Sodbrennen, Magenschmerzen [mehr als 2-mal im Jahr oder

langer als 48 Stunden], Blut im Stuhl)? [ nein O ja

1.5 des Stoffwechsels (auch Diabetes, Cholesterin-, Triglycerid-, Harnsaure-
erhohung)? [ nein O ja
1.6.1 der Augen? linkes Auge rechtes Auge O nein O ja
Kurzsichtigkeit ] Kurzsichtigkeit
[ Weitsichtigkeit [ Weitsichtigkeit
Dioptrien Dioptrien
1.6.2 andere Augenerkrankungen (auch Doppelbilder, Gesichtsfeldeinschrankung,
Laserbehandlung)? O nein O ja
1.7 der Ohren (auch Schwindelzustinde, Ohrgerdusche [Tinnitus])? O nein O ja

1.8 des Riickens oder Nackens (auch Wirbelsdulen-, Bandscheibenschaden,
Riickenschmerzen [mehr als 2-mal im Jahr oder langer als 48 Stunden],

Schleudertrauma, Ischias, Cervicobrachialgie)?

der Knochen, Gelenke, Muskeln, Sehnen und Bander (auch Meniskus-
schaden, Gicht, Rheuma, Gelenkschmerzen [mehr als 2-mal im Jahr oder

O nein O ja

langer als 48 Stunden], Fibromyalgie)? O nein O ja
1.10 der Haut (auch Allergie)? O nein O ja
1.11 der Driisen (auch Schilddriise; auch Hormonstorung), der Milz oder

des Blutes (auch Gerinnungsstorungen)? O nein O ja

1.12 des Gehirns (auch Migrine, Kopfschmerzen [mehr als 12-mal im Jahr oder
langer als 48 Stunden], Demenz) oder der Nerven (auch Epilepsie, Léhmung,
Multiple Sklerose)? O nein O ja

1.13 der Psyche (auch Angst-, Essstérung, Schlafstorung [mehr als 5-mal im
Monat], Erschopfungszustinde, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom)? [ nein O ja

1.14 Infektionskrankheiten (linger als 1 Monat oder mehr als 4-mal im Jahr)? [ nein [ ja
1.15 gutartige Tumore? O nein O ja

[ mit drztlicher Untersuchung veranlasst am

Zeitlich befristete Fragen
2. Haben Sie in den letzten 5 Jahren einen Selbsttétungsversuch unter-

nommen? nein [ ja
3. Nehmen oder nahmen Sie in den letzten 5 Jahren regelmifBig Medikamen-

te ein (d.h. mehr als 1 Monat lang taglich Medikamente oder an mehr als

20 Tagen im Jahr ein gleichartiges Medikament; auch Schlaf-, Schmerz-,

Aufputsch- oder Beruhigungsmittel)? [ nein O ja
4. Haben Sie in den letzten 5 Jahren Drogen zu sich genommen? [ nein O ja
5. Nehmen oder nahmen Sie in den letzten 5 Jahren regelmafig Alkohol

zu sich (d.h. mehr als 1 Monat lang taglich oder an mehr als der Hilfte

der Tage eines Jahres)? [ nein O ja

6. Waren Sie in den letzten 5 Jahren mehr als 3 Wochen ununterbrochen

arbeitsunfihig? [ nein O ja

7. Sind Sie in den letzten 5 Jahren von Arzten, Psychologen, Kranken-
gymnasten oder Heilpraktikern untersucht, beraten oder behandelt worden
(auch Operationen, Strahlen-, Chemotherapie)? O nein O ja

8. Waurden Sie in den letzten 10 Jahren stationér untersucht oder behandelt (auch
Kuren, Reha-, Entzugsbehandlungen, Operationen, Strahlen-, Chemotherapie)
bzw. ist eine solche Untersuchung/Behandlung drztlicherseits in den
néchsten 2 Jahren vorgesehen oder empfohlen?

Zeitlich unbefristete Fragen

9.1 Waurde eine HIV-Infektion festgestellt oder steht ein Testergebnis noch aus? [ nein [ ja

9.2 Wurde eine Krebserkrankung festgestellt (bosartiger Tumor, Leukédmie,
Lymphome)?

Fragen zum aktuellen Gesundheitszustand

10. Bestehen Behinderungen (auch angeborene) oder haben Erkrankungen oder
Unfille Folgen hinterlassen (falls erteilt, auch Grad der Behinderung [GdB],
Minderung der Erwerbsfahigkeit [MdE], Grad der Schadigungsfolgen [GdS]
oder Wehrdienstbeschadigung [WDB] angeben)? [ nein [ ja

[ nein O ja

[ nein O ja

11. Wie groB und schwer sind Sie? cm kg

12. Welcher Arzt kann iiber Thre Gesundheitsverhiltnisse am besten Auskunft geben
(Name, Anschrift)?

O keiner

Zusitzliche Frage bei Abschluss einer Risiko(-Zusatz)versicherung oder einer Todesfallsumme innerhalb der FR10
13. Haben Sie in den letzten 12 Monaten aktiv Zigaretten, Zigarren, Zigarillos oder Pfeife geraucht (gemeint ist sowohl das Konsumieren von Tabak unter Feuer als auch von

Nikotin mittels Verwendung elektrischer Verdampfer wie E-Zigaretten, E-Zigarren oder E-Pfeifen)? Erklarungen und Hinweise Ziffer I1.7. beachten.

Geben Sie hier bitte Einzelheiten zu den Fragen 1. bis 10. an, die mit »ja« beantwortet sind.
Wann? Wie lange? Wie haufig? Geheilt? Folgen?

Frage Einzelheiten zu Diagnose, Krankheit, Unfall, Medikamenten

O nein O ja

O ergdnzende Angaben siche Zusatzblatt
Arzt, Psychologe, Krankengymnast, Heilpraktiker,
Krankenhaus, Heilstétte (Name, Anschrift)?
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Hinweis zum Datenschutz und zur Schweigepflichtentbindung bei Abschluss einer Versicherung ohne Risikopriifung
Die nachfolgenden Texte gelten sinngemal3 auch bei Abschluss einer Versicherung ohne Risikopriifung. In diesem Fall bezieht sich die Einwilligung stets auf die nach § 203 StGB
geschiitzten Daten. Die lediglich auf die Gesundheitsdaten bezogenen Texte (Ziffern 1., 2., 3.1. und 4.) gelten nicht.

Die Erklirung ist in jedem Fall zu unterschreiben.

Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten und weiterer nach § 203 StGB geschiitzter Daten

sowie Schweigepflichtentbindungserklirung

Die Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes, des Bundesdatenschutzgesetzes
sowie anderer Datenschutzvorschriften enthalten keine ausreichenden Rechtsgrundlagen
fiir die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Gesundheitsdaten durch Versicherer.
Um Ihre Gesundheitsdaten fiir diesen Antrag (mit » Antrag« ist hier und im folgenden
Text auch die Angebotsanforderung gemeint) und den Vertrag erheben und verwenden zu
diirfen, benétigt die ALTE LEIPZIGER daher Ihre datenschutzrechtlichen Einwilligun-
gen. Dariiber hinaus benétigt die ALTE LEIPZIGER Ihre Schweigepflichtentbindungen,
um Ihre Gesundheitsdaten bei schweigepflichtigen Stellen, wie z.B. Arzten, erheben zu
diirfen. Als Unternehmen der Lebensversicherung benétigt die ALTE LEIPZIGER Ihre
Schweigepflichtentbindung ferner, um Ihre Gesundheitsdaten oder weitere nach § 203
Strafgesetzbuch (StGB) geschiitzte Daten, wie z.B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit
Thnen besteht, an andere Stellen, z.B. IT-Dienstleister weiterleiten zu diirfen.

Die folgenden Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserkldrungen sind fiir die
Antragspriifung sowie die Begriindung, Durchfiihrung oder Beendigung Thres Versiche-
rungsvertrages in der ALTE LEIPZIGER unentbehrlich. Sollten Sie diese nicht abgeben,
wird der Abschluss des Vertrages in der Regel nicht moglich sein.

Die Erklarungen betreffen den Umgang mit Thren Gesundheitsdaten und sonstiger nach
§ 203 StGB geschiitzter Daten
durch die ALTE LEIPZIGER selbst (unter 1.),
im Zusammenhang mit der Abfrage bei Dritten (unter 2.),
bei der Weitergabe an Stellen auflerhalb der ALTE LEIPZIGER (unter 3.) und
wenn der Vertrag nicht zustande kommt (unter 4.).

Die Erklarungen gelten fiir die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen wie Thre
Kinder, soweit diese die Tragweite dieser Einwilligung nicht erkennen und daher keine
eigenen Erklarungen abgeben konnen.

1. Erhebung, Speicherung und Nutzung der von Ihnen mitgeteilten Gesundheits-
daten durch die ALTE LEIPZIGER

Ich willige ein, dass die ALTE LEIPZIGER die von mir in diesem Antrag und kiinftig
mitgeteilten Gesundheitsdaten erhebt, speichert und nutzt, soweit dies zur Antragsprii-
fung sowie zur Begriindung, Durchfiihrung oder Beendigung dieses Versicherungsvertra-
ges erforderlich ist.

2. Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten

2.1. Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten zur Risikobeurteilung und zur
Priifung der Leistungspflicht
Fiir die Beurteilung der zu versichernden Risiken kann es notwendig sein, Informationen
von Stellen abzufragen, die iiber Ihre Gesundheitsdaten verfiigen. Auflerdem kann es zur
Priifung der Leistungspflicht erforderlich sein, dass die ALTE LEIPZIGER die Angaben
iiber Thre gesundheitlichen Verhéltnisse priifen muss, die Sie zur Begriindung von An-
spriichen gemacht haben oder die sich aus eingereichten Unterlagen (z.B. Rechnungen,
Arztberichte, Gutachten) oder Mitteilungen z.B. eines Arztes oder sonstigen Angehdrigen
eines Heilberufs ergeben.

Diese Uberpriifung erfolgt nur, soweit es erforderlich ist. Die ALTE LEIPZIGER benétigt
hierfiir Ihre Einwilligung einschlieBlich einer Schweigepflichtentbindung fiir sich sowie
fiir diese Stellen, falls im Rahmen dieser Abfragen Gesundheitsdaten oder weitere nach

§ 203 StGB geschiitzte Informationen weitergegeben werden miissen.

Sie konnen diese Erklarungen bereits hier (I) oder spéter im Einzelfall (II) erteilen. Sie
konnen Thre Entscheidung jederzeit andern.
Bitte entscheiden Sie sich fiir eine der beiden nachfolgenden Méglichkeiten:

Moglichkeit I:

O 1ch willige ein, dass die ALTE LEIPZIGER — soweit es fiir die Risikobeurteilung
oder fiir die Leistungsfallpriifung erforderlich ist — meine Gesundheitsdaten bei
Arzten, Pflegepersonen, Heilpraktikern, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten sowie
bei Bediensteten von Krankenhdusern, sonstigen Krankenanstalten, Pflegeheimen,
Personenversicherern, gesetzlichen Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und
Behorden erhebt und fiir diese Zwecke verwendet.

Ich befreie die genannten Personen und Mitarbeiter der genannten Einrichtungen von
ihrer Schweigepflicht, soweit meine zuldssigerweise gespeicherten Gesundheitsdaten
aus Untersuchungen, Beratungen, Behandlungen sowie Versicherungsantragen und
-vertrdgen aus einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren vor Antragstellung an die
ALTE LEIPZIGER iibermittelt werden.

Ich bin dariiber hinaus damit einverstanden, dass in diesem Zusammenhang — soweit
erforderlich — meine Gesundheitsdaten durch die ALTE LEIPZIGER an diese Stellen
weitergegeben werden und befreie auch insoweit die fiir die ALTE LEIPZIGER
tétigen Personen von ihrer Schweigepflicht.

Ich werde vor jeder Datenerhebung nach den vorstehenden Absitzen unterrichtet, von
wem und zu welchem Zweck die Daten erhoben werden sollen, und ich werde darauf
hingewiesen, dass ich widersprechen und die erforderlichen Unterlagen selbst
beibringen kann.

Moglichkeit II:

O 1ch wiinsche, dass mich die ALTE LEIPZIGER in jedem Einzelfall informiert, von
welchen Personen oder Einrichtungen zu welchem Zweck eine Auskunft benotigt
wird. Ich werde dann jeweils entscheiden, ob ich

in die Erhebung und Verwendung meiner Gesundheitsdaten durch die ALTE
LEIPZIGER einwillige, die genannten Personen oder Einrichtungen sowie deren
Mitarbeiter von ihrer Schweigepflicht entbinde und in die Ubermittlung meiner
Gesundheitsdaten an die ALTE LEIPZIGER einwillige
oder die erforderlichen Unterlagen selbst beibringe.
Mir ist bekannt, dass dies zu einer Verzogerung der Antragsbearbeitung oder der
Priifung der Leistungspflicht fithren kann.

Soweit sich die vorstehenden Erkldrungen auf meine Angaben bei Antragstellung
beziehen, gelten sie fiir einen Zeitraum von fiinf Jahren nach Vertragsschluss. Ergeben
sich nach Vertragsschluss fiir die ALTE LEIPZIGER konkrete Anhaltspunkte dafiir, dass
bei der Antragstellung vorsitzlich unrichtige oder unvollstindige Angaben gemacht
wurden und damit die Risikobeurteilung beeinflusst wurde, gelten die Erklarungen bis zu
zehn Jahre nach Vertragsschluss.

2.2. Erkldrungen fiir den Fall Ihres Todes

Zur Priifung der Leistungspflicht kann es auch nach Threm Tod erforderlich sein, gesund-
heitliche Angaben zu priifen. Eine Priifung kann auch erforderlich sein, wenn sich bis zu
zehn Jahre nach Vertragsschluss fiir die ALTE LEIPZIGER konkrete Anhaltspunkte dafiir
ergeben, dass bei der Antragstellung unrichtige oder unvollstindige Angaben gemacht
wurden und damit die Risikobeurteilung beeinflusst wurde. Auch dafiir bediirfen wir einer
Einwilligung und Schweigepflichtentbindung.

Bitte entscheiden Sie sich fiir eine der beiden nachfolgenden Méglichkeiten:

Moglichkeit I:

[ Fiir den Fall meines Todes willige ich in die Erhebung meiner Gesundheitsdaten bei
Dritten zur Leistungspriifung bzw. einer erforderlichen erneuten Antragspriifung ein
wie im ersten Ankreuzfeld beschrieben (siehe Ziffer 2.1. — Moglichkeit I).

Moglichkeit I1:

[ Soweit zur Priifung der Leistungspflicht bzw. einer erforderlichen erneuten Antrags-
prifung nach meinem Tod Gesundheitsdaten erhoben werden miissen, geht die
Entscheidungsbefugnis iiber Einwilligungen und Schweigepflichtentbindungserkl-
rungen auf meine Erben oder — wenn diese abweichend bestimmt sind — auf die
Begiinstigten des Vertrags tiber.

3. Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten und weiterer nach § 203 StGB geschiitzter
Daten an Stellen auflerhalb der ALTE LEIPZIGER

Die ALTE LEIPZIGER verpflichtet die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhal-

tung der Vorschriften {iber den Datenschutz und die Datensicherheit.

3.1. Datenweitergabe zur medizinischen Begutachtung

Fiir die Beurteilung der zu versichernden Risiken und zur Priifung der Leistungspflicht
kann es notwendig sein, medizinische Gutachter einzuschalten. Die ALTE LEIPZIGER
benotigt Thre Einwilligung und Schweigepflichtentbindung, wenn in diesem Zusammen-
hang Thre Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB geschiitzte Daten ibermittelt
werden. Sie werden iiber die jeweilige Dateniibermittlung unterrichtet.

Ich willige ein, dass die ALTE LEIPZIGER meine Gesundheitsdaten an medizinische
Gutachter tibermittelt, soweit dies im Rahmen der Risikopriifung oder der Priifung der
Leistungspflicht erforderlich ist und meine Gesundheitsdaten dort zweckentsprechend
verwendet und die Ergebnisse an die ALTE LEIPZIGER zuriick {ibermittelt werden. Im
Hinblick auf meine Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB geschiitzte Daten
entbinde ich die fiir die ALTE LEIPZIGER titigen Personen und die Gutachter von ihrer
Schweigepflicht.

3.2. Ubertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternechmen oder Personen)

Die ALTE LEIPZIGER fiihrt bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Risikopriifung,
die Leistungsfallbearbeitung oder die telefonische Kundenbetreuung, bei denen es zu
einer Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Threr Gesundheitsdaten kommen kann, nicht
immer selbst durch, sondern iibertrigt die Erledigung einer anderen Gesellschaft im
ALTE LEIPZIGER — HALLESCHE Konzern oder einer anderen Stelle. Werden hierbei
Thre nach § 203 StGB geschiitzten Daten weitergegeben, bendtigt die ALTE LEIPZIGER
Thre Schweigepflichtentbindung fiir sich und soweit erforderlich fiir die anderen Stellen.

Die ALTE LEIPZIGER fiihrt eine fortlaufend aktualisierte Liste tiber die Stellen und
Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemif Gesundheitsdaten fiir die ALTE
LEIPZIGER erheben, verarbeiten oder nutzen unter Angabe der iibertragenen Aufgaben.
Die zurzeit giiltige Liste ist dem Antrag als Anlage beigefiigt. Eine aktuelle Liste kann
auch im Internet unter www.alte-leipziger.de/dienstleisterliste.pdf eingesehen oder bei
dem Betrieblichen Datenschutzbeauftragten der ALTE LEIPZIGER (Anschrift: Alte
Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel, Telefon: 06171 66-3927, E-Mail: datenschutz@alte-
leipziger.de) angefordert werden. Fiir die Weitergabe Threr Gesundheitsdaten an und die
Verwendung durch die in der Liste genannten Stellen benétigt die ALTE LEIPZIGER
Thre Einwilligung.

Ich willige ein, dass die ALTE LEIPZIGER meine Gesundheitsdaten an die in der
erwihnten Liste genannten Stellen {ibermittelt und dass die Gesundheitsdaten dort fiir die
angefiihrten Zwecke im gleichen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wie
die ALTE LEIPZIGER dies tun diirfte. Soweit erforderlich, entbinde ich die Mitarbeiter
des ALTE LEIPZIGER — HALLESCHE Konzerns und sonstiger Stellen im Hinblick auf
die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer nach § 203 StGB geschiitzter Daten
von ihrer Schweigepflicht.

3.3. Datenweitergabe an Riickversicherer

Um die Erfiillung Threr Anspriiche abzusichern, kann die ALTE LEIPZIGER Riickversi-
cherer einschalten, die das Risiko ganz oder teilweise ibernehmen. In einigen Féllen
bedienen sich die Riickversicherer dafiir weiterer Riickversicherer, denen sie ebenfalls
Thre Daten iibergeben. Damit sich der Riickversicherer ein eigenes Bild iiber das Risiko
oder den Versicherungsfall machen kann, ist es moglich, dass die ALTE LEIPZIGER
Thren Versicherungsantrag oder Leistungsantrag dem Riickversicherer vorlegt. Das ist
insbesondere dann der Fall, wenn die Versicherungssumme besonders hoch ist oder es
sich um ein schwierig einzustufendes Risiko handelt.

Dariiber hinaus ist es moglich, dass der Riickversicherer die ALTE LEIPZIGER aufgrund
seiner besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungspriifung sowie bei der Bewer-
tung von Verfahrensabldufen unterstiitzt.
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Haben Riickversicherer die Absicherung des Risikos iibernommen, kénnen sie kontrollie-
ren, ob die ALTE LEIPZIGER das Risiko bzw. einen Leistungsfall richtig eingeschétzt hat.
AuBerdem werden Daten iiber Ihre bestehenden Vertrige und Antrige im erforderlichen
Umfang an Riickversicherer weitergegeben, damit diese tiberpriifen konnen, ob und in
welcher Hohe sie sich an dem Risiko beteiligen kénnen. Zur Abrechnung von Pramien-
zahlungen und Leistungsféllen kdnnen Daten iiber Thre bestehenden Vertréige an Riickver-
sicherer weitergegeben werden.

Zu den genannten Zwecken werden moglichst anonymisierte bzw. pseudonymisierte
Daten, jedoch auch personenbezogene Gesundheitsangaben verwendet.

Thre personenbezogenen Daten werden von den Riickversicherern nur zu den vorgenann-
ten Zwecken verwendet. Uber die Ubermittlung Threr Gesundheitsdaten an Riickversiche-
rer werden Sie durch die ALTE LEIPZIGER unterrichtet.

Ich willige ein, dass meine Gesundheitsdaten — soweit erforderlich — an Riickversicherer
ibermittelt und dort zu den genannten Zwecken verwendet werden. Soweit erforderlich,
entbinde ich die fiir die ALTE LEIPZIGER titigen Personen im Hinblick auf die Gesund-
heitsdaten und weiteren nach § 203 StGB geschiitzter Daten von ihrer Schweigepflicht.
3.4. Datenweitergabe an selbstindige Vermittler

Die ALTE LEIPZIGER gibt grundsétzlich keine Angaben zu lhrer Gesundheit an selb-
standige Vermittler weiter. Es kann aber in den folgenden Fillen dazu kommen, dass
Daten, die Riickschliisse auf Thre Gesundheit zulassen, oder gemil § 203 StGB geschiitzte
Informationen iiber Thren Vertrag Versicherungsvermittlern zur Kenntnis gegeben werden.
Soweit es zu vertragsbezogenen Beratungszwecken erforderlich ist, kann der Sie betreu-
ende Vermittler Informationen dariiber erhalten, ob und ggf. unter welchen Voraussetzun-
gen (z.B. Annahme mit Risikozuschlag, Ausschliisse bestimmter Risiken) Ihr Vertrag
angenommen werden kann.

Der Vermittler, der Thren Vertrag vermittelt hat, erféhrt, dass und mit welchem Inhalt der
Vertrag abgeschlossen wurde. Dabei erfahrt er auch, ob Risikozuschlage oder Ausschliis-
se bestimmter Risiken vereinbart wurden.

Ort, Datum
gesetzliche Vertreter)

Unterschrift Versicherungsnehmer (bei Minderjihrigen:

Bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler kann es
zur Ubermittlung der Vertragsdaten mit den Informationen iiber bestehende Risikozu-
schldge und Ausschliisse bestimmter Risiken an den neuen Vermittler kommen. Sie
werden bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler
vor der Weitergabe von Gesundheitsdaten informiert sowie auf Ihre Widerspruchsmog-
lichkeit hingewiesen.

Ich willige ein, dass die ALTE LEIPZIGER meine Gesundheitsdaten und sonstigen nach
§ 203 StGB geschiitzten Daten in den genannten Fillen — soweit erforderlich — an den fiir
mich zustandigen selbstandigen Versicherungsvermittler iibermittelt und diese dort
erhoben, gespeichert und zu Beratungszwecken genutzt werden diirfen.

Meine Einwilligung gilt entsprechend fiir die Datenweitergabe an und die Datenverarbei-
tung von Maklerpools oder anderen Dienstleistern (z.B. Betreiber von Vergleichssoft-
ware, Maklerverwaltungsprogrammen), die mein Vermittler zum Abschluss und zur
Verwaltung meiner Versicherungsvertrage einschaltet. Die betreffenden Dienstleister
kann ich bei meinem Vermittler erfragen.
4. Speicherung und Verwendung Ihrer Gesundheitsdaten wenn der Vertrag nicht
zustande kommt
Kommt der Vertrag mit Thnen nicht zustande, speichert die ALTE LEIPZIGER Ihre im
Rahmen der Risikopriifung erhobenen Gesundheitsdaten fiir den Fall, dass Sie erneut
Versicherungsschutz beantragen. Die ALTE LEIPZIGER speichert Ihre Daten auch, um
mogliche Anfragen weiterer Versicherer beantworten zu konnen. Ihre Daten werden bei
der ALTE LEIPZIGER bis zum Ende des dritten Kalenderjahres nach dem Jahr der
Antragstellung gespeichert.
Ich willige ein, dass die ALTE LEIPZIGER meine Gesundheitsdaten — wenn der Vertrag
nicht zustande kommt — fiir einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Ende des Kalender-
jahres der Antragstellung zu den genannten Zwecken speichert und nutzt.

Unterschrift Versicherter (bei Minderjéhrigen: zusitzlich
gesetzliche Vertreter)

Besondere Vereinbarungen

Einwilligung zur Dateniibermittlung bei Basisrentenversicherungen

Gesetzliche Voraussetzung fiir die einkommensteuerliche Beriicksichtigung der Beitrdge fiir Basisrentenversicherungen ist die Meldung dieser Beitrdge an die zentrale Stelle.
Ich willige ein, dass die dazu erforderlichen Daten (Name, Vertragsdaten, Steuer-Identifikationsnummer, geleistete Beitréige) iiber die zentrale Stelle (Deutsche Rentenversicherung
Bund) an die zustindige Finanzbehorde elektronisch iibermittelt werden. Mir ist bewusst, dass die steuerliche Beriicksichtigung der Beitrage nicht gegeben ist, wenn ich diese Einwilli-
gung nicht erteile oder wenn ich die Einwilligung schriftlich widerrufe. Die nachgelagerte Besteuerung der spiteren Leistungen erfolgt auch dann, wenn die Beitrdge nicht steuerlich
beriicksichtigt wurden.

Steuer-Identifikationsnummer (Bei Basisrentenversicherungen und sofort beginnenden Rentenversicherungen immer angeben.)
Die Steuer-Identifikationsnummer wird bei Basisrenten vom Versicherungsnehmer und bei sofort beginnenden Renten vom Leistungs-
empfinger benotigt.

Empfangsbestitigung bei Antragstellung (Nicht erforderlich bei Angebotsanforderung.)

Hiermit bestitige ich, dass ich die in der ,,Ubersicht der zum Versicherungsvorschlag gehorenden Unterlagen™ und der ,,Anlage »Technische Daten«* aufgefithrten Unterlagen, die
Bestandteil des Versicherungsvertrags sind, vor Antragstellung in Textform erhalten habe:
als PDF-Datei (z.B. auf USB-Stick/CD oder per E-Mail), deren Lesbarkeit ich gepriift habe,
Ort, Datum

[ als Fax.

Unterschrift Versicherungsnehmer (bei Minderjahrigen: gesetzliche Vertreter)

oder [ auf Papier,

Wichtige Hinweise

Bevor Sie diesen Antrag bzw. diese Angebotsanforderung unterschreiben, lesen Sie bitte auf den folgenden Seiten die »Erklarungen
des Versicherungsnehmers und des Versicherten sowie besondere Hinweise«. Diese Erkldarungen und Hinweise sind wichtiger Be-
standteil Thres Antrags bzw. Threr Angebotsanforderung und enthalten insbesondere die Erklirung zum Datenschutz sowie zum
Versicherungsnehmerwechsel (bei Tod des Versicherungsnehmers wird der Versicherte neuer Versicherungsnehmer). Dort finden Sie
unter anderem Hinweise zum Widerrufsrecht (Ziffer .2.), zum vorldufigen Versicherungsschutz (Ziffer 1.3.), zur Nachversicherungs-
und Ausbaugarantie (Ziffer 1.5.) und zu den Vertragsgrundlagen (Ziffer I1.2.). Sie machen mit Thren Unterschriften die Erkldrungen
und Hinweise zum Inhalt dieses Antrags bzw. dieser Angebotsanforderung. Sie stimmen zu, dass der Versicherungsschutz zu Threm
Vertrag bereits vor Ende der Widerrufsfrist beginnt, sofern der Versicherungsbeginn vor dem Ende dieser Frist liegt. Eine
Durchschrift/Kopie wird Thnen sofort nach Unterzeichnung ausgehandigt.

Ort, Datum

Erklirung des Vermittlers

Ich bestitige mit meiner Unterschrift auch,

dass die ggf. zur Identifizierung nach dem

Geldwiaschegesetz beigefiigte Ausweiskopie

mit dem Originalausweis tibereinstimmt.

O Der Versicherungsnehmer war bei der
Identifizierung nicht personlich anwe-
send.

Unterschrift Versicherungsnehmer (bei Minderjéhri-
gen: gesetzliche Vertreter)

Unterschrift Versicherter und ggf. Mitversicherter
(bei Minderjahrigen: zusitzlich gesetzliche Vertreter)

Unterschrift Vermittler ggf. Firmenstempel
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Erklarungen des Versicherungsnehmers und des Versicherten sowie besondere Hinweise

1. Erklérungen des Versicherungsnehmers und des Versicherten

1. Erklirung zum Datenschutz
A. Information zur Verwendung Ihrer Daten

Zur Einschitzung des zu versichernden Risikos vor dem Abschluss des Versicherungs-
vertrags, zur Abwicklung des Vertragsverhaltnisses, insbesondere im Leistungsfall,
bendtigen wir personenbezogene Daten von Thnen. Die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung dieser Daten ist grundsétzlich gesetzlich geregelt. Die ALTE LEIPZIGER ist
dem vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in enger
Abstimmung mit den Datenschutzaufsichtsbehdrden und dem Verbraucherzentrale
Bundesverband (vzbv) entwickelten »Code of Conduct« beigetreten. Die beigetretenen
Unternehmen verpflichten sich darin, nicht nur die datenschutzrechtlich relevanten
Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), des Bundesdatenschutzgeset-
zes (BDSG) sowie aller weiteren mafigeblichen Gesetze streng einzuhalten, sondern auch
dariiber hinaus weitere Malnahmen zur Férderung des Datenschutzes zu ergreifen.
Erléuterungen dazu konnen Sie den Verhaltensregeln entnehmen, die Sie im Internet
unter www.alte-leipziger.de/code-of-conduct.pdf abrufen kénnen. Ebenfalls im Internet
abrufen konnen Sie eine Liste der Unternehmen unseres Konzerns, die an einer zentrali-
sierten Datenverarbeitung teilnehmen, sowie der Auftragnehmer und der Dienstleister, zu
denen nicht nur voriibergehende Geschiftsbeziehungen bestehen
(www.alte-leipziger.de/dienstleisterliste.pdf). Die zurzeit giiltige Liste ist dem Antrag als
Anlage beigefligt. Auf Wunsch senden wir Thnen auch gern einen Ausdruck dieser Liste
oder der Verhaltensregeln per Post.

Sie kénnen Auskunft iiber die zu IThrer Person gespeicherten Daten beantragen. Dariiber
hinaus kénnen Sie die Berichtigung Ihrer Daten verlangen, wenn diese unrichtig oder
unvollsténdig sind. Anspriiche auf Léschung oder Sperrung Threr Daten konnen bestehen,
wenn deren Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sich als unzuldssig oder nicht mehr
erforderlich erweist. Diese Rechte konnen Sie beim Betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten der ALTE LEIPZIGER (Anschrift: Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel, Telefon:
06171 66-3927, E-Mail: datenschutz@alte-leipziger.de) geltend machen.

B. Einwilligung in die Verwendung all iner per b Daten

Fir die in der nachfolgenden Erklérung genannten Tétigkeiten benétigen wir Thre indivi-
duelle Einwilligung.

Ich willige ein, dass meine allgemeinen personenbezogenen Daten (z.B. Alter oder
Adresse) unter Beachtung der Grundsitze der Datensparsamkeit und der Datenvermei-
dung verwendet werden
zur Antrags-, Angebots-, Vertrags- und Leistungsabwicklung, indem die ALTE
LEIPZIGER selbst Informationen iiber mein allgemeines Zahlungsverhalten einholt.
Dies kann auch erfolgen durch ein Unternechmen im ALTE LEIPZIGER —
HALLESCHE Konzern oder eine Auskunftei (z.B. Arvato Infoscore, Creditreform,
SCHUFA).
zur Antrags-, Angebots-, Vertrags- und Leistungsabwicklung, indem die ALTE
LEIPZIGER oder eine Auskunftei eine auf der Grundlage mathematisch-statistischer
Verfahren erzeugte Einschidtzung meiner Zahlungsfahigkeit bzw. der Kundenbezie-
hung (Scoring) einholt.

C. Hinweis auf das Widerspruchsrecht in die Verwendung von Daten fiir Zwecke
der Werbung sowie Markt- und Meinungsforschung

Thre personenbezogenen Daten werden ohne Thre ausdriickliche Einwilligung zur Wer-
bung fiir unsere eigenen Versicherungsprodukte und fiir andere Produkte des ALTE
LEIPZIGER — HALLESCHE Konzerns sowie zur Markt- und Meinungsforschung
unseres Unternehmens verwendet. Dem konnen Sie jederzeit formlos widersprechen.

2. Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie konnen Thre Vertragserkldrung innerhalb von 30 Tagen ohne Angabe von Griinden
in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den
Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschliefilich der Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versi-
cherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informations-
pflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Bei An-
forderung eines Angebotes ist fiir diesen Fristbeginn zusétzlich der Erhalt unserer Be-
stitigung iiber das Zustandekommen des Vertrages erforderlich.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist geniigt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der
Widerruf ist zu richten an die:
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G., Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel,
Telefax 06171 24434, E-Mail: leben@alte-leipziger.de.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten
Thnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrags, wenn
Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist
beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfillt,
diirfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich beispielsweise um einen
Betrag in Hohe von 1/360 des Jahresbeitrags bzw. 1/30 des Monatsbeitrags multipli-
ziert mit der Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat. Die Hohe
des Beitrags entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen. Den gegebenenfalls vorhan-
denen Riickkaufswert einschlieBlich der Uberschussanteile nach § 169 des
Versicherungsvertragsgesetzes zahlen wir Thnen aus. Die Erstattung zuriickzuzahlender
Betrége erfolgt unverziiglich, spitestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt
der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame
Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zuriickzugewihren und gezogene
Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind.

Haben Sie Thr Widerrufsrecht nach § 8 Versicherungsvertragsgesetz wirksam ausgeiibt,
sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhangenden Vertrag
nicht mehr gebunden. Ein zusammenhingender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug
zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder
eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem
Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch verlangt werden.
Besondere Hinweise

Thr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdriicklichen Wunsch sowohl
von Thnen als auch von uns vollstindig erfiillt ist, bevor Sie IThr Widerrufsrecht ausge-
iibt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

3. Vorliufiger Versicherungsschutz (VVS) und Verzicht auf die
Verbraucherinformationen/Versicherungsbedingungen

Der vorldufige Versicherungsschutz wird gemil den Bedingungen fiir den VVS mit be-
antragt, sofern die Erlaubnis zum Beitragseinzug (SEPA-Lastschriftmandat) erteilt oder
der Einlosungsbeitrag gezahlt wurde. Die Hochstgrenzen der Leistungen sowie Beginn
und Ende meines VVS ergeben sich aus diesen Bedingungen. Bei einer Angebotsanfor-
derung verzichte ich fiir den VVS auf die vollstindigen Verbraucherinformationen,
Versicherungsbedingungen und weiteren Vertragsunterlagen (Ziffer 11.2.), die mir
spdtestens mit dem Angebot libermittelt werden.

4. Versicherungsnehmerwechsel

Der Versicherungsnehmer und der Versicherte beantragen hiermit, dass bei Tod des Ver-
sicherungsnehmers wéhrend der Dauer dieses Vertrages der Versicherte neuer Versiche-
rungsnehmer sein und zu diesem Zeitpunkt in alle dann bestehenden Rechte und Pflich-
ten aus dem Vertrag eintreten soll. Der Versicherte erklart sich schon jetzt mit kiinftigen
Verfligungen des Versicherungsnehmers zu der Versicherung einverstanden.

Diese Erkldrung gilt nur fiir sog. Fremdversicherungen, also wenn Versicherungsnehmer
und Versicherter verschiedene Personen sind. Sie gilt nicht, wenn der Versicherte im
Zeitpunkt des Todes des Versicherungsnehmers noch minderjéhrig ist.

5. Erklirung zur Nachversicherungs- und Ausbaugarantie (Anzeigepflichtverlet-
zung)

Die Nachversicherungs- bzw. Ausbaugarantie gewéhren wir im Vertrauen darauf, dass
Sie bei Ihren fritheren Vertragen mit unserer Gesellschaft die vorvertragliche Anzeige-
pflicht ordnungsgemal erfiillt haben. Sie erkldren, dass Sie die Angaben zur Risikobeur-
teilung bei Thren fritheren Vertridgen wahrheitsgemafl und vollstidndig gemacht haben.
Wir kénnen von diesem Vertrag und den fritheren Vertrigen bei unwahren oder unvoll-
standigen Angaben je nach Verschulden vom Vertrag zuriicktreten, ihn kiindigen oder
anpassen (siche Belehrung zur Anzeigepflichtverletzung).

II. Besondere Hinweise

1. Unverbindliche Anforderung eines Angebotes

Wenn Sie bei uns unverbindlich ein Angebot anfordern, sind Sie noch nicht vertraglich
gebunden. Sie erhalten von uns zunéchst ein Angebot (erstellt auf der Grundlage Threr
Angaben in diesem Formular, etwaiger Anlagen sowie weiterer Informationen, die Sie
uns bei Bedarf geben), dem alle Informationen, Bedingungen usw. beigefiigt sind. An-
schlieBend konnen Sie frei entscheiden, ob Sie unser Angebot annehmen oder nicht. Neh-
men Sie unser Angebot nicht an, entstehen fiir Sie weder Kosten noch Verpflichtungen.
Nehmen Sie unser Angebot durch eine ausdriickliche schriftliche Annahmeerklérung an,
kommt der Versicherungsvertrag zustande. Von einer Erlaubnis zum Beitragseinzug
(SEPA-Lastschriftmandat), die Sie uns erteilen, machen wir erst nach Zustandekommen
des Versicherungsvertrages Gebrauch.

2. Vertragsgrundlagen
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Ferner gelten fiir [hre Versicherung(en) — aufler diesem Antrag bzw. dieser Angebotsan-
forderung — die Allgemeinen Bedingungen ggf. mit Tarifbestimmungen, die Bedingun-
gen fiir den vorldufigen Versicherungsschutz und unsere Satzung; ggf. auch die
Zusatzbedingungen fiir die Dynamik, die Zusatzbedingungen fiir die Uberschussverwen-
dungsart »Investmentfonds« und die Bedingungen fiir die Zusatzversicherungen sowie
Zusatzbestimmungen und Besondere Vereinbarungen. Diese erhalten Sie vor Antragstel-
lung bzw. bei einer Angebotsanforderung zusammen mit dem Angebot.

3. Wirtschaftlich Berechtigter

Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des Geldwischegesetzes ist diejenige natiirliche
Person, welche den VN letztlich veranlasst, den Vertrag abzuschlieen. Das kann z.B.
vorliegen, wenn ein Dritter den Abschluss des Vertrages vom VN verlangt oder anstelle
des VN den Beitrag zahlt. In diesem Fall muss der VN Angaben zur Person des Dritten
machen (Titel, Vorname, Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehorig-
keit).

Ein Unternchmen selbst fillt nicht unter den Begriff des »wirtschaftlich Berechtigten«,
sondern diejenigen natiirlichen Personen in deren Eigentum (mit mehr als 25 % der
Kapitalanteile) oder unter deren Kontrolle (mit mehr als 25 % der Stimmanteile) es steht.


http://www.alte-leipziger.de/code-of-conduct.pdf
http://www.alte-leipziger.de/dienstleisterliste.pdf
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4. Politisch exponierte Personen

Nach dem Geldwischegesetz muss der Versicherer auch feststellen, ob es sich beim
Versicherungsnehmer, einem etwaigen wirtschaftlich Berechtigten oder einem etwaigen
Bezugsberechtigten um eine politisch exponierte Person handelt. Hierzu zihlt jede
Person, die ein hochrangiges wichtiges 6ffentliches Amt auf internationaler, europdischer
oder nationaler Ebene ausiibt oder ausgeiibt hat oder ein 6ffentliches Amt unterhalb der
nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausiibt oder ausgeiibt hat.
Zu den politisch exponierten Personen gehoren insbesondere

Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europdischen Kommission,

stellvertretende Minister und Staatssekretdre,

Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane,

Mitglieder der Fiihrungsgremien politischer Parteien,

Mitglieder von obersten Gerichtshofen, Verfassungsgerichtshofen oder sonstigen

hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr

eingelegt werden kann,

Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshofen oder Zentralbanken,

Botschafter, Geschiftstrager und Verteidigungsattachés,

Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unterneh-

men,

Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige

Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder

europdischen Organisation.

Nach dem Gesetz betreffen die allgemeinen und verstirkten Sorgfaltspflichten im
Rahmen der Identifizierung von Vertragspartnern auch
bestimmte Familienmitglieder einer politisch exponierten Person (Ehepartner, einge-
tragener Lebenspartner, Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner
sowie jeder Elternteil) und
die ihr bekanntermafen nahestehenden Personen (im Sinne einer Geschiftsbeziehung,
z.B. als gemeinsamer Eigentiimer einer Rechtsperson).

Sofern der Versicherungsnehmer, wirtschaftlich Berechtigte oder Bezugsberechtigte zu
diesem Personenkreis gehort oder Zweifel daran bestehen, ist fiir die betreffende Person
das Druckstiick scp 515 auszufiillen.

5. Besondere Vereinbarungen und Gebiihren

Erklérungen/Nebenabreden miissen schriftlich festgehalten werden. Sie bediirfen der
schriftlichen Bestitigung der Gesellschaft.

Die Vermittler selbst sind nicht berechtigt (Neben-)Gebiihren zu erheben.

6. Genetische Untersuchungen

Wir weisen darauf hin, dass wir den Vertragsabschluss nicht von der Durchfiihrung ge-
netischer Untersuchungen oder Analysen abhidngig machen und diese nicht verlangen.
Sie miissen uns jedoch Vorerkrankungen und Erkrankungen, nach denen wir Sie in Text-
form gefragt haben, anzeigen, auch wenn in diesem Zusammenhang genetische Untersu-
chungen oder Analysen vorgenommen wurden. Sie miissen uns jedoch keine genetischen
Untersuchungen mitteilen, die allein mit dem Ziel vorgenommen wurden, eine erst zu-
kiinftig auftretende Erkrankung oder gesundheitliche Storung abzukléren. Diese Aus-
nahme von der Anzeigepflicht gilt nicht, wenn eine Leistung von mehr als 300.000 EUR
oder mehr als 30.000 EUR Jahresrente vereinbart wird.

ALTE LEIPZIGER

Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit

Alte Leipziger-Platz 1 - 61440 Oberursel
Bundesrepublik Deutschland

Telefon 06171 66-00 - Telefax 06171 24434
www.alte-leipziger.de - E-Mail: leben@alte-leipziger.de

7. Anzeigepflicht fiir Nichtraucher

Sofern der Versicherte in der Risiko(-Zusatz)versicherung oder innerhalb der FR10 als
Nichtraucher versichert ist, ist uns unverziiglich schriftlich zu melden, wenn der Versi-
cherte wahrend der Versicherungsdauer zum Raucher wird. Ab diesem Zeitpunkt werden
wir fiir die (Zusatz)Versicherung die Rechnungsgrundlagen fiir einen Raucher zugrunde
legen. Wenn Sie uns die Anderung nicht mitteilen, wird bei Tod des Versicherten die
Leistung gekiirzt, es sei denn das Rauchen war hierfiir nicht ursdchlich. Nahere Informa-
tionen dazu finden Sie in den Versicherungsbedingungen.

8. Versicherungen fiir Kinder unter 7 Jahren

Fiir sog. Kinderversicherungen gilt folgende Besonderheit: Bei Abschluss von Todesfall-
summen iiber 8.000 EUR werden bei Tod vor Vollendung des 7. Lebensjahres fiir den
Teil der Todesfallsumme, der 8.000 EUR tiibersteigt, nur die entrichteten Beitrige er-
stattet. Der Versicherungsschein enthélt einen entsprechenden Hinweis.

9. Aufgabe bestehender Versicherungen

Die Aufgabe einer bestehenden Versicherung zum Zweck des Abschlusses einer Versi-
cherung bei demselben oder einem anderen Unternehmen ist fiir den Versicherungs-
nehmer im Allgemeinen unzweckméBig und fiir beide Unternehmen unerwiinscht.

10. Beschwerdestellen

Sollten Sie einmal Grund zur Beschwerde haben, wenden Sie sich bitte an die
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G., Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel.

Dariiber hinaus kénnen Sie sich auch an die
Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht — Bereich Versicherungen —,
Graurheindorfer Strale 108, 53117 Bonn

wenden.

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. Damit ist fiir
Sie als besonderer Service die Moglichkeit erdffnet, den unabhidngigen und neutralen
Ombudsmann in Anspruch zu nehmen, wenn Sie mit einer Entscheidung einmal nicht
einverstanden sein sollten. Das Verfahren ist fiir Sie kostenfrei.

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

Telefon 0800 3696000, Telefax 0800 3699000

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Wenn Sie lhren Vertrag online abschlieen bzw. abgeschlossen haben (beispielsweise
per E-Mail), steht Ihnen auch die von der Européischen Kommission eingerichtete
Plattform zur Online-Streitbeilegung zur Verfiigung.

Plattform zur Online-Streitbeilegung

Internet: ec.europa.eu/consumers/odr/

11. Gesetzlicher Sicherungsfonds

Um die Anspriiche unserer Kunden jederzeit erfiillen zu konnen, achten wir auf eine aus-
gewogene Mischung und Streuung der Kapitalanlagen. Rein spekulative Anlagen werden
nicht getitigt. Dartiber hinaus besteht zur Absicherung der Anspriiche aus Ihrer Versiche-
rung ein gesetzlicher Sicherungsfonds (siche §§ 124 ff. Versicherungsaufsichtsgesetz),
der bei der Protektor Lebensversicherungs-AG, WilhelmstraBie 43 G, 10117 Berlin,
www.protektor-ag.de, errichtet ist. Im Sicherungsfall wird die Aufsichtsbehorde die Ver-
trage auf den Sicherungsfonds iibertragen. Geschiitzt von dem Fonds sind die Anspriiche
der Versicherungsnehmer, der Versicherten, der Bezugsberechtigten und sonstiger aus
dem Versicherungsvertrag begiinstigter Personen. Die ALTE LEIPZIGER Lebensversi-
cherung a.G. gehort diesem Sicherungsfonds an.

Bankverbindung: Postbank Frankfurt am Main - IBAN: DE67 5001 0060 0061 5576 00 - BIC: PBNKDEFF

Vors. des Aufsichtsrats: Wolfgang Stertenbrink

Vorstand: Dr. Walter Botermann (Vors.), Christoph Bohn (stv. Vors.), Dr. Jiirgen Bierbaum, Frank Kettnaker, Wiltrud Pekarek, Martin Rohm, Udo Wilcsek (stv.)
Sitz Oberursel (Taunus) - Rechtsform Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit - Amtsgericht Bad Homburg v.d.H. HRB 1583 - USt.-IdNr. DE 114106814
Beitrige zu Lebensversicherungen unterliegen nicht der Versicherungsteuer (§ 4 Nr. 5 VersStG)


http://www.versicherungsombudsmann.de/home.html
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.showlng=DE
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(Programmversion 7.4.3-Y9000)

ALTE LEIPZIGER
Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit

Berechnung Nr. 00000000031723742605 vom 19.01.2018, 17:30 Uhr, 37854

Anlage ,,Technische Daten*
SecurAL — Berufsunfdhigkeitsversicherung (BV10)

Personliche Daten

Versicherungsnehmer Herr Max Mustermann

Versicherter Herr Max Mustermann

Geburtsdatum 01.01.1988

Beruf Diplom-Betriebswirt (ab 90% Biirotdtigkeit)

Versicherungsbeginn und Ablauf der Versicherung

Versicherungsbeginn 01.02.2018 (12 Uhr)
Ablauf der Versicherung 01.02.2055 (12 Uhr) — im Alter 67 Jahre
Vertragsdaten

Berufsunfihigkeitsversicherung (BV10)

Berufsgruppe 1++
Leistungsvereinbarung Leistung ab einem Berufsunféhigkeitsgrad von
50 %
Dauern/Schlussalter
Dauern und Schlussalter Beitragszahlungs- Versicherungs- Leistungs- Versicherungs-
dauer dauer dauer') schlussalter
Berufsunfahigkeitsversicherung 37 Jahre 37 Jahre 37 Jahre 67 Jahre
() ab Versicherungsbeginn
Uberschussverwendung
Beitragsverrechnung
Leistung bei Berufsunfihigkeit
garantierte monatliche Rente 1.500,00 EUR
Monatlicher Beitrag
Beitrag zu zahlender Beitrag”
86,36 EUR 67,36 EUR

" Der zu zahlende Beitrag ist der um Uberschiisse verminderte Beitrag
(Beitragsverrechnung). Er kann nicht garantiert werden und gilt, solange die fiir
2018 festgesetzten Uberschusssitze unverandert gelten.

Anlage ,,Technische Daten - Seite 1 von 2
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Berechnung Nr. 00000000031723742605 vom 19.01.2018, 17:30 Uhr, 37854 (Programmversion 7.4.3-Y9000)

Ubersicht der zum Versicherungsvorschlag gehérenden Unterlagen
Diese Unterlagen sind Bestandteil des Versicherungsvertrags.

Produktinformationsblatt (gemifl VV G-Informationspflichtenverordnung — VVG-InfoV)
Informationen iiber den Versicherungsvertrag (gemifl VVG-Informationspflichtenverordnung — VVG-InfoV)

Unser Vorschlag
m mit Verlauf der garantierten Leistungen

Satzung, Versicherungsbedingungen und Steuerinformation

m Satzung der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit (vo 13 -05.2017)

m Allgemeine Bedingungen fiir die Berufsunfdhigkeitsversicherung (Tarife BV10 und BV11) (pm 2300 — 06.2017)
m Bedingungen fiir den vorldufigen Versicherungsschutz (pm 2610 -01.2017)
m Allgemeine Steuerinformation (pm 2600 — 01.2018)
Antrag

m mit Anlagen (z.B. Anlage ,,Technische Daten®, Dienstleisterliste)

Anlage ,,Technische Daten* - Seite 2 von 2



Datenschutz: Dienstleisterliste
Juli 2017

N 4
ALTE LEIPZIGER

ZUKUNFT BEGINNT HEUTE.

Von den ALTE LEIPZIGER Gesellschaften beauftragte Dienstleister(-Kategorien)*

Aufgaben, zu deren Bearbeitung personenbezogene Daten (

B. Name, Adresse) an Dritte weitergegeben werden konnen

Ubertragene Aufgaben Auftragnehmer/Dienstleistungskategorien
B Adresspriifung B Adressermittler, Einwohnermeldedmter
B Auskunftseinholung zur Antrags- und/oder Leistungsbearbeitung B Wirtschaftsauskunfteien
(Schufa Holding AG, Creditreform e. V., Arvato Infoscore GmbH,
Forum Finanzplanung GmbH, informa HIS GmbH)
B Auskunftsdienste von Arztberichten fiir Personenschéden
B Beratung, treuhénderische Tétigkeiten, Tarifierung B Beratungsunternehmen, Treuhidnder, Aktuare
B Bestandsverwaltung und Schadenbearbeitung (Sach-/Rechtsschutzversicherung) M Assekuradeure, Makler, Hamburger
Vermogensschaden Risikomanagement GmbH (HVR)
B Datentriger-/Aktenentsorgung B Entsorgungsunternehmen
B Druck-/Kuvertierarbeiten, Briefabholung und Versand B Druckereien und Postdienstleister
B Forderungsmanagement, gerichtliches und auergerichtliches Mahnverfahren, B Rechtsanwilte Ohletz
Beratung (juristisch), allgemeine Dienstleistung in begriindeten Einzelfillen m Rechtsanwalt Andreas Conzelmann
B [T-Dienstleistungen (Programmiertitigkeiten, User-Help-Desk, B Externe IT-Dienstleistungsunternehmen
Hard- und Softwareimplementierung und -unterstiitzung, Archivierung von auf-
bewahrungspflichtigen Daten)
B Marketing (Marktanalysen, Marktforschung, Servicestudien, B Marketing-/Marktforschungsunternehmen, Ratingagenturen,
Kundenbefragungen auch im Rahmen von Ratings) ASSEKURATA
B Riester-Service, Riirup-Service, Rentenbezugsmitteilungs-Service, B Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschafte. V. (GDV)
Zentralruf, Notruf
B Priifung von Kostenvoranschligen, Rechnungen, Schadenware W Priifdienstleister, Sachversténdige, Property€xpert GmbH,
Control€xpert GmbH
B Reparatur, Sanierung, Ersatz B Handwerksbetriebe, Sanierer, Werkstitten, Mietwagenunternehmen
B Vermittlung von Reparaturauftragen B Innovation Group, Eurogarant AG, DMS GmbH, riparo GmbH

Aufgaben, zu deren Bearbeitung auch Gesundheitsdaten an Dritte weitergegeben werden konnen

Ubertragene Aufgaben Auftragnehmer/Dienstleistungskategorien
B Alle zum Geschiftsbetrieb der ALTE LEIPZIGER Pensionskasse AG und der m ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G.
ALTE LEIPZIGER Pensionsfonds AG gehorenden Aufgaben
B Anforderung von Arztberichten/Gutachten ® ACTINEO GmbH
B Assistance-Leistungen, RehabilitationsmaBnahmen, Hilfs- und Pflegeleistungen B Assistance- und Reha-Dienstleister
B ROLAND Assistance GmbH (Pflege-Dienstleister)

B AuBenregulierung, berufskundliche Gutachten, Riickversicherung B Riickversicherer, Mercur Grip,
Regulierungsbeauftragte

B Erstellen von Sachverstindigengutachten, Schadenpriifung, Belegpriifung B Sachverstindige, Gutachter, Arzte (inkl. Arztlicher Dienst der
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G.)

B Juristische Beratung, Schadenbearbeitung B Rechtsanwilte

B Regressbearbeitung, Aufienregulierung ® INTERSCHADEN GmbH

B Schadenbearbeitung m  Schweitzer Gruppe GmbH

B Telefonischer Kundendienst B Schaden Management Schweitzer GmbH

m  Ubersetzungen m  Ubersetzungsbiiros

: Liste der Dienstleister gemif Threr »Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklérung«

kon 045 — 07.2017



N 4
ALTE LEIPZIGER

ZUKUNFT BEGINNT HEUTE.

Gemeinsame Stammdatenverarbeitung der Gesellschaften im ALTE LEIPZIGER - HALLESCHE Konzern

B ALTE LEIPZIGER Pensionskasse AG

B ALTE LEIPZIGER Pensionsfonds AG
Investment-Gesellschaft mbH B ALTE LEIPZIGER Pensionsmanagement GmbH

B ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. B ALTE LEIPZIGER Bauspar AG
B HALLESCHE Krankenversicherung a.G. B ALTE LEIPZIGER Trust

m  ALTE LEIPZIGER Versicherung AG
B RECHTSSCHUTZ UNION Schaden GmbH B ALTE LEIPZIGER Treuhand GmbH

Um die Anliegen im Rahmen der Antrags-, Anmelde-, Angebots-, Vertrags- und Leistungsabwicklung schnell, effektiv und kostengiinstig bearbeiten zu konnen

(z. B. Zuordnung von Post und eingehenden Telefonaten), werden die Stammdaten der Antragsteller, Anmeldenden, Interessenten und Versicherten der Unternehmen

im ALTE LEIPZIGER — HALLESCHE Konzern in einer gemeinschaftlich genutzten Datenbank gefiihrt. Diese Stammdaten umfassen Name, Adresse, Geburtsdatum
und -ort, Kunden- und Versicherungsnummer, Kontoverbindung, Telekommunikationsdaten sowie Sperrvermerke zu Werbung und Markt-/Meinungsforschung.

Die Datenverarbeitung umfasst ferner IT-Dienstleistungen sowie Vertriage iiber die Nutzung von Réiumlichkeiten und Technik.

Die Legitimationsgrundlage fiir eine Dateniibermittlung an andere Stellen ergibt sich aus der Schweigepflichtentbindungserklarung und aus der Datenschutzerkldrung
im Antrag. Diese Mafigaben haben auch fiir die Versicherungsunternehmen im ALTE LEIPZIGER — HALLESCHE Konzern Giiltigkeit. Ansonsten besteht eine ge-

trennte Datenhaltung in den einzelnen Unternehmen.

ALTE LEIPZIGER - Alte Leipziger-Platz 1 - 61440 Oberursel

Datenschutzbeauftragter - E-Mail: datenschutz@alte-leipziger.de Seite 2 von 2
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Berechnung Nr. 00000000031723742605 vom 19.01.2018, 17:30 Uhr (Programmversion 7.4.3-Y9000)

Ubersicht der zum Versicherungsvorschlag gehorenden Unterlagen
Diese Unterlagen sind Bestandteil des Versicherungsvertrags.

Produktinformationsblatt (gemidfl VVG-Informationspflichtenverordnung — VVG-InfoV)
Informationen iiber den Versicherungsvertrag (geméifi VVG-Informationspflichtenverordnung — VVG-InfoV)

Unser Vorschlag
m mit Verlauf der garantierten Leistungen

Satzung, Versicherungsbedingungen und Steuerinformation

m Satzung der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit (vo 13 -05.2017)

m Allgemeine Bedingungen fiir die Berufsunfahigkeitsversicherung (Tarife BV10 und BV11) (pm 2300 — 06.2017)
m Bedingungen fiir den vorldufigen Versicherungsschutz (pm 2610-01.2017)
m Allgemeine Steuerinformation (pm 2600 — 01.2018)
Antrag

m mit Anlagen (z.B. Anlage ,,Technische Daten*, Dienstleisterliste)

Seite 1 von 1
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Anlage zur Berechnung Nr. 00000000031723742605 vom 19.01.2018, 17:30 Uhr (Programmversion 7.4.3-Y9000)

Protokoll
SecurAL — Berufsunfdhigkeitsversicherung (BV10)

Personliche Daten

Versicherungsnehmer Herr Max Mustermann

Versicherter Herr Max Mustermann

Geburtsdatum 01.01.1988

Beruf Diplom-Betriebswirt (ab 90% Biirotdtigkeit)

Versicherungsbeginn und Ablauf der Versicherung

Versicherungsbeginn 01.02.2018
Ablauf der Versicherung 01.02.2055 — im Alter 67 Jahre
Vertragsdaten

Berufsunfihigkeitsversicherung (BV10)

Berufsgruppe 1++
Leistungsvereinbarung Leistung ab einem Berufsunféhigkeitsgrad von
50 %
Dauern/Schlussalter
Dauern und Schlussalter Beitragszahlungs- Versicherungs- Leistungs- Versicherungs-
dauer dauer dauer') schlussalter
Berufsunfahigkeitsversicherung 37 Jahre 37 Jahre 37 Jahre 67 Jahre
() ab Versicherungsbeginn
Uberschussverwendung
Beitragsverrechnung
Leistung bei Berufsunfihigkeit
garantierte monatliche Rente 1.500,00 EUR
Monatlicher Beitrag
Beitrag zu zahlender Beitrag”
86,36 EUR 67,36 EUR
Bewertungsgrundlage

37.854,33 EUR

" Leistungen aus Uberschiissen (Uberschusssitze 2018) konnen nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur
als unverbindliches Beispiel anzusehen. Ausfithrliche Informationen finden Sie in unserem Vorschlag unter ,,Unverbindliche Bei-
spielrechnung*.

Protokoll - Seite 1 von 1
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Anlage zur Berechnung Nr. 00000000031723742605 vom 19.01.2018, 17:30 Uhr (Programmversion 7.4.3-Y9000)

Verlauf der Leistungen bei Kiindigung

Zum Garantierter Riickkaufswert Gesamter
31.01. Riickkaufswert aus Uberschiissen Riickkaufswert
EUR EUR EUR
2019 418,97 0,00 418,97
2020 723,49 0,00 723,49
2021 893,58 0,00 893,58
2022 1.056,21 0,00 1.056,21
2023 1.209,69 0,00 1.209,69
2024 1.537,78 0,00 1.537,78
2025 1.855,10 0,00 1.855,10
2026 2.161,75 0,00 2.161,75
2027 2.458,42 0,00 2.458,42
2028 2.744,63 0,00 2.744,63
2029 3.018,45 0,00 3.018,45
2030 3.276,95 0,00 3.276,95
2031 3.517,70 0,00 3.517,70
2032 3.737,80 0,00 3.737,80
2033 3.934,58 0,00 3.934,58
2034 4.104,24 0,00 4.104,24
2035 4.241,90 0,00 4.241,90
2036 4.341,85 0,00 4.341,85
2037 4.398,81 0,00 4.398,81
2038 4.408,45 0,00 4.408,45
2039 4.365,07 0,00 4.365,07
2040 4.262,88 0,00 4.262,88
2041 4.106,18 0,00 4.106,18
2042 3.900,74 0,00 3.900,74
2043 3.646,55 0,00 3.646,55
2044 3.337,39 0,00 3.337,39
2045 2.979,20 0,00 2.979,20
2046 2.572,66 0,00 2.572,66
2047 2.126,80 0,00 2.126,80
2048 1.652,86 0,00 1.652,86
2049 1.164,78 0,00 1.164,78
2050 685,98 0,00 685,98
2051 247,64 0,00 247,64
2052 0,00 0,00 0,00
2053 0,00 0,00 0,00
2054 0,00 0,00 0,00
2055 0,00 0,00 0,00
Riickkaufswert Der Riickkaufswert ist der Betrag, der bei Kiindigung der Versicherung aus-
gezahlt wird.

Leistungen aus

Uberschiissen nicht garantiert Die im Verlauf enthaltenen Leistungen aus Uberschiissen kénnen nicht ga-
rantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur als unverbindli-
ches Beispiel anzusehen.

Verlauf der Leistungen bei Kiindigung - Seite 1 von 2
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Anlage zur Berechnung Nr. 00000000031723742605 vom 19.01.2018, 17:30 Uhr (Programmversion 7.4.3-Y9000)

Es wurde unterstellt, dass die fiir 2018 festgesetzten Uberschusssitze wih-
rend der gesamten Versicherungsdauer unverindert bleiben.

Verlauf der Leistungen bei Kiindigung - Seite 2 von 2



	Kurzübersicht zum Vorschlag
	Gute Gründe für die ALTE LEIPZIGER Leben
	Gute Gründe für SecurAL (BV10)
	Leistungsbeispiele BG1++
	Produktinformationsblatt*
	Informationen gemäß VVG-InfoV*
	Vorschlag*
	Bedingungen*
	Antrag* - Unterschrift erforderlich
	Anlage "Technische Daten"*
	Anlage Dienstleisterliste*
	Übersicht der erforderlichen Unterlagen*
	Protokoll
	Verlauf der Leistungen bei Kündigung

